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Das Schulkreuz als Gretchenfrage des Staates
Die Kruzifixurteile des BVerfG und des EGMR im Vergleich

Stefan Thli

1. Einleitung

,Es ist keine zwingende Entscheidung, es gibt keine Zwangsmoglichkeit, die
uns daran hindern wiirde, die Kruzifixe in den Klassenzimmern zu belassen.*!
Ende 2009 konnte man an ein Déja-vu glauben, wenn man fiihrende Politiker Ita-
liens reden horte — hatte man solches doch einige Jahre zuvor schon aus Bayern
vernommen: ,,Ich sage noch einmal, die Kreuze bleiben zunéchst hingen, auch
weil die iiberwiltigende Mehrheit der Bevolkerung dafiir ist.“? Beim Blick auf
Karikaturen® schien sich das zu bestitigen:

"Wer war der Typ eigentlich?"

,Non ¢ una sentenza coercitiva, non c¢’¢ nessuna possibilita di coercizione che ci impedi-
sca di tenere 1 crocefissi nelle aule®: Silvio Berlusconi, damaliger Ministerprésident lat-
liens, am 06.11.2009 in einer Pressekonferenz: Corriere della Sera, http://www.cor
riere.it/politica/09 novembre 06/berlusocni crocifisso 9674b4aa-cacc-11de-8919-0014
4f02aabc.shtml (eingesehen: 18.03.2012). Die in diesem Aufsatz enthaltenen deutschen
Ubersetzungen fremdsprachlicher Zitate stammen groBtenteils vom Autor; die deutschen
Ubersetzungen der Bestimmungen der italienischen Verfassung sind dagegen die amtli-
chen.

Edmund Stoiber, damaliger bayerischer Ministerprisident, im Interview mit dem Maga-
zin ,,DER SPIEGEL®, in: DER SPIEGEL 49 (1995), Nr. 33 v. 14.08.1995, S. 33.

3 Links: Corriere della Sera v. 04.11.2009, S. 2; rechts: BZ v. 11.08.1995, S. 4.



Was war geschehen? Nachdem 1995 der Beschluss des Ersten Senats des deut-
schen Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 16. Mai iiber die Unzuldssigkeit
der staatlich angeordneten Anbringung von Kruzifixen in bayerischen Volksschu-
len* durch die Pressemitteilung des Gerichts vom 10. August® bekannt geworden
war und sowohl in der Offentlichkeit, in Politik und Kirchen, als auch in der Wis-
senschaft fiir einen Aufschrei und eine nie dagewesene Diskussion gesorgt hatte®,
kam es iiber 14 Jahre spiter in Italien aufgrund eines analogen Urteils einer Kam-
mer des Europdischen Gerichtshofs fiir Menschenrechte (EGMR) vom 3. Novem-
ber 20097 zu ebensolchen ,,Stiirmen der Entriistung, die in der Geschichte des
EGMR beispiellos sind“®, was bewies, dass auch im vermeintlich sikularisierten
21. Jahrhundert das Kreuz wie eh und je zu gegensitzlichen Reaktionen fiihrt und
nicht gleichgiiltig 1asst. Schon der HI. Paulus hatte ja festgestellt:

,Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die gerettet
werden, ist es Gottes Kraft. ... Wir dagegen verkiindigen Christus als den Gekreuzigten:

fiir Juden ein empdrendes Argernis, fiir Heiden eine Torheit, fiir die Berufenen aber,
Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.*’

So entlud sich iiber die Richter des EGMR (und die Antragstellerin) ein Protest-
sturm bis hin zu Morddrohungen seitens des italienischen Verteidigungsministers
Ignazio La Russa.'” Paralleles hatte sich Jahre zuvor auch in Bayern ereignet.'!

4 BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91.

> Nr. 32/95.

Dazu umfassend Ihli, Stefan, Lernen mit dem Kreuz. Der Streit um das Schulkreuz als
Paradigma unterschiedlicher Beziehungen zwischen Kirche und Staat (EHS.R 3040),
Frankfurt a.M. u.a. 2001, S. 71-129; speziell aus rechtsphilosophischer Perspektive Mas-
sing, Otwin, Erste Anmerkungen zu einigen Voraussetzungen und (nichtintendierten)
Folgen der Kruzifix-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in: Ders., Politik als
Recht — Recht als Politik. Studien zu einer Theorie der Verfassungsgerichtsbarkeit, Ba-
den-Baden 2005, S. 221-236; aus diskursanalytischer Perspektive Schaal, Gary S., Crisis!
What crisis? Der ,,Kruzifix-Beschluss® und seine Folgen, in: Ooyen, Robert C. van
(Hrsg.), Das Bundesverfassungsgericht im politischen System, Wiesbaden 2006, S. 175-
186.

7 EGMR, Urteil v. 03.11.2009, Lautsi vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06.

Erkens, Harald, Torheit und Argernis. Der Fall ,,Lautsi gegen Italien* vor dem EGMR,
in: BRJ 3 (2010), S. 145-150, hier S. 146.

? 1 Kor 1, 18.23-24.

Vgl. z.B. Andreescu, Gabriel / Andreescu, Liviu, The European Court of Human Rights’
Lautsi Decision. Context, Contents, Consequences, in: JSRI 9 (2010), S. 47-74, hier S.
50-55; Pavone, Tommaso, Redefining Religious Neutrality. Lautsi vs. Italy and the Eu-
ropean Court of Human Rights, in: http://ssrn.com/abstract=1763412 (eingesehen:
18.03.2012), S. 12-14; http://www.euractiv.de/forschung-und-innovation/artikel/
kruzifix-urteil-europa-in-aufruhr-002335 (eingesehen: 18.03.2012).

" DER SPIEGEL 49 (1995), Nr. 33 v. 14.08.1995, S. 22; Ihli, Lernen (Anm. 6), S. 105.



Und dann, erneut eineinhalb Jahre spéter, kam es zu einer — fiir manche iiberra-
schenden'? — Wende, als die Groe Kammer des EGMR in der fraglichen Rechts-
sache am 18. Mirz 2011 das genaue Gegenteil der Kammer urteilte!® — eine Ent-
scheidung, die teils als von religiosem Eifer und politischem Druck motiviert'*
und teils als Korrektur des ,,Exzess[es] der ersten Instanz“!> bezeichnet wurde,
was schon zeigt, wie umstritten die Materie war und ist.

Beim Erscheinen dieses Bandes sind 18 Jahre seit dem Beschluss des BVerfG

vergangen. Zwar werden immer noch Arbeiten zu dieser Thematik publiziert!S,

»We believe it unlikely for the Grand Chamber to change the initial decision*: Andre-
escu/Andreescu, European Court (Anm. 10), S. 65.

EGMR, Urteil v. 18.03.2011, Lautsi et al. vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06.

Aus der Sicht von Lamb, Rob, When Human Rights Have Gone Too Far. Religious Tra-
dition and Equality in Lautsi v. Italy, in: North Carolina Journal of International Law and
Commercial Regulation 36 (2011), S. 751-772, hier S. 771 ,,will [the ECtHR’s] to pursue
equality snuffed out by religious fervor and political strength*.

Woehrling, Jean-Marie, Kreuze in Klassenzimmern. Vom Lokalrecht in Elsass-Lothrin-
gen zum Europarecht, in: darr 57 (2010), S. 437-448, hier S. 445.

Zur Bibliographie bis 2000 vgl. Thli, Lernen (Anm. 6), S. 10-20. Aus der Zeit danach sind
an Verdffentlichungen zum Beschluss des BVerfG v.a. zu nennen: Berkmann, Burkhard
J., Hochstgerichtliche Entscheidungen zum Schulkreuz in der Schweiz und in Deutsch-
land, in: 6arr 57 (2010), S. 425-436; ders., Das Urteil Lautsi des Europdischen Gerichts-
hofs fiir Menschenrechte und seine Bedeutung fiir Kreuze in dsterreichischen Schulen
und Kindergérten, in: NomoK@non. (Staats-)Kirchenrecht im Web: http:/
www.nomokanon.de/abhandlungen/027.htm (eingesehen: 18.03.2012); Esser, Sonja M.,
Das Kreuz — ein Symbol kultureller Identitdt? Der Diskurs iiber das ,,Kruzifix-Urteil*
(1995) aus kulturwissenschaftlicher Perspektive, Miinster u.a. 2000; Gasser, Karl-Heinz,
Kopftuch und Kruzifix in der Schule. Zwei Seiten einer Medaille?, in: Aschke, Manfred
(Hrsg.), Selbstbestimmung und Gemeinwohl. Festschrift zum 70. Geburtstag von Profes-
sor Dr. Friedrich von Zezschwitz, Baden-Baden 2005, S. 68-81; Goos, Christoph, Kruzi-
fix und Kopftuch. Anmerkungen zur Religionsfreiheit von Lehrerinnen und Lehrern, in:
ZBR51 (2003), S. 221-234; Hauschild, Flavia, Die Christlichkeit der Schulen. Die baye-
rische Schule und ihr Umgang mit Religion, Frankfurt a.M. u.a. 2010; Hillgruber, Chris-
tian, Kénnen Minderheiten Mehrheiten blockieren? Religionsbeziige staatlicher Ordnung
zwischen individueller Religionsfreiheit und demokratischer Mehrheitsentscheidung, in:
KuR 16 (2010), S. 8-25; Huster, Stefan, Erwiderung. Neutralitit ohne Inhalt? Zu Hans
Michael Heinig JZ 2009, 1136ff., in: JZ 66 (2010), S. 354-357; ders., Toleranz als politi-
sches Problem in der pluralistischen Gesellschaft, in: ARSP 91 (2005), S. 20-35; Massing,
Anmerkungen (Anm. 6); Mick-Schwerdtfeger, Anne, Kollisionen im Rahmen der Reli-
gionsausiibung. Eine Analyse am Beispiel ausgewéhlter Fallkonstellationen, Aachen
2008; Nolte, Achim, Das Kreuz mit dem Kreuz. Hintergriinde und Kritik am Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. April 1999, in: J6R 48 (2000), S: 87-116; Pofalla,
Ronald, Kopftuch ja — Kruzifix nein? Zu den Widerspriichen der Rechtsprechung des
BVerfG, in: NJW 57 (2004), S. 1218-1220; Schaal, Crisis (Anm. 6); Stolleis, Michael,
Uberkreuz. Anmerkungen zum Kruzifix-BeschluB (BVerfGE 93, 1-37) und seiner Re-
zeption, in: KritV 83 (2000), S. 376-387; Vollrath, Benjamin, Religiose Symbole. Zur
Zulassigkeit religioser Symbole in staatlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik
Deutschland und den USA, Baden-Baden 2006; Waldhoff, Christian, Das Kreuz als
Rechtsproblem, in: KuR 17 (2011), S. 153-174; Wiedemann, Richard, Der Streit um das


http://www.nomo/
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doch werden darin keine neuen Argumente mehr vorgebracht, was angesichts der
Dichte und des Umfangs der Diskussion nicht weiter iiberrascht. Mit der durch
den groflen Zeitabstand gréBeren Objektivitdt soll daher im Nachfolgenden die
Problematik in den umfassenderen Zusammenhang des Europarechtes gestellt
werden, das fiir das Staat-Kirche-Verhiltnis auch in Deutschland von stindig
wachsender Bedeutung ist. Der Vergleich!” zwischen dem Beschluss des BVerfG
und den beiden Urteilen des EGMR wird umso deutlicher die in der Judikatur
enthaltenen Schwichen erkennen lassen. Hierzu sollen zunichst die Hintergriinde
der Fille und die Urteile sowohl des BVerfG als auch des EGMR dargestellt wer-
den, um dann auf wichtige Themen des staatlichen Religionsrechts einzugehen.

2. Kruzifix-Beschluss des BVerfG

2.1. Hintergrund des Falles

Der deutsche Kruzifixstreit entziindete sich an der bayerischen Rechtslage. Bis
zum Beschluss des BVerfG von 1995 bestimmte § 13 Abs. 1 der Schulordnung
fiir die Volksschulen in Bayern (BayVSO) i.d.F. vom 21. Juni 1983:

,Die Schule unterstiitzt die Erziechungsberechtigten bei der religiosen Erziehung der
Kinder. Schulgebet, Schulgottesdienst und Schulandacht sind Moglichkeiten dieser
Unterstiitzung. In jedem Klassenzimmer ist ein Kreuz anzubringen. Lehrer und Schiiler
sind verpflichtet, die religiosen Empfindungen aller zu achten.*!®

Schulkreuz in Deutschland und Italien. Weltanschaulich-religiose Neutralitit und laicita
des Staates im Vergleich (Staatskirchenrechtliche Abhandlungen 50), Berlin 2012.

Auf weitere Vergleichsfalle kann hier aus Platzgriinden nicht eingegangen werden; vgl.
z.B. zu Osterreich: Funk, Bernd, Kreuze in niederdsterreichischen Kindergirten. Kom-
mentar zum Erkenntnis des VfGH vom 9. Mirz 2011, in: 6arr 57 (2010), S. 413-416;
Potz, Richard / Schinkele, Brigitte, Gutachten zu den religionsrechtlichen Aspekten des
Niederosterreichischen Kindergartengesetzes, in: darr 57 (2010), S. 395-412; zu Polen:
Streinz, Rudolf, Wie hast du’s mit der Religion? Anmerkungen zum Kruzifix-Urteil des
Europiischen Gerichtshofs fiir Menschenrechte, in: FS Fiedler, S. 703-715, hier S. 710;
zu Ruménien: Andreescu/Andreescu, European Court (Anm. 10), S. 56f.; zu Spanien:
Panara, Carlo, Lautsi v. Italy. The Display of Religious Symbols by the State, in: ERPL
17 (2011), S. 139-168, hier S. 151; zur Schweiz: Berkmann, Hochstgerichtliche Entschei-
dungen (Anm. 16), S. 425-428; weitere Landerberichte bei Ihli, Lernen (Anm. 6), S. 129-
137. Ebenso kann hier nur auf die Urteile der Hochstgerichte eingegangen werden und
nicht auf abweichende Voten, die Entscheidungen der Vorinstanzen oder die Argumente
der Beschwerdefiihrer und Beschwerdegegner. Zudem miissen sich die Ausfiithrungen auf
das staatlich angeordnete Schulkreuz beschrinken und kénnen nicht Kreuze beriicksich-
tigen, die auf Initiative von Schiilern oder Eltern aufgehdngt werden, bei denen die recht-
liche Beurteilung nicht notwendigerweise identisch ist. Kreuze in 6ffentlichen Gebdauden
aullerhalb von Schulen kdénnen nur gestreift werden. SchlieBlich ist hier auch kein Raum
fiir eine vergleichende Betrachtung des Kopftuchs einer Lehrerin, zumal dabei noch we-
sentliche beamtenrechtliche Aspekte zu berticksichtigen wiren.

18 BayGVBI. 1983, S. 597.



Diese Regelung basierte primér auf § 7 des Bayerischen Gesetzes tliber das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), demzufolge in ,,den Volksschulen ... die
Schiilerinnen und Schiiler nach den gemeinsamen Grundséitzen der christlichen
Bekenntnisse unterrichtet” werden, sekundir auf der diesem Passus entsprechen-
den Bestimmung in Art. 135 Satz 2 der Bayerischen Verfassung (BV)!'? und auf
der Tatsache, dass zu den obersten Bildungszielen in Art. 131 Abs. 2 BV? u.a.
die Ehrfurcht vor Gott und die Achtung vor religiéser Uberzeugung gezihlt wer-
den.
Aufgrund dieser Vorschrift der BayVSO hing auch in der Grundschule in Fisch-
bach bei Schwandorf / Oberpfalz neben der Wandtafel ein 80 cm hohes Kruzifix
mit 60 cm hohem Korpus, als 1986 die élteste Tochter Elina des spéiteren Be-
schwerdeflihrers Ernst Seler?! eingeschult wurde.?” Nach Aussage ihres Vaters sei
sie daraufhin weinend heimgelaufen, da sie Angst bekommen habe, weil sie ,,auf
einen 80 Zentimeter grofen, nackten, blutiiberstromten, toten Mann schauen
[musste], der direkt vor ihrer Nase hing.“** Nach drei Wochen konnte sich Ernst
Seler bei einer Elternversammlung selber ein Bild von der Situation machen. Da-
rauthin habe er beschlossen, dafiir zu sorgen, dass ,,dieser ,médnnliche Leichnam*
nicht ins UnterbewuBtsein seiner Tochter eindringe*.?* Auf den Protest Selers hin
— auch die Klassenlehrerin habe das Kruzifix als zu grofl empfunden, aber nicht
gewagt, etwas dagegen zu unternechmen® — wurde das Kruzifix zunichst durch
ein kleineres Kreuz ohne Korpus ersetzt. Dies erachtete Seler allerdings noch
nicht als ausreichend, da auch das Kreuz noch in Blickrichtung der Kinder hing.
Daher wurde es seitlich iiber der Tiire angebracht.?® Die Angelegenheit war zu-
ndchst erledigt, bis Elina Seler in die dritte Klasse kam, wo der Schulleiter selber
unterrichtete und sich zunichst gegen den seitherigen Kompromiss wehrte. Die
Eltern legten Protest beim Schulamt ein?’, woraufhin der zuvor erreichte Kom-
promiss wieder durchgesetzt wurde. Um fiir kiinftige Schulwechsel vorzusorgen,
wandte sich Seler danach an das Kultusministerium.

In seiner Antwort?® berief sich dieses fiir die Anbringung der Kruzifixe darauf,
das Schulkreuz sei nicht Zeichen einer bestimmten Konfession, sondern ,.ein

,»In thnen [sc. den 6ffentlichen Volksschulen] werden die Schiiler nach den Grundsétzen
der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen.

,,Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religidser Uberzeugung und
vor der Wiirde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefiihl und Verant-
wortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit fiir alles Wahre, Gute und
Schone und Verantwortungsbewusstsein fiir Natur und Umwelt.*

2l Zu dessen schillernder Persénlichkeit vgl. Thli, Lernen (Anm. 6), S. 41,

22 SdZv.20./21.08.1995, S. 3.

23 DER SPIEGEL 49 (1995), Nr. 33 v. 14.08.1995, S. 28.

24 8dZv.20./21.08.1995, S. 3.

23 Ketzerbriefe 1989, XV/XVI, S. 54f.

26 8dZv.20./21.08.1995, S. 3.

27 Ebd.

28 Das Schreiben ist faksimiliert abgedruckt in: Ketzerbriefe 1989, XV/XVI, S. 61-65.
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Symbol christlichen Glaubens®. Falls in einer Klasse nur Kinder nichtchristlicher
Bekenntnisse unterrichtet wiirden, werde auf eine Kreuzanbringung verzichtet.
Ansonsten beruhe die Anbringung auf dem Bildungsziel der Ehrfurcht vor Gott,
was mit der staatlichen Neutralitidt zu vereinbaren sei, weil der Staat sich trotz
seiner Neutralitdt nicht auf die Rolle eines Schiedsrichters zu beschrianken habe.
Er konne in seinem Unterricht an {iberpositive Werte erinnern. Durch die Anbrin-
gung des Kreuzes identifiziere sich der Staat nicht mit konfessionell-theologi-
schen Standpunkten, da das Kreuz fiir ,,ein Christentum, das von allen Konfessi-
onen getragen wird*“, stehe. Insofern sei die Anbringung zu dulden, da das elterli-
che Erziehungsrecht nicht beeintrachtigt sei. Auch spreche nichts dafiir, dass ein
80 cm hohes Kreuz die seelische Entwicklung eines Kindes beeintrachtige.

Als Reaktion auf dieses Schreiben beschloss Seler, dass der Staat seine ,,Kinder
nicht charakterlich pragen darf.* Deshalb schickte er Elina und ihre Geschwister
Ismar und Julien nicht mehr zur Schule. Darauthin versuchten die zustdndigen
Behorden mit verschiedenen Mitteln, den Schulbesuch der Kinder zu erzwingen;
Zwangsgeld bzw. ersatzweise Erzwingungshaft wurden angedroht, ebenso der
Entzug des Sorgerechts.?” Auch wurde versucht, die Kinder gewaltsam zur Schule
zu bringen, was misslang, da sich die Familie in ithrem Haus verschanzte oder
nicht anwesend war.*° Nach weiteren Briefwechseln mit verschiedenen Behdrden
kam es zur Zwangseinweisung Selers in die Psychiatrie, da er in seinen Briefen
auch vorgebracht hatte, er fiihle sich von den Behorden verfolgt.?! Als er wieder
entlassen worden war, lenkte er ein, um nicht doch noch das Sorgerecht fiir seine
Kinder zu verlieren.*? In diesem Zusammenhang boten die Behorden ihm an, die
Kosten fiir einen Umzug zu libernehmen, damit Seler die Kinder auf eine Wal-
dorfschule hitte schicken konnen. Darauthin kam es zu einem kurzzeitigen Be-
such einer Waldorfschule®*; warum dies keine dauerhafte Losung war, ist un-
klar.3

Als Elina Seler auf die Hauptschule im nahen Nittenau wechselte, wurde der
Kompromiss, der in Fischbach erreicht worden war, dort fiir die Klassenzimmer
tibernommen. In den Fachriumen wurde das Kruzifix allerdings nicht ersetzt.
Ausnahme war der Raum fiir den Ethikunterricht, wo das Kruzifix vor jeder
Schulstunde abgehingt und danach wieder aufgehidngt wurde. Beziiglich der

2 SdZv.20./21.08.1995, S. 3.

3% Ebd.

3 Ketzerbriefe 1990, XXI, S. 57.

32 Ketzerbriefe 1989, XV/XVI, S. 59.

33 BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, A.1.2. Vgl. Coons, John E., Of
Crucifixes and Community, in: FS Stern, S. 927-937, hier S. 931.

3% Nach SdZ v. 20./21.08.1995, S. 3 ist nicht klar, ob die Zusage der Kosteniibernahme fal-
lengelassen wurde oder ob Ernst Seler das Angebot ausschlug; nach BVerfG, Beschluss
v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, A.1.2. fehlten die ,,erforderlichen Finanzmittel*, was
unterschiedlich interpretierbar ist. Allerdings ist auch fraglich, ob der Besuch einer Wal-
dorfschule die Situation liberhaupt entspannt hitte, nachdem die dort gelehrte anthropo-
sophische Weltanschauung sich nicht gegen das Kreuz wendet (vgl. u.).



Fachrdume wurde der Schiilerin empfohlen, ihren Platz so zu wéhlen, dass sie das
Kruzifix nicht anschauen musste.>?

Darauthin erhob Ernst Seler zusammen mit seiner Frau Renate in eigenem Na-
men und in demjenigen seiner drei Kinder am 8. Februar 1991 vor dem Verwal-
tungsgericht (VG) Regensburg Klage gegen den Freistaat Bayern. Au3erdem be-
antragte er den Erlass einer einstweiligen Verfligung dahingehend, dass dem Frei-
staat als Antragsgegner aufgegeben werden solle, sidmtliche Kruzifixe bzw.
Kreuze aus den Unterrichtsriumen seiner Kinder zu entfernen, bis das Haupt-
sacheverfahren abgeschlossen sein wiirde.*® Den Erlass einer einstweiligen Ver-
fligung lehnte das VG Regensburg am 1. Mérz 1991 ab.?” Hiergegen legten die
Antragsteller Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Miinchen
(BayVGH) ein, der am 3. Juni 1991 den Erlass einer einstweiligen Verfiigung
ebenfalls ablehnte.’® Daraufhin beantragten die Antragsteller beim BVerfG den
Erlass einer einstweiligen Verfligung, was dessen Erster Senat®® mit Beschluss
vom 5. November 1991 ebenfalls ablehnte.*® Es konnte u.a. deshalb keine Eilbe-
diirftigkeit der vorldaufigen Kldrung des Rechtsstreits erkennen, weil die Einwir-
kung der Kruzifixe auf die Schiiler bereits dadurch ,,erheblich abgemildert* wor-
den sei, dass sie durch unauffallige Kreuze aullerhalb des Sichtbereichs der Schii-
ler ersetzt worden seien.

Mit Urteil vom 4. September 1991 wies das VG Regensburg die Klage in der
Hauptsache ab*!, wogegen die Kliger Berufung zum BayVGH erhoben, an dem
vor dem Kruzifix-Beschluss des BVerfG kein Urteil mehr erging. Im Anschluss
daran sah sich der BayVGH freilich gezwungen, im Hinblick auf den Schulbesuch
der Kinder Selers von nur begrenzter Dauer am 19. September 1995 eine einst-
weilige Verfligung dahingehend zu erlassen, dass bis zum Abschluss des Haupt-
sacheverfahrens aus den regelméBig aufgesuchten Unterrichtsrdumen aller drei
Kinder sdmtliche Kreuze zu entfernen seien. Diese Verfligung wurde von den be-
troffenen Schulen vollzogen.** Ein Urteil des BayVGH in der Hauptsache wurde
dagegen nie bekannt, falls ein solches iiberhaupt ergangen sein sollte.

35 SdZv.20./21.08.1995, S. 3.

36 AfKKR 160 (1991), S. 176.

37 Az.RO 1 E91.0167. Zu den Entscheidungsgriinden der Untergerichte, auf die hier nicht
ndher eingegangen werden kann, vgl. Ihli, Lernen (Anm. 6), S. 45-49.

3% Az 7CE91.1014.

3% Die damaligen Mitglieder des Ersten Senats Dieter Grimm, Johann F. Henschel, Helga
Seibert, Otto Seidl und Alfred Sollner waren auch am Beschluss in der Hauptsache betei-
ligt, wobei die ersten drei flir die Mehrheitsmeinung stimmten und die letzten beiden da-
gegen.

40 Az 1BvR 1087/91.

4 Az RO1K91.0168.

42 FRv.23.09.1995, S. 4. Sogar aus der Schulkiiche sei das Kreuz entfernt worden.



Die klagende Familie Seler hatte zur Begriindung ihres Vorbringens u.a. ange-
fithrt, sie sei Anhédnger der anthroposophischen Weltanschauung Rudolf Stei-
ners.” Dass das BVerfG diese Behauptung ungepriift ibernahm, wurde ver-
schiedentlich kritisiert*; freilich wird diese Behauptung der Beschwerdefiihrer
bis heute in der Literatur unreflektiert nachgebetet*’, obgleich mit dem Wahrheits-
gehalt dieses Vorbringens ein wesentliches Element der subjektiven Beschwer der
Beschwerdefiihrer steht und fallt. Aus sachlogischen Erwdgungen kann sich eine
Person, die einer Glaubensgemeinschaft angehort, die das Kreuz wertschétzt, zu-
mindest nicht auf den Glauben dieser Gemeinschaft berufen, um damit einen Ein-
griff in ihre Grundrechte durch den Anblick eines Kreuzes glaubhaft zu machen
— falls man einen solchen dann iiberhaupt annehmen kann. Im vorliegenden Fall
hitte sich ein kritischer Blick jedoch gerade gelohnt: Vertreter der Anthroposo-
phen haben deutlich gemacht, dass mit einem Verweis auf ihre Glaubensvorstel-
lungen eine Ablehnung des Kreuzes nicht zu rechtfertigen ist, sie haben sich damit
vom Begehren der Beschwerdefiihrer distanziert.*® In der Tat betrachtet die Anth-
roposophie das Geschehen auf Golgatha quasi als Tilgung der Erbsiinde der

“ BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, A.2.

4 So z.B. Stock, Alex, Das Kruzifixurteil. Eine symboldidaktische Nachlese, in: RpB 38
(1996), S. 61-81, hier S. 79f.: ,,Zu den tendenziellen Auffilligkeiten des Karlsruher Ur-
teils gehort es, dall unter den eingeholten Gutachten neben den GroBkirchen wohl die
Humanistische Union e.V. erscheint, nicht aber jene Weltanschauung, auf die der Be-
schwerdefiihrer sich bei seiner Klage eigentlich berufen hatte. ... Nach ergangenem Urteil
haben sich auch Vertreter der ,Anthroposophischen Gesellschaft® zu Wort gemeldet, und
der Tenor ihrer AuBerungen 148t es besonders bedauerlich erscheinen, daB das Gericht
thnen nicht vor seiner Beschlu3fassung Gehor geliehen hat. Es wird ndmlich ausdriicklich
betont, dal} sich die Anthroposophie als ausgesprochen christliche Weltanschauung ver-
steht. ... Die nur als bewufite Unterlassung plausible Nichtanhdrung der ,Anthroposophi-
schen Gesellschaft® ist bedauerlich, weil sich die gerichtliche Fixierung des Kreuzes im
Sinne eines konfessionskirchlichen Symbols damit leicht hitte auflosen lassen.* Laut
miindlicher Auskunft des am Urteil beteiligten Verfassungsrichters Dieter Grimm gegen-
tiber dem Autor bei einer Exkursion des Lehrstuhls fiir Kirchenrecht Tiibingen zum
BVerfG am 10.12.1998 ,,libersah* das Gericht, ein Gutachten von Vertretern der Anthro-
posophie einzuholen — zumindest ein {iberraschender Fauxpas, um es nicht einen schwe-
ren handwerklichen Fehler zu nennen.

4 Vgl jiingst z.B. Waldhoff, Kreuz (Anm. 16), S. 158.

4 Zum Bezug auf die Anthroposophie nahm der juristische Berater des Bundes der Freien
Waldorfschulen, Hans-Jiirgen Bader, im RM v. 18.08.1995, S. 23 Stellung: ,,In Wirklich-
keit ist es schlicht und einfach abwegig, die Anthroposophie mit dieser Entscheidung in
Verbindung bringen zu wollen. Das Kreuz spielt in der Anthroposophie eine ebenso wich-
tige Rolle wie in den anderen christlichen Bekenntnissen. ... Nach dem, was bisher in der
Presse veroffentlicht worden ist, ist der Eindruck entstanden ..., als ob die Anthroposophie
Rudolf Steiners das Kreuz als christliches Symbol ablehne und sich gegen das Christen-
tum wende, was rundweg falsch ist. Das genaue Gegenteil ist richtig: Zentraler Inhalt
anthroposophischer Geisteswissenschaft ist, das Verstindnis des Christentums und ins-
besondere der Kreuzigung auf Golgatha als Mittelpunktsgeschehen der Weltgeschichte
zu fordern. Die bildnerische und kiinstlerische Darstellung des Kreuzes spielt in ihr eine



Menschheit, indem das Blut, das Christus am Kreuz vergoss, Trager des Ich und
unendlicher Liebe war. Es musste ausgegossen werden, um ein Anstauen und da-
mit die Entstehung von Egoismus zu verhindern. Mit dem Blut floss ein Strom
geistigen Lebens in die ganze Menschheit hinein, wodurch sich ihre Lage grund-
legend verdnderte: ,,Die physische Konstitution aller Menschen, auch derjenigen,
die nicht an den Christus glauben, ist durch das Ereignis von Golgatha verbessert
und gerettet worden.“’

Warum im Verfahren seitens der Beschwerdefiihrer trotzdem ein Verweis auf
die Anthroposophie erfolgte, kann nur zwei Griinde haben. Der eine wére, dass
die Beschwerdefiihrer eine vollig falsche Auffassung von der anthroposophischen
Lehre hatten. Die zweite mogliche Ursache eréffnet sich, wenn man betrachtet,
durch wen die Beschwerdefiihrer vor dem BVerfG vertreten wurden, namlich den
Freiburger Rechtsanwalt Gottfried Niemitz. Dieser ist fiihrendes Mitglied des dor-
tigen ,,Bundes gegen Anpassung®, der den Kontakt zu Ernst Seler aufbaute, und
zwar offenbar nach den abschligigen Entscheidungen der Fachgerichte. In Selers
eigenen Worten:

,,Es war ein Anruf vom Ahriman-Verlag.” Eine Frau Behler hatte gesagt, da gibe es
einen Anwalt, der wire geeignet fiir diesen Fall. Und wir haben damals in der Situation
der Bedrangung das auch dankbar angenommen.*“*’

Seler war es offensichtlich egal, wer ihm half, seinen Fall zu gewinnen, und mit
welchen Hintergedanken. Er zeigte sich dariiber bei einer Pressekonferenz in Re-
gensburg, bei der auch ein Vertreter des ,,Bundes gegen Anpassung anwesend
war, unwissend.” In der Tat ist es nicht einfach, den Charakter dieser Vereinigung
zu bestimmen. Man ist dabei hauptsédchlich auf Riickschliisse aus Aussagen in der

wichtige Rolle. Die Anthroposophie versteht sich deshalb als eine eminent christliche
Weltanschauung. ... Es ist nicht anders zu erkldren, als da3 die Beschwerdefiihrer, die
nicht Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft sind, einem tiefgreifenden, rational
nicht nachvollziehbaren Mifverstindnis liber die Anthroposophie erlegen sind und damit
auch die Gerichte in die Irre gefiihrt haben. Wie immer man zu dem Ergebnis der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts stehen mag, es wire fiir das Gericht durch
Nachfrage leicht feststellbar gewesen, dafl die Berufung der Beschwerdefiihrer auf die
Anthroposophie zu Unrecht erfolgte. ... Der Tendenz nach ist der Toleranzbegriff in der
Anthroposophie eher weiter als iiblich, weil sie in ihren Aussagen auf eine Erweiterung
und nicht Ausgrenzung herkommlicher Gesichtspunkte ausgelegt ist.*

47 Ringgren, Helmer, Art. Anthroposophie, in: TRE 3, S. 8-20, hier S. 17.

8 Der Freiburger Ahriman-Verlag ist der vereinseigene Verlag des ,,Bundes gegen Anpas-
sung*, der sich den altpersischen Oberteufel Ahriman zum Namenspatron erkoren hat,
das Prinzip des Bosen schlechthin (RM v. 09.08.1996). Dargestellt wird der Teufel im
Logo des Verlags bocksfiiig und mit Dreizack. Signet der vereinseigenen Zeitschrift
,Ketzerbriefe ist ein lachender Priester in Soutane mit Hut und einer Handspielpuppe,
die Gott Vater darstellt. Ein Schwerpunkt der Zeitschrift sind Artikel iiber Gerichtsver-
fahren wegen Verstof3es gegen § 166 StGB.

4 RMv. 09.08.1996.

S0 die tageszeitung v. 02./03.09.1995, S. 4.



vereinseigenen Zeitschrift ,,Ketzerbriefe. Flaschenpost flir unangepalite Gedan-
ken* angewiesen. Demnach handelt es sich um eine stark antiklerikale, atheisti-
sche, sektenartige Vereinigung (,,psychofaschistoide Sekte*!) mit diffusen Zie-
len, deren Feindbild offensichtlich haufiger wechselt; immer dazu gehort die Ka-
tholische Kirche. Der Verein briistet sich damit, dass er die Familie Seler unter-
stiitzt habe:

,In dieser diisteren Zeit waren wir die ersten und bis zum Schluf} einzigen Unterstiitzer
der verfolgten Familie; wir sorgten dafiir, da3 die Richtertische aller Instanzen mit Pro-
testbriefen aus aller Welt beladen waren. Wenn die Justiz auf Zeit spielte, hielten wir
die Erinnerung an das von ihr begangene Unrecht wach. Wir weisen deshalb so aus-
fiilhrlich auf unsere entscheidende Rolle hin, weil wir es obszon finden, daB jetzt ein
Haufen von Feiglingen und Opportunisten sich mit unseren Federn schmiickt.*

Dabei handele es sich v.a. um

,»grin-liberale Trittbrettfahrer, die jetzt lautstark und rotzfrech diesen Erfolg fiir sich
reklamieren und sich damit groB3tun, wiahrend ihnen in all den Jahren die Sache am
Arsch vorbeiging.“

Der Fall Seler war freilich fiir den ,,Bund gegen Anpassung® auch nur Mittel
zum Zweck. Auf der genannten Pressekonferenz kam Seler selber kaum zu Wort,
weil der Vertreter des ,,Bundes gegen Anpassung® die Dinge lieber aus seiner
Sicht darstellen wollte. Das Urteil sei einer ,,unserer groflten Erfolge im Kampf
gegen die Kirche“>. Dementsprechend wird auch in den ,,Ketzerbriefen* erklért,
es sei zwar ein gro3er Erfolg, dass man im Kampf gegen die Schulkreuze gewon-
nen habe, aber dies sei nur ein Schritt, denn viel schwerwiegender als die Schul-
kreuze sei das Reichskonkordat, hier ,,Hitler-Konkordat* genannt und verurteilt,
da es zum einen mit Adolf Hitler abgeschlossen wurde und da es zum anderen der
Kirche zu viele Privilegien sichere. Es gelte nun, das Reichskonkordat abzuschaf-
fen.>* Was die endgiiltigen Ziele der Organisation sind, bleibt unklar; beunruhi-
gend ist aber, dass der ,,Bund gegen Anpassung* offenbar verschiedene Verbin-
dungen zur ,,internationalen Sektenszene und namentlich mit Scientology“‘ unter-
hilt>; er sei deren ,,Steigbiigelhalter und enger Kumpan“>¢. Diese wenigen Fakten
veranlassen dazu, eine Frage zu stellen: Wurden die Beschwerdefiihrer und mit
thnen die Gerichte instrumentalisiert? Handelt es sich dabei um eine Verschwo-
rungstheorie, oder ging es bei dem Rechtsstreit in Wahrheit letztlich nicht um das
Kruzifix an der Wand des Klassenzimmers? Auch wenn die zu beantwortende

31 Ebd.

2 Ketzerbriefe 1995, LIX, S. 7f.

3 RMv. 09.08.1996.

*  Ketzerbriefe 1995, LIX, S. 9-11.

> RMv. 09.08.1996.

%6 Hartwig, Renate, Scientology. Das Komplott und die Kumpane, Diisseldorf-Miinchen
1995, S. 68.

10



Rechtsfrage selbstverstindlich unabhéngig von einem derartigen Hintergrund ent-
schieden werden kann und muss®’, er6ffnet sich dadurch gleichwohl eine iiber das
Rechtliche hinausgehende Dimension. Ein schaler Nachgeschmack bleibt.>®

2.2. Entscheidungsgriinde des BVerfG

Am 16. Mai 1995 entschied das BVerfG in der Hauptsache iiber die Verfassungs-
beschwerde der Familie Seler, die sie vor allem mit einer Verletzung ihrer Grund-
rechte aus Art. 4 Abs. 1 Grundgesetz (GG) begriindet hatte, der lautet:

,Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiosen und weltan-
schaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.*

Mit der denkbar knappsten Mehrheit der Richter Johann Friedrich Henschel als
Vorsitzender, Dieter Grimm, Renate Jaeger, Jiirgen Kiihling und Helga Seibert
gab das Gericht der Verfassungsbeschwerde gegen abweichende Voten der Rich-
ter Evelyn Haas, Otto Seidl und Alfred Séllner statt.>’
Fiir die Zuldssigkeit einer Entscheidung in der Hauptsache vor Erschopfung des
fachgerichtlichen Rechtswegs (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) sprach fur das Ge-
richt, dass sich die Verfassungsbeschwerde zum einen Teil direkt gegen das Eil-
verfahren vor den Fachgerichten wandte und dass den Beschwerdefiihrern hin-
sichtlich des anderen Teils der Beschwerde ein Warten auf eine fachgerichtliche
Entscheidung nicht zugemutet werden konne (§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG).
Auch sei aus dem fachgerichtlichen Hauptsacheverfahren kein weiterer inhaltli-
cher Ertrag mehr zu erwarten, da die Fachgerichte im Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes sehr umfassende Beschliisse erlassen hitten. Im vorliegenden Fall
sei die Eilbediirftigkeit besonders hoch, da der Schulbesuch der Kinder verhélt-
nismaBig schnell verstreiche. Man kénne den Beschwerdefiihrern nicht vorwer-
fen, dass sie nicht sofort nach Einschulung ihrer Kinder den Klageweg beschritten
hitten; sie hitten einzig im Interesse der Kinder zunichst eine auBlergerichtliche
Einigung versucht und dabei auch einen Kompromiss erreicht, den die Schulver-
waltung gebrochen habe.

Die angegriffenen Entscheidungen aus den Eilverfahren verletzten die Eltern in
thren Grundrechten aus Artt. 4 Abs. 1 1.V.m. 6 Abs. 2 GG und die Kinder in ihren

57 So ist natiirlich dem damaligen Prisidenten des ersten Senats des BVerfG, Johann F.

Henschel, zuzustimmen, wenn er in einem Interview duflerte, das Vorbringen eines Be-
schwerdefiihrers verliere nicht an Gewicht, wenn dieser sich ,,etwas auflerhalb der Nor-
malitit bewegt* (DIE WELT v. 24.08.1995, S. 4).

Vgl. Rauscher, Anton (Hrsg.), Gesellschaft ohne Grundkonsens? (Mdnchengladbacher
Gespriche 17), Koln 1997, S. 11: ,,Sollte sich herausstellen, dal der Beschwerdefiihrer,
der das Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten hat, lediglich fiir die Ziele
einer Sekten-Gruppierung instrumentalisiert wurde, wiirde das einen grolen Ansehens-
verlust unseres hochsten deutschen Gerichtes zur Folge haben.*

% Darstellung der Urteilsgriinde nach BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR

1087/91, B und C.

58
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Grundrechten aus Art. 4 Abs. 1 GG, zumal die Entscheidungen sich auf § 13 Abs.
1 Satz 3 BayVSO stiitzten, der verfassungswidrig sei. Art. 4 Abs. 1 GG schiitze
die Glaubensfreiheit als Freiheit, sich unabhédngig von einer Entscheidung des
Staates fiir oder gegen eine Religion zu entscheiden, und als Freiheit, nach den
eigenen Glaubensiiberzeugungen zu leben und zu handeln oder umgekehrt kulti-
schen Handlungen fernzubleiben. Dies beziehe sich auch auf die Symbole, in de-
nen sich ein Glaube dullere. Ein Recht, im 6ffentlichen Raum von fremden Glau-
bensbekundungen, kultischen Handlungen und Religionssymbolen verschont zu
bleiben, gebe es zwar nicht generell. Anders liege der Fall aber, wenn es sich um
eine vom Staat geschaffene Zwangslage ohne Ausweichmoglichkeit handele (sog.
»captive audience®). Dies treffe in all jenen Lebensbereichen zu, die der Staat in
seine Vorsorge genommen habe. Dort gelte besonders die negative Religionsfrei-
heit bzw. das Verbot des Zwangs zur Teilnahme an kultischen Handlungen gemaf
Artt. 140 GG 1.V.m. 136 Abs. 4 WRV.

Art. 4 Abs. 1 GG verleihe dem einzelnen kein Recht darauf, seinen Glaubens-
liberzeugungen mithilfe des Staates Ausdruck zu verleihen, zumal der Staat eine
friedliche Koexistenz seiner Biirger nur erreichen konne, wenn er strikte Neutra-
litdt in Glaubensfragen wahre. Auch eine Zusammenarbeit mit einzelnen Religi-
onsgemeinschaften diirfe nicht zu einer Identifikation mit ithnen fiihren, gleich
welche Bedeutung sie hétten.

Es sei einzig Sache der Eltern, ihren Kindern die Glaubensiiberzeugungen zu
vermitteln, die sie fir richtig hielten, oder umgekehrt ihre Kinder von anderen
Glaubensiiberzeugungen fernzuhalten.

Dem widerspreche § 13 Abs. 1 Satz 3 BayVSO. Dabei gehe es neben der An-
bringung von Kruzifixen auch um die Anbringung von Kreuzen, da der BayVGH
erklart habe, mit dem Antrag der Beschwerdefiihrer auf Entfernung von Kruzifi-
xen seien auch Kreuze gemeint. Durch die Schulpflicht seien die Schiiler von
Staats wegen téglich gezwungen, ,,unter dem Kreuz“® zu lernen. Kreuze in Un-
terrichtsrdumen unterschieden sich in zweifacher Hinsicht von Kreuzen im All-
tagsleben: Zum einen kdnne man ihnen nicht ausweichen und sei ihnen lédnger
ausgesetzt, zum anderen gehe ihre Anbringung vom Staat aus. Die Schulkreuze
hitten nach Dauer und Intensitit auch eine groBlere Auswirkung als Kreuze in
Gerichtssilen.®! Die Situation dndere sich nicht durch die Moglichkeit der Errich-
tung von Privatschulen, auf die Gegner von Schulkreuzen ihre Kinder schicken
konnten. Die Einrichtung dieser Schulen sei gemil3 Art. 7 Abs. 5 GG an strenge
Kriterien gekniipft, und Privatschulen seien aufgrund der dort erhobenen Schul-
gebiihren fiir viele Eltern unerschwinglich.

60" Es bleibt unklar, warum diese Formulierung im Beschluss in Anfiihrungszeichen gesetzt

wird. Es konnte sich um ein Zitat aus BVerfG, Beschluss v. 17.07.1973, Az. 1 BvR
308/69, B.IL.3 (und 6fter) handeln, wo die Formulierung allerdings bereits auch in An-
fithrungszeichen steht, ohne dass klar wiirde, weshalb.

61 Verweis auf BVerfG, Beschluss v. 17.07.1973, Az. 1 BvR 308/69.
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Das Kreuz sei Ausdruck einer bestimmten Glaubensiiberzeugung und nicht le-
diglich Zeichen der christlich gepriagten abendlédndischen Kultur. Einige christli-
che Elemente seien zwar in die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft einge-
gangen, denen sich auch Andersdenkende nicht entziehen konnten. Davon miiss-
ten aber spezifische Glaubensinhalte der christlichen Religion oder gar einzelner
christlicher Konfessionen unterschieden werden. Der Staat diirfe sich nur zu ers-
teren bekennen, ohne die Religionsfreiheit seiner Biirger zu tangieren bzw. ohne
seine Neutralitit zu verletzen.®? Das Kreuz aber gehore

,hach wie vor zu den spezifischen Glaubenssymbolen des Christentums. Es ist gera-
dezu sein Glaubenssymbol schlechthin. Es versinnbildlicht die im Opfertod Christi
vollzogene Erlosung des Menschen von der Erbschuld, zugleich aber auch den Sieg
Christi tiber Satan und Tod und seine Herrschaft iiber die Welt, Leiden und Triumph
in einem.“%

Fiir den glaubigen Christen sei das Kreuz Gegenstand der Verehrung, und seine
Anbringung werde als ,,gesteigertes Bekenntnis des Besitzers [sc. des Raumes, in
dem das Kreuz angebracht wird] zum christlichen Glauben verstanden‘.®* Aus
dieser Tatsache heraus und der Bedeutung, die das Kreuz in der Geschichte gehabt
habe, miisse es fiir den Nichtchristen zum Symbol bestimmter Glaubensiiberzeu-
gungen und besonders deren missionarischer Ausbreitung werden. Es sei ,,eine
dem Selbstverstindnis des Christentums und der christlichen Kirchen zuwider-
laufende Profanisierung des Kreuzes, wenn man es ... als bloBen Ausdruck abend-
lindischer Tradition“%® bezeichne. Der religiose Gehalt des Kreuzes werde aus
dem Zusammenhang von § 13 Abs. 1 BayVSO deutlich.

Das Kreuz habe eine Einwirkung auf die Schiiler, die ihm ausgesetzt seien, auch
wenn von ihm kein Zwang zur Identifikation mit thm oder zu bestimmten Verhal-
tensweisen ausgehe und auch ohne dass der Unterricht durch es geprigt sei. Auf
der Ebene der ,.emotionalen und affektiven Anlagen““®® der Schiiler habe es ap-
pellativen Charakter und weise die von ihm verkorperten Glaubensinhalte als vor-
bildhaft und befolgungswiirdig aus. Dartiber hinaus geschehe dies gegeniiber Kin-
dern, also Personen von mangelnder Festigkeit in ihren Anschauungen, von man-
gelnder Kritikfahigkeit und mangelnder Ausbildung eigener Standpunkte. Die
Trennung in einen unspezifischen Symbolwert des Kreuzes in profanen Unter-
richtsfachern und gegeniiber nichtchristlichen Schiilern sowie einen spezifisch
christlichen Symbolwert des Kreuzes im Religionsunterricht und gegeniiber
christlichen Schiilern, wie sie die unteren Instanzen sowie der bayerische Minis-
terprasident in seinem vor dem BVerfG erstatteten Gutachten vertreten hitten,
konne nicht mitgetragen werden.

62 Verweis auf BVerfG, Beschluss v. 17.12.1975, Az. 1 BvR 63/68.
6 Verweis auf LThK? VI, Sp. 605ff.; EKL? II, Sp. 1462ff.

64 BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, C.IL.2.b.
6 Ebd.

% Ebd., C.I1.2.c.
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Die Glaubensfreiheit sei vorbehaltlos, aber nicht schrankenlos gewahrt. Aber
nur verfassungsimmanente Schranken seien denkbar. Einen Eingriffsgrund gebe
es im vorliegenden Fall freilich nicht. Zwar habe der Staat gemif Art. 7 Abs. 2
GG ein von den Eltern unabhingiges Erziehungsrecht. Wenn es dabei zu Grund-
rechtskollisionen (sowohl zwischen Staat und Eltern als den beiden Trigern des
Erziehungsrechts als auch zwischen verschiedenen Glaubensiiberzeugungen)
komme, so miissten diese nach dem Konkordanzprinzip zu einem mdoglichst scho-
nenden Ausgleich gebracht werden. Keine der widerstreitenden Rechtspositionen
diirfe ,,bevorzugt und maximal behauptet*“*” werden.

Auch ein Staat, der auf Neutralitit achte, konne die iiberkommenen Werttraditi-
onen nicht abstreifen, auf denen sein gesellschaftlicher Grundkonsens beruhe. In
Deutschland sei dabei das Christentum ,,von iiberragender Prigekraft*®® gewesen,
so dass es dem Staat nicht egal sein kdnne und diirfe, da auch die Erfiillung seiner
Aufgaben von dessen Werten abhidnge. Der Staat miisse ebenso Riicksicht auf
diejenigen Eltern nehmen, die eine religiose Erziehung ihrer Kinder wiinschten.
Dies sei vom GG her gefordert.®” In einer pluralistischen Gesellschaft kénne al-
lerdings nicht allen Glaubensiiberzeugungen Rechnung getragen werden. Insbe-
sondere in der Schule seien positive und negative Glaubensfreiheit nicht vollig
miteinander zu vereinbaren. Der einzelne konne sich daher dort nicht uneinge-
schrankt auf Art. 4 Abs. 1 GG berufen. Den daraus sich ergebenden Konflikt zu
losen, sei Aufgabe des Landesgesetzgebers, der zum einen die Zuldssigkeit der
religiosen Beziige gemél Art. 7 GG und zum anderen die moglichst weitgehende
Vermeidung von religiosen Zwéngen im Schulwesen entsprechend Art. 4 GG zu
sehen habe. Das BVerfG habe dies dahingehend interpretiert, dass bei der Einfiih-
rung religioser Beziige nur ein unerlédssliches Minimum an Zwangselementen vor-
handen sein diirfe. Der Gedanke der Toleranz gegeniiber Andersdenkenden als
Element des Christentums miisse zum Tragen kommen.

Die Anbringung eines Kreuzes liberschreite die Grenze des unerldsslichen Mi-
nimums an Zwangselementen. Da das Kreuz seines spezifisch christlichen Ge-
halts nicht entkleidet werden konne und viele Mitglieder der Gesellschaft sich
gegen das Christentum wendeten, sei seine Anbringung in einer staatlichen
Schule, die keine Bekenntnisschule ist, mit Art. 4 Abs. 1 GG unvereinbar. Die
Anbringung rechtfertige sich auch nicht aus der positiven Glaubensfreiheit der
Eltern, die das Kreuz wiinschten. Allen Eltern stehe das gleiche Recht der Religi-
onsausiibung zu. Der daraus entstehende Konflikt konne nicht nach dem Mehr-
heitsprinzip gelost werden. Art. 4 Abs. 1 GG schiitze besonders die Minderheiten.
Der einzelne habe keinen Anspruch darauf, seine Glaubensiiberzeugungen inner-
halb staatlicher Einrichtungen zum Ausdruck bringen zu konnen. Wenn dies thm

67 Ebd., C.IL.3.a.

68 Ebd.

% Durch Einrichtung von Bekenntnisschulen gemiB Art. 7 Abs. 5 GG, Religionsunterricht
als ordentliches Lehrfach an staatlichen Schulen gemil Art. 7 Abs. 3 GG u.a.
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doch moglich werde, diirften Andersdenkende dadurch nicht in Zwangslagen ge-
bracht werden. Durch die Anbringung von Kreuzen wiirden aber die Empfindun-
gen Andersdenkender vollig zuriickgedringt, nur damit christliche Schiiler ,,unter

dem Symbol ihres Glaubens lernen konnen®.

« 70

Die Argumentation baut somit im Wesentlichen auf folgenden Punkten auf:

¢ Der einzelne hat kein Recht darauf, seinen Glaubensiiberzeugungen mit Hilfe
des Staates Ausdruck zu verleihen.

o Artt. 4 Abs. 1. 140 GG 1.V.m. 136 Abs. 4 WRYV schiitzt in Lebensbereichen,
die der Staat in seine Vorsorge genommen hat, das Recht, von fremden Glau-
bensbekundungen, kultischen Handlungen, aber auch Religionssymbolen ver-
schont zu bleiben.

e Es ist allein Sache der Eltern, ihren Kindern die Glaubensiiberzeugungen zu
vermitteln, die sie fiir richtig halten, und sie von anderen Glaubensiiberzeu-
gungen fernzuhalten.

e Der Konflikt zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit kann nicht
nach dem Mehrheitsprinzip gelost werden, sondern nur nach dem Konkor-
danzprinzip, zumal Art. 4 Abs. 1 GG vor allem Minderheiten schiitzt.

e Der Staat darf sich nur zu christlichen Elementen der kulturellen Grundlagen
der Gesellschaft, nicht aber zu spezifischen Glaubensinhalten des Christen-
tums oder einzelner christlicher Konfessionen bekennen, ohne seine Neutrali-
tatspflicht zu verletzen.

e Das Kreuz ist stets Ausdruck einer bestimmten Glaubensiiberzeugung und
nicht lediglich Zeichen der christlich gepragten abendlandischen Kultur.

e Wenn auch vom Kreuz kein Zwang zur Identifikation oder zu bestimmten
Verhaltensweisen ausgeht und der Unterricht durch es nicht gepragt wird, hat
es gegeniiber den in ihren Anschauungen nicht gefestigten Schiilern dennoch
einen appellativen Charakter.

¢ Bei einer landesgesetzlichen Einfithrung religioser Beziige im Schulwesen
darf nur ein unerlédssliches Minimum an Zwangselementen vorhanden sein,
das durch die Anbringung eines Kreuzes iiberschritten wird.

Um es in einem Satz auszudriicken: Es gibt kein Recht auf ein Schulkreuz, aber

ein Recht auf eine Schule ohne Kreuz, da dieses immer ein appellatives religioses
Symbol ist, mit dessen Anbringung der Staat seine Neutralititspflicht verletzt.

Wie verhilt sich diese Entscheidung zur einschldgigen stindigen Rechtspre-

chung des BVertfG?

70

Ebd., C.I1.3.b.
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2.3. Stindige Rechtsprechung des BVerfG

2.3.1. Beschluss tiber Kreuze in Gerichtssdlen

Im Rahmen eines Lastenausgleichsverfahrens mit Wiedergutmachungscharakter
vor dem VG Diisseldorf weigerte sich ein jlidischer Rechtsanwalt ehemals deut-
scher, spéter israelischer Staatsbiirgerschaft, eine jiidische Mandantin ebenfalls
ehemals deutscher Staatsbiirgerschaft, die dann in den USA lebte, in einem Ge-
richtssaal zu vertreten, in dem sich auf den Richtertischen Standkruzifixe mit ei-
ner Hohe von 75 cm und einer Spannweite von 40 cm befanden, die z.T. den di-
rekten Blick auf die Richter verdeckten. Mit Hinweis auf die Verfolgung der Ju-
den im Zeichen des Kreuzes iiber die Jahrhunderte hinweg beantragte der Rechts-
anwalt eine Verhandlung in einem Saal ohne Kreuz, was abgelehnt wurde.

In einem Beschluss vom 17. Juli 19737 fiihrte das BVerfG dazu aus, falls ledig-
lich auf Verlangen von Eidesleistenden Schwurkreuze bereitgestellt wiirden, sei
dagegen (entgegen der Meinung der Beschwerdefiihrer) nichts einzuwenden.
Eine dauerhafte Aufstellung bzw. Anbringung von Kreuzen bzw. Kruzifixen habe
jedoch einen anderen Charakter. Das Kreuz sei seit jeher ,,Inbegriff des christli-
chen Glaubens*“.”? Zwar gebe es geschichtlich auch sikulare Verwendungswei-
sen, aber wenn heute ein Gebdude mit einem Kreuz ausgestattet werde, solle da-
mit eine Verbundenheit mit dem Christentum symbolisiert werden.

Zwar sei davon auszugehen, dass weite Kreise der Bevolkerung gegen die An-
bringung von Kreuzen in Gerichtssidlen nichts einzuwenden hétten, da das blof3e
Vorhandensein eines Kreuzes von ithnen weder eine Identifizierung mit den darin
symbolhaft verkorperten Ideen oder Institutionen noch ein irgendwie geartetes
aktives Verhalten verlange.

Das Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 GG sei zwar extensiv auszulegen und konne
damit einen Minderheitenschutz u.U. schon vor geringfiigiger Beeintrachtigung
begriinden, aber nur dort, wo die Inanspruchnahme dieses Schutzes nicht mit
Rechten einer Bevdlkerungsmehrheit zur Ausiibung ihrer Glaubensfreiheit kolli-
diere. Im konkreten Fall miisse aber seine ,,besondere Gestaltung*’® beriicksich-
tigt werden; die Beschwerdefiihrer hitten ndmlich ,,ernstliche, einsehbare Erwi-
gungen“’* vorgetragen, die das BVerfG nicht weiter erortern wolle, die aber plau-
sibel machten, dass ihnen ein Verhandeln ,,unter dem Kreuz*“’> nicht zuzumuten

T Az. 1 BvR 308/69; Darstellung der Urteilsgriinde nach den Abschnitten B.1. und B.IL

2. BVerfG, Beschluss v. 17.07.1973, Az. 1 BvR 308/69, B.I1.2.

73 Ebd.

4 Ebd., B.IL.4.

7> Ebd., B.IL.3. und B.I1.4. Weshalb die Formulierung auch in diesem Urteil schon in An-
fiihrungszeichen steht, ob es sich dabei um ein Zitat handelt und wenn ja, um welches,
bleibt unklar.
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sei. Daher sei ihrer Beschwerde stattzugeben.”® Der Argumentationsgang ist in
diesem Urteil also wie folgt:

li

¢ Die dauerhafte Anbringung eines Kreuzes driickt unabhéngig von sidkularen
Verwendungsweisen dieses Symbols immer eine Verbundenheit mit dem
Christentum aus.

¢ Da das Kreuz weder eine Identifikation noch ein aktives Verhalten verlangt,
haben weite Kreise der Bevilkerung gegen seine Anbringung nichts einzu-
wenden.

e Art. 4 Abs. 1 GG begriindet nur dann einen Minderheitenschutz, wenn das
nicht mit dem Recht einer Bevolkerungsmehrheit auf Religionsausiibung kol-
lidiert.

e Im konkreten Einzelfall war den Beschwerdefiihrern aus bestimmten Erwa-
gungen dennoch eine Verhandlung unter dem Kreuz nicht zuzumuten.

Das Urteil kann also so zusammengefasst werden: Das Kreuz ist stets ein christ-

ches, aber kein appellatives Symbol und wird deshalb von der Bevolkerungs-

mehrheit akzeptiert; nur aufgrund atypischer Umsténde des Einzelfalls war seine
Aufstellung als Eingriff in die Grundrechte der Beschwerdefiihrer zu bewerten.

2.3.2. Beschluss iiber die Christliche Gemeinschafisschule

Am 17. Dezember 1975 entschied das BVerfG in umfangreichen Beschliissen
mehrere Verfassungsbeschwerden gegen die baden-wiirttembergische (badische),
bayerische und nordrhein-westfilische Christliche Gemeinschaftsschule.”” Im
Hinblick auf den Kontext des Kruzifix-Beschlusses soll hier nur der Beschluss
beziiglich der bayerischen Christlichen Gemeinschaftsschule beriicksichtigt wer-
den.

76

71

Das Gericht hat keine Grundsatzentscheidung, sondern nur eine fiir den Einzelfall getrof-
fen; allerdings gab es im vorliegenden Fall auch keine Rechtsverordnung, auf die sich die
Kreuzaufstellung berufen hitte, die etwa fiir verfassungswidrig hétte erklart werden kon-
nen (wozu z.B. im Schulkreuzstreit u.U. sogar ein Zwang gemaf § 95 Abs. 3 Satz 1 BVer-
fGG bestand). Das Gericht blendet den Fragenkomplex der Zuléssigkeit von Kreuzen un-
ter dem Horizont der staatlichen Neutralitit, der im Kruzifix-Beschluss mit verhaltnisma-
Big wenigen Worten abgehandelt wird, ausdriicklich aus mit der Begriindung, dass eine
sachgerechte Beantwortung dieser Frage ,,neben rechts- und justizgeschichtlichen Unter-
suchungen ein Eingehen auf die verschiedenen Verhiltnisse und Anschauungen in den
einzelnen Landesteilen der Bundesrepublik erfordern® wiirde (BVerfG, Beschluss v.
17.07.1973, Az. 1 BVvR 308/69, B.11.2.). Inwieweit Regelungen der BV dazu fiihren konn-
ten, dass das Grundrecht auf Religionsfreiheit gemélB Art. 4 Abs. 1 GG eingeschriankt
wiirde, ist unklar, da die Frage, ob die Vorschrift aus Art. 31 GG auch einen Vorrang von
Bundesverfassungsrecht gegeniiber Landesverfassungsrecht begriindet oder ob dem Bun-
desverfassungsrecht entgegenstehendes Landesverfassungsrecht die Vorschrift brechen
konnte, in der Literatur kontrovers diskutiert wird. Allerdings ist die Religionsfreiheit
analog Art. 4 GG auch in Art. 107 BV enthalten.

Az. 1 BvR 63/68, 1 BvR 428/69 (Bayerische Christl. Gemeinschaftsschule) und 1 BvR
548/68.
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Das BVerfG erklirte darin’®, es sei dem Landesgesetzgeber gemiB Art. 7 Abs.
3 und 5 GG {iberlassen, unter den verschiedenen mdglichen Schultypen zu wih-
len. Dabei miisse er die Spannungen zwischen der positiven und der negativen
Religionsfreiheit im Rahmen der Konkordanz zu einem angemessenen Ausgleich
bringen. Die Einflihrung christlicher Beziige in der Schule sei dem Landesgesetz-
geber nicht verboten, selbst wenn eine Minderheit der Erziechungsberechtigten
keine religiose Erziehung ihrer Kinder wiinsche. Die Schule diirfe jedoch nur ein
Minimum an Zwangselementen enthalten, nicht missionarisch sein, keine Ver-
bindlichkeit christlicher Glaubensinhalte beanspruchen und miisse fiir andere re-
ligiose und weltanschauliche Werte und Inhalte offen sein. Ihr Erziehungsziel
diirfe auBBerhalb des Religionsunterrichts nicht christlich-konfessionell sein; die
Bejahung des Christentums diirfe sich daher nur auf ,,die Anerkennung eines pré-
genden Kultur- und Bildungsfaktors, wie er sich in der abendldndischen Ge-
schichte herausgebildet hat, jedoch nicht auf Glaubenswahrheiten*”® beziehen.
Der Toleranz fiir Andersdenkende miisse mafigebliche Bedeutung zukommen.
Die Schule miisse Raum bieten ,,fiir eine sachliche Auseinandersetzung mit allen
weltanschaulich-religiésen Auffassungen, wenn auch von einer bestimmten Ori-
entierungsbasis her.°

Bei der Beurteilung der bayerischen Regelungen miisse beriicksichtigt werden,
dass diese gegeniiber fritheren Regelungen einen Schritt weg von der Bekenntnis-
schule hin zu mehr Toleranz fiir Andersdenkende tun wollten. Ebenso bedeutsam
sei die Auslegung der betreffenden Artikel der BV, die verfassungskonform aus-
gelegt werden konnten. Hier sei vor allem auf das Toleranzgebot zu verweisen,
das eine Absolutsetzung christlicher Glaubensinhalte verunmogliche. Auch solle
die Schule gemif der BV auch Werte vermitteln. Ein spezifisch christliches Bil-
dungsziel sei in den Artikeln der BV nicht zu erkennen. Wenn dort von ,,Grunds-
dtzen der christlichen Bekenntnisse*®! die Rede sei, konne dies keine spezifischen
Glaubensinhalte meinen, da diese damit vom Staat implizit definiert wiirden, was
dem Staat nicht zustehe. Insofern konne es sich dabei nur um die christlichen Be-
kenntnissen gemeinsamen Werte und daraus abgeleitete ethische Normen han-
deln, die aus der christlich geprigten Vergangenheit des abendldndischen Kultur-
kreises eine gewisse verpflichtende Kraft erhielten.

Wenn die Beschwerdefiihrer unter diesen Voraussetzungen immer noch mit ei-
nem Weltbild konfrontiert wiirden, das die christliche Erziehung bejahe, obwohl
sie jegliche religiosen Elemente in der Erziehung ablehnten, fiihre das solange
nicht zu threr Diskriminierung, als es keinen Absolutheitsanspruch von Glaubens-
wahrheiten bedeute.

78 Darstellung der Urteilsgriinde nach BVerfG, Beschluss v. 17.12.1975, Az. 1 BvR 428/69,

C.I. und C.IL
7 Ebd., C.L
80 Ebd.

81 Art. 135 BV.

18



Im tibrigen verdiene bei verschiedenen moglichen Deutungen einer Norm dieje-
nige den Vorzug, die verfassungskonform sei, so dass nur von dieser auszugehen
sei. Der Landesgesetzgeber konne auch der Tatsache Rechnung tragen, dass die
Mehrheit der Schiiler einem bestimmten Bekenntnis angehort. ,,Es ist ihm nicht
verwehrt, die Ubereinstimmung von Schule und Elternhaus in religiéser Hinsicht
soweit als moglich aufrechtzuerhalten. Zwar kommt diese organisatorische Ge-
wihrleistung in erster Linie den christlichen Konfessionen zugute. Dadurch wer-
den aber andere Religionen und Weltanschauungen einschlieBlich des Laizismus
nicht aus dem Schulleben verdriangt; denn an den Lehrinhalten und Erziehungs-
zielen der Schule dndert sich dadurch nichts.**?

Die Argumentationskette des Urteils ist also die folgende:

e Der Landesgesetzgeber hat die freie Wahl zwischen den verschiedenen mog-

lichen Schultypen.

e Er kann dabei der Tatsache Rechnung tragen, dass die Mehrzahl der Schiiler
einem bestimmten Bekenntnis angehort, und kann entsprechende organisato-
rische Gewihrleistungen vorsehen, die an den Lehrinhalten und Erziehungs-
zielen nichts dndern und deshalb andere Religionen und Weltanschauungen
nicht aus dem Schulleben verdrangen.

¢ Die Einflihrung christlicher Beziige in der Schule ist dem Landesgesetzgeber
dabei nicht verboten, wenn die Schule nur ein Minimum an Zwangselementen
beinhaltet, nicht missionarisch ist, keine Verbindlichkeit christlicher Glau-
bensinhalte beansprucht und fiir andere religiose bzw. weltanschauliche Werte
und Inhalte tolerant und offen ist.

e Die Bejahung des Christentums in der Schule darf sich daher nur auf die pra-
genden Kultur- und Bildungsfaktoren der abendlandischen Geschichte, nicht
jedoch auf Glaubenswahrheiten beziehen.

¢ Die Christliche Gemeinschaftsschule ist gegeniiber Andersdenkenden toleran-
ter als die Bekenntnisschule.

e Von verschiedenen moglichen Gesetzesauslegungen ist nur die verfassungs-
konforme zu beriicksichtigen.

e Die Vermittlung gemeinsamer Grundsitze der christlichen Bekenntnisse in
der Christlichen Gemeinschaftsschule kann sich bei verfassungskonformer
Auslegung nur auf die christlichen Bekenntnissen gemeinsamen Werte bezie-
hen, nicht aber auf spezifische Glaubensinhalte, und zwar schon deshalb, weil
eine Definition dieser Glaubensinhalte dem Staat nicht zukommt.

e Unter diesen Voraussetzungen ist eine Konfrontation mit dem christlichen
Weltbild keine Diskriminierung der Beschwerdefiihrer.

Der Kernsatz des Urteils ist mithin: Bei einer verfassungskonformen Auslegung

bezieht sich die Vermittlung gemeinsamer Grundsétze der christlichen Bekennt-

82 BVerfG, Beschluss v. 17.12.1975, Az. 1 BvR 428/69, B.IL.
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nisse in der Christlichen Gemeinschaftsschule nur auf die christlichen Bekennt-
nissen gemeinsamen Werte und iiberschreitet deshalb nicht das in der Schule noch
zuldssige Minimum an Zwangselementen.

2.3.3. Beschluss iiber das freiwillige Schulgebet

In einem ausfiihrlichen Beschluss befasste sich das BVerfG am 16. Oktober 1979
schlieBlich auch mit dem freiwilligen, iiberkonfessionellen Schulgebet in Hessen
und Nordrhein-Westfalen.®* Es erklirte, es habe religiose Beziige in der Schule in
den Beschliissen zur Christlichen Gemeinschaftsschule unter bestimmten Voraus-
setzungen erlaubt. Daher konne das Schulgebet zulédssig sein, wenn es die dort
gezogenen Grenzen nicht tiberschreite. Das Schulgebet sei tiberkonfessionell und
konne deshalb nicht Bekenntnis eines bestimmten, konfessionell gebundenen
Glaubens sein. Es sei aber trotzdem eine Religionsausiibung, zu der niemand ge-
zwungen werden diirfe, und falle nicht unter die schulische Weitergabe von Wer-
ten. Deswegen miisse das Schulgebet fiir Schiiler und Lehrer freiwillig sein und
konne nicht auf Anordnungen, sondern nur auf Anregungen beruhen, die von der
Schulbehorde, der Schulleitung, den Lehrern, den Schiilern oder den Eltern aus-
gehen konnten. Das Schulgebet bleibe eine staatliche Veranstaltung, da der Staat
zumindest den organisatorischen Rahmen dafiir zur Verfiigung stelle. Der Staat
fordere mit diesem Angebot das Christentum in einem Mal, das iiber dasjenige
hinausgehe, das das BVerfG im Hinblick auf religiose Beziige der Christlichen
Gemeinschaftsschule als zuldssig angesehen habe. Dennoch bleibe das Schulge-
bet im erlaubten Rahmen der Freiheit des Landesgesetzgebers in kultuspolitischen
Fragen. Der Staat gebe hier lediglich ,,der positiven Bekenntnisfreiheit Raum in
einem Bereich, den er ganz in seine Vorsorge genommen hat und in welchem
religiose und weltanschauliche Vorstellungen von jeher relevant waren.3* Der
notige Ausgleich gegeniiber der negativen Religionsfreiheit geschehe durch die
Freiwilligkeit des Gebets. Ein positives Recht von Eltern oder Schiilern auf ein
Schulgebet gebe es freilich nicht. Bei der Einfiihrung eines Schulgebets sei die
jeweilige Ausgestaltung der Schule in den einzelnen Bundesldndern von Bedeu-
tung.

Vom Grundrecht der negativen Religionsfreiheit sei kein Recht gedeckt, seine
positive oder negative Einstellung zum ,,bekenntnisgepriagten Verhalten ande-
rer“®® durch Teilnahme oder Nichtteilnahme am Schulgebet nicht kundtun zu
miissen. Das gehe schon daraus hervor, dass die Verfassung ,,fliir die Ausiibung
des Verweigerungsgrundrechts gerade die Offenbarung der Uberzeugung vo-
raus[setzt]“.%¢ Eine Nichtteilnahme z.B. am Religionsunterricht oder am Kriegs-
dienst sei automatisch mit einer Kundgabe der eigenen religidsen Uberzeugung

8 Az 1 BVR 647/70 und 1 BvR 7/74. Darstellung der Urteilsgriinde nach den Abschnitten

C.I und C.IL
8 BVerfG, Beschluss v. 16.10.1979, Az. 1 BVR 647/70 und 1 BvR 7/74, C.1.3.c.
85 Ebd., C.IL1.
86 Ebd.
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verbunden. Die positive und die negative Religionsfreiheit seien beide mit verfas-
sungsimmanenten Schranken behaftet. Sie seien zueinander zu einem konkordan-
ten Ausgleich zu bringen. Es gebe keinen Vorrang fiir die negative Religionsfrei-
heit.

Der Widerspruch eines Schiilers gegen das Schulgebet konne solange nicht zu
dessen Verfassungswidrigkeit fiihren, als dem Schiiler ausreichende Ausweich-
moglichkeiten verblieben. Als solche seien zu nennen: das Betreten des Schul-
zimmers nach dem Ende des Gebets (falls das Schulgebet zu Beginn des Schulta-
ges gesprochen wird), das Verlassen des Schulzimmers vor dem Beginn des Ge-
bets (falls das Schulgebet am Ende des Schultages gesprochen wird) und das
schlichte Sitzenbleiben und die Nichtteilnahme wihrend des Schulgebets. Zwar
sei der Schiiler dadurch gegeniiber den anderen Schiilern in seinem Verhalten her-
ausgehoben, was ihn aber nicht unbedingt in eine diskriminierende Auflenseiter-
rolle bringe. Zwar sei die Position eines Schulkindes, ,,das noch kaum zu kriti-
scher Selbstbehauptung seiner eigenen Position gegeniiber seiner Umgebung in
der Lage ist“®’, eine andere als die eines Erwachsenen, der nicht an kultischen
Handlungen teilnehme, zumal das Schulkind meist nicht aus eigenem Antrieb in
diese Lage gekommen, sondern von Lehrern einerseits und Eltern andererseits in
diesen Konflikt gebracht worden sei. Trotzdem sei nicht davon auszugehen, dass
ein betroffener Schiiler in eine Aullenseiterrolle gerate.

Das Schulgebet miisse dazu eine vertretbare Haufigkeit haben (nicht mehr als
einmal pro Schultag), simtliche Erziehungsberechtigten seien iiber das Schulge-
bet und die Freiwilligkeit der Teilnahme daran zu informieren; zudem miisse der
Lehrer darauf hinwirken, dass ,,die betenden Schiiler das abweichende Verhalten
thres andersdenkenden Mitschiilers als selbstverstindlich hinnehmen und ihn
nicht in eine AuBenseiterrolle dringen.“%® Gegebenenfalls miisse entsprechend
auch auf intolerante Eltern eingewirkt werden.

Andererseits habe der andersdenkende Schiiler ,,Duldsamkeit gegeniiber dem
Interesse der Mitschiiler und ihrer Eltern an der Vornahme des Schulgebets, an
ihrer ungestorten Religionsausiibung, zu lernen.**® Das Grundrecht der Religions-
freiheit stehe unter dem Vorbehalt des Toleranzgebots, unter dessen Beachtung
allein ein Ausgleich zwischen widerstreitenden Grundrechtspositionen zu errei-
chen sei. Da ein andersdenkender Schiiler in der Regel wohl kaum den Religions-
unterricht besuchen werde, bleibe ihm eine gewisse Aullenseiterstellung auch in
jener Hinsicht nicht erspart, was von der Verfassung durch das Recht der Nicht-
teilnahme am Religionsunterricht ausdriicklich vorgesehen sei. Falls jedoch ein
»psychisch besonders labiler Schiiler in einer durch verhartete Fronten gekenn-

87 Ebd., C.IL3.b.
8  Ebd., C.IL4.b.
8 Ebd.
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zeichneten unduldsamen Schulatmosphire, die im Sinne der Toleranz aufzulo-
ckern die Lehrer nicht in der Lage sind“”’, in eine AuBenseiterrolle gedringt
werde, miisse das Schulgebet unterbleiben.

Hier konnen folgende wesentlichen Argumente genannt werden:

e Das Schulgebet beruht zwar nicht auf einer staatlichen Anordnung, bleibt aber
eine staatliche Veranstaltung, da der Staat dafiir den Rahmen zur Verfiigung
stellt.

e Der Staat fordert mit dem Schulgebet das Christentum in einem MaB, das liber
dasjenige hinausgeht, das in den Beschliissen zur Christlichen Gemeinschafts-
schule als zuléssig definiert worden ist.

e Das Schulgebet bleibt trotzdem im Rahmen der landesgesetzgeberischen Frei-
heit, da der Staat damit nur der positiven Religionsfreiheit in einem von ithm
in die Obhut genommenen Bereich Raum gibt.

e Das Schulgebet ist iiberkonfessionell und deshalb nicht Bekenntnis eines kon-
fessionellen Glaubens.

e Es handelt sich beim Schulgebet nicht nur um eine Weitergabe von Werten,
sondern um eine Form der Religionsausiibung.

e Der Ausgleich zur negativen Religionsfreiheit erfolgt durch die Freiwilligkeit
des Schulgebets und durch ausreichende Ausweichmoglichkeiten fiir anders-
denkende Schiiler.

e Das Grundrecht auf negative Religionsfreiheit gewidhrt kein Recht, seine ei-
gene religidse oder weltanschauliche Uberzeugung nicht kundtun zu miissen.

e Auch ein noch kaum zu kritischer Selbstbehauptung seiner eigenen Position
fahiges Schulkind gerédt durch eine Nichtteilnahme am Schulgebet nicht in
eine Aullenseiterrolle.

e Es gibt keinen Vorrang der negativen Religionsfreiheit; vielmehr hat ein an-
dersgldaubiger Schiiler Duldsamkeit gegeniiber dem Interesse der anderen
Schiiler an der Vornahme des Schulgebets zu lernen.

¢ Es gibt kein Recht auf ein Schulgebet.

Um auch dieses Urteil in einem Satz auszudriicken: Das Schulgebet ist eine

tiberkonfessionelle religiose Veranstaltung, die dann den Rahmen zuldssiger reli-
gioser Beziige in der Schule nicht iiberschreitet, wenn sie freiwillig ist, wobei es
kein Recht darauf gibt, die Ablehnung des Schulgebets nicht durch eine Nichtteil-
nahme kundtun zu miissen.

90

Ebd., C.5.
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3. Kruzifix-Urteile des EGMR

3.1. Hintergrund

Die Rechtsgrundlagen des italienischen Kruzifixstreits®' sind wesentlich dlter
als diejenigen in Bayern. Schon Art. 140 des Koniglichen Dekrets Nr. 4336 des
Konigreichs Piemont-Sardinien vom 15. September 1860 bestimmte, dass jede
Schule ausnahmslos mit einem Kruzifix auszustatten sei.”? Dieser Brauch geriet
allerdings aufgrund eines nach der Vereinigung Italiens vorherrschenden antikle-
rikalen Klimas unter dem Motto ,,libera Chiesa in libero Stato* (,,freie Kirche im
freien Staat®) {iber die Jahrzehnte hinweg auBer Ubung, bis die faschistische Re-
gierung unter Benito Mussolini ihn wieder einschirfte®®, indem am 22. November
1922 der Runderlass Nr. 68 des Erzichungsministeriums alle Stadtverwaltungen
anwies, in sdmtlichen Schulen wieder Kruzifixe (und ein Bild des Konigs) anzu-
bringen.”* Dies wurde mit Runderlass Nr. 8823 vom 8. April 1923 néher erldu-
tert” und mit Runderlass Nr. 2134-1867 vom 26. Mai 1926 nochmals bekriftigt.”
Das Konigliche Dekret Nr. 965 vom 30. April 1924 {iber den Aufbau der Mittel-
schulen schrieb demgeméiB in Art. 118 vor, dass jedes Klassenzimmer ein Kruzi-
fix und ein Portrit des Konigs enthalten miisse®’; analog bestimmte Art. 119 des

ol Vgl. EGMR, Urteil v. 18.03.2011, Lautsi et al. vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 1-
24. In der Literatur finden sich verschiedene Darstellungen des Hintergrunds des Falles
Lautsi; vgl. ausfiihrlich dazu Panara, Lautsi v. Italy (Anm. 17), S. 139-144.

,Ogni scuola dovra senza difetto essere fornita ... di un crocifisso.*

Damit sollte eine Ubereinstimmung der neuen faschistischen Ideologie mit der herkdmm-
lichen katholischen Religion demonstriert werden: Mancini, Susanna, The Crucifix Rage.
Supranational Constitutionalism Bumps Against the Counter-Majoritarian Difficulty, in:
EuConst 6 (2010), S. 6-27, hier S. 12.

,»In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno I’'immagine di Cristo ed il ri-
tratto del Re sono stati tolti. Cio costituisce una violazione manifesta e non tollerabile e
soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato cosi come all’unita della na-
zione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del regno I’ordine di ristabi-
lire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli incoronati della fede e del senti-
mento patriottico.*

,»In seguito alla circolare del 22 novembre 1922 con la quale si richiamavano i Comuni
alla osservanza delle disposizioni regolamentari in ordine all’apposizione, in ogni aula
scolastica del crocifisso e del ritratto di S. M. il Re, si ¢ da varie parti richiesto che possa
essere ammessa, in luogo del crocifisso, I’apposizione di un’immagine del Redentore in
un sua espressione significativa, che valga a manifestare il medesimo altissimo ideale che
¢ raffigurato nel crocifisso (per es. ,Cristo e 1 fanciulli‘). A tale quesito si ¢ ritenuto di
dover dare risposta affermativa.*

.1l simbolo della nostra religione, sacro per la fede quanto per il sentimento nazionale,
esorta e ispira la gioventu studiosa che nelle universita e negli altri istituti superiori affina
il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali ¢ destinata.*
,Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, I’immagine del Crocifisso e il ritratto
del Re.*
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Koniglichen Dekrets Nr. 1297 vom 26. April 1928 {iber die Einrichtung von Pri-
marschulen, dass das Kruzifix Teil der notwendigen Einrichtung und Ausstattung
von Klassenzimmern sei.”® Zuletzt rief der Minister fiir Erziehung, Universititen
und Forschung am 3. Oktober 2002 in der Richtlinie Nr. 2666 bzw. dem Hinweis
Nr. 2667 dies wieder in Erinnerung; die vorgenannten Vorschriften seien nach
wie vor in Geltung.” Diese Einschitzung beruhte u.a. darauf, dass Art. 676 des
Gesetzes Nr. 297 vom 16. April 1994 tiber die Bildung bestimmte, dass bisherige
Vorschriften, die dem Gesetz nicht entgegenstiinden und nicht unvereinbar damit
seien, weiterhin in Geltung blieben!?’; zudem hatte der Consiglio di Stato, das
oberste italienische Verwaltungsgericht, in einer Entscheidung vom 27. April
1988 (Az. 63; vgl. u.) festgehalten, dass das Kreuz, abgesehen von der Bedeutung
fiir die Glaubigen, ein Symbol der Zivilisation, der christlichen Kultur und ihrer
historischen Wurzeln und damit eines universellen Wertes sowie unabhédngig von
einer bestimmten religidsen Konfession sei.'”! Die Gegenwart eines Kruzifixes
im Klassenzimmer sei weder ein Versto3 gegen den religiosen Pluralismus noch
gegen die Ziele multikultureller Erziehung und begrenze auch nicht die Gewis-
sensfreiheit, da sie sich nicht auf einen bestimmten Glauben beziehe, sondern le-
diglich Ausdruck der christlichen Zivilisation und Kultur und daher Teil des uni-
versalen Erbes der Menschheit sei. Deshalb miissten die Schulleiter sicherstellen,
dass Kruzifixe in den Klassenzimmern vorhanden sind.

Als nun im Schuljahr 2001 / 2002 Dataico (geboren 1988) und Sami Albertin
Lautsi (geboren 1990) in Abano Terme bei Padua die staatliche Schule ,,Istituto
comprensivo statale Vittorino da Feltre* besuchten, hingen dort in allen Klassen-
zimmern Kruzifixe. Diese beiden Jungen sind die Sohne der gebiirtigen Finnin
und damaligen italienischen Staatsbiirgerin Soile Lautsi, die Wert auf eine séku-
lare Erziehung legte. Deren Mann warf bei einem Treffen der Schulleitung am 22.

%8 ,,Oli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati

nella tabella C allegata al presente regolamento. ... TABELLA C (art. 119). Tabella degli
arredi e del materiale occorrente nelle varie classi e dotazione della scuola. Prima classe.
1. 11 Crocifisso. 2. Il ritratto di S. M. il Re. ... Seconda classe. 1. Il Crocifisso. 2. Il ritratto
di S. M. il Re. ... Terza classe. 1. Il Crocifisso. 2. Il ritratto di S. M. il Re. ... Quarta classe.
1. Il Crocifisso. 2. Il ritratto di S. M. il Re. ... Quinta classe. 1. Il Crocifisso. 2. Il ritratto
di S. M. il Re. ...

,»Va precisato che le citate incombenze a carico dei capi di istituto non sono state né abro-
gate né¢ modificate dalle disposizioni del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994 n. 297 e del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59. ... Il competente Dipartimento
del Ministero dell’Istruzione dell’Universita e della ricerca provvedera ad impartire le
occorrenti disposizioni perché: 1. sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici ’esposi-
zione del Crocifisso nelle aule scolastiche ...*.

,Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risul-
tante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od in-
compatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.*

,La Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo dello civilta e della
cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale, indipendente da speci-
fica confessione religiosa.

99

100

101

24



April 2002 die Frage des Vorhandenseins religioser Symbole im allgemeinen und
von Kruzifixen im besonderen in den Klassenzimmern auf und regte an, diese zu
entfernen. Das wurde allerdings am 27. Mai 2002 mit zehn zu zwei Stimmen des
Schulleitungsgremiums bei einer Enthaltung abgelehnt. Diese Entscheidung griff
Soile Lautsi am 23. Juli 2002 vor dem Verwaltungsgericht von Venetien an und
berief sich dabei u.a. auf eine Verletzung des Verfassungsprinzips der Laizitét
und von Art. 9 EMRK. Am 14. Januar 2004 legte das Verwaltungsgericht dem
Verfassungsgerichtshof die Frage der VerfassungsmifBigkeit der relevanten
Rechtsgrundlagen vor; dieser erklirte die Anfrage allerdings am 15. Dezember
2004 fiir unzuléssig (Az. 389), weil es dabei um Verwaltungsvorschriften (ndm-
lich jene von 1924 und von 1928) und nicht um Gesetze gehe und das Gericht
deshalb nicht {iber deren VerfassungsméBigkeit befinden konne. Daraufhin lehnte
die dritte Kammer des Verwaltungsgerichts am 17. Mirz 2005 die Klage ab (Az.
1110). Die dagegen eingelegte Berufung Lautsis wies die sechste Kammer des
Consiglio di Stato am 13. April 2006 ab (Az. 556); der Rechtsstreit war damit auf
nationaler Ebene rechtskriftig entschieden.

Darauthin legte Soile Lautsi in eigenem Namen und in dem ihrer beiden min-
derjdhrigen Séhne am 27. Juli 2006 Individualbeschwerde geméill § 34 EMRK
gegen Italien ein; die S6hne traten in eigenem Namen in den Rechtsstreit ein,
nachdem sie volljahrig geworden waren. Die Beschwerde bezog sich v.a. auf eine
Verletzung von Art. 2 des 1. Zusatzprotokolls zur Europdischen Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK). Dessen hier einschli-
giger Satz 2 lautet:

,Der Staat hat bei Ausiibung der von ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Un-
terrichts tibernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und
den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiosen und weltanschaulichen Uberzeu-
gungen sicherzustellen.*

Diese Bestimmung wird als eine Spezialnorm zu Art. 9 EMRK {iber die Gedan-
ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit angesehen, der lautet:

,»(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; die-
ses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und
die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen
offentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Brauchen
und Riten zu bekennen.

(2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschrin-
kungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen
Gesellschaft notwendig sind fiir die 6ffentliche Sicherheit, zum Schutz der 6ffentlichen
Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.*

Die Beschwerde Lautsis wurde der zweiten Sektion des Gerichts zugewiesen,
deren Kammer!®? am 1. Juli 2008 die Beschwerde der italienischen Regierung zur

102 Bestehend aus den Richtern Frangoise Tulkens (Prisidentin), Danuté Jo¢iené, Isil Kara-

kas, Antonella Mularoni, Dragoljub Popovi¢, Andréas Sajo und Vladimiro Zagrebelsky.
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Kenntnis brachte. Am 3. November 2009 entschied die Kammer'® einstimmig,
dass die Beschwerde zuléssig sei und eine Verletzung von Art. 2 1. Zusatzproto-
koll i.V.m. Art. 9 EMRK vorliege. Zudem sprach die Kammer Soile Lautsi
5.000 € Schadenersatz zu, zahlbar durch die Republik Italien. Es handelte sich
dabei um den ersten Fall, in dem eine Verletzung von Art. 9 EMRK durch Italien
festgestellt wurde.

3.2. Entscheidung der Kammer des EGMR vom 3. November 2009

In ithrer extrem kurzen, apodiktischen Entscheidung, deren tragende Griinde
nicht einmal drei DIN A4-Seiten umfassen, fiihrt die Kammer aus, die Schule
miisse eine offene, eher inklusive als exklusive Umgebung bieten, die alle Schiiler
unabhéngig von ihrem sozialen Hintergrund und ihrem religiosen Bekenntnis ein-
bezieht. Daher sei dort kein Raum fiir missionarische Aktivitdten, sondern nur
Platz dafiir, dass verschiedene Religionen und Weltanschauungen aufeinander-
treffen und voneinander lernen. Der Staat miisse daher in Wahrnehmung seines
Erziehungsauftrags die Lehrinhalte objektiv, pluralistisch und kritisch, nicht je-
doch indoktrinierend vermitteln. Der Staat miisse im Rahmen des Respekts vor
der religiosen Uberzeugung der Eltern sowohl auf die Freiheit zu glauben Riick-
sicht nehmen als auch auf die Freiheit nicht zu glauben. Dem Staat komme daher
auch nicht zu, iiber die Zulassigkeit bestimmter religioser Bekenntnisse zu urtei-
len.

Daher diirfe der Staat insbesondere an Orten, wo Menschen von ihm abhiangig
oder besonders verletzlich seien, weder direkt noch indirekt einen Glauben auf-
notigen. Die Schule sei ein solch sensibler Ort, da die Schiiler nicht die notige
kritische Urteilsfahigkeit hitten, um sich von derartigen staatlichen AuBerungen
zu distanzieren.

Zudem konne gerade in Gegenden, wo die grole Mehrheit der Bevolkerung ei-
ner bestimmten Glaubensrichtung angehore, die Manifestation der Brauche und
Symbole dieses Glaubens einen Druck auf Andersdenkende ausiiben.

Das Kruzifix habe eine Reihe von Bedeutungen, unter denen die religiose die
vorherrschende sei, genauso wie auch eine religiose Eidesformel ihren religiosen
Charakter aufgrund ihres historischen Gebrauchs nicht verliere. Die Anbringung
eines Kruzifixes im Klassenzimmer gehe deshalb iiber einen historisch bedingten
Symbolgebrauch hinaus.

Die Uberzeugungen der Antragstellerin seien ernsthaft genug, dass das Kruzifix
inkompatibel mit ihnen sein kdnne. Die Antragstellerin verstehe die Anbringung
eines Kruzifixes ndmlich als Parteinahme des Staates fiir die Katholische Kirche.
Dies sei auch die in der Katholischen Kirche offiziell akzeptierte Bedeutung die-
ser Anbringung. Es sei iiberdies nicht méglich, Kruzifixe in der Schule nicht

104

103 Antonella Mularoni war durch Ireneu Cabral Barreto ersetzt worden.

104 EGMR, Urteil v. 03.11.2009, Lautsi vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 47-58.
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wahrzunehmen, die machtvolle dulere Symbole seien. Schiiler meinten aufgrund
der religiosen Natur des Kruzifixes, sie wiichsen in einer von einer bestimmten
Religion gepréigten schulischen Umgebung auf. Dies konne insbesondere fiir
Schiiler, die einer religiosen Minderheit angehorten, emotional storend sein.

Die negative Religionsfreiheit erstrecke sich nicht nur auf das Fehlen religioser
Feiern oder Erziehung, sondern auch auf Brauche und Symbole. Die negative Re-
ligionsfreiheit verdiene aber dann besonderen Schutz, wenn der Staat gegeniiber
Andersdenkenden in Situationen einen Glauben zum Ausdruck bringe, denen
diese nicht ohne unverhiltnismifBige Anstrengungen und Opfer entkommen konn-
ten.

Die Anbringung religioser Symbole sei nicht durch die positive Religionsfrei-
heit anderer Eltern, die dies wiinschten, oder durch bestimmte politische Kompro-
misse zu rechtfertigen. Im Zusammenhang mit der Schulpflicht habe der Staat die
Pflicht zu konfessioneller Neutralitdt und miisse den Schiilern kritisches Denken
beibringen. Die Anbringung eines ohne weiteres mit dem Katholizismus in Ver-
bindung zu bringenden Symbols konne aber nicht der pluralistischen Erziehung
dienen, die fiir die Aufrechterhaltung der demokratischen Gesellschaft notwendig
sei. Daher sei sie nicht mit der staatlichen Neutralitit vereinbar und verletze des-
halb das Recht der Eltern, ihre Kinder in Ubereinstimmung mit ihren eigenen
Uberzeugungen zu erziehen, und das Recht der Schiiler, zu glauben oder nicht zu
glauben. Darum liege eine Verletzung von Art. 2 1. Zusatzprotokoll 1.V.m. Art. 9
EMRK vor.

Die wesentlichen Argumente des Urteils sind also folgende:

e Die Manifestation eines Glaubens iibt besonders dort Druck auf Andersden-
kende aus, wo diese in einer deutlichen Minderheit sind, und stellt fiir diese
eine emotionale Storung dar.

¢ Es gibt kein positives Recht auf eine Anbringung von religiosen Symbolen.

¢ Die negative Religionsfreiheit erstreckt sich auch auf Brauche und Symbole
und ist besonders in Situationen zu schiitzen, wo der einzelne vom Staat ab-
héngig ist.

e Die Schiiler haben noch nicht die notige kritische Urteilsfahigkeit. Sie sind
deshalb in besonderer Weise vom Staat abhingig und besonders verletzlich.

e Die Schule darf kein Ort sein, an dem Schiiler aufgrund ihres religiésen Be-
kenntnisses ausgeschlossen werden. Deshalb muss der Staat dort objektiv, plu-
ralistisch und kritisch handeln und darf nicht indoktrinieren.

e Das Kruzifix ist vor allem ein religioses Symbol und damit eine Parteinahme
des Staates. Seine Anbringung dient deshalb nicht einer pluralistischen Erzie-
hung.

e Die Anbringung eines Kruzifixes ist ein Versto3 gegen die staatliche Neutra-
litét.

e Darum verletzt die Anbringung eines Kreuzes das Recht der Eltern, ihre Kin-
der in Ubereinstimmung mit ihren eigenen Uberzeugungen zu erziehen.
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Oder, um es wieder in einem Satz zu sagen: Die Anbringung eines Kreuzes als
religidses Symbol ist besonders im Kontext noch nicht zu kritischen Urteilen fa-
higer Schiiler eine Verletzung staatlicher Neutralitit und ein Eingriff in die nega-
tive Religionsfreiheit sowohl der Eltern als auch der Schiiler.

Als Reaktion auf dieses Urteil stellte die italienische Regierung am 28. Januar
2010 den Antrag, die Sache gemill Art. 43 EMRK an die Grofle Kammer des
EGMR zu verweisen. Diesem Antrag wurde durch einen Ausschuss der Grof3en
Kammer am 1. Mérz 2010 stattgegeben. Verschiedene Dritte wurden am Verfah-
ren gemall Art. 36 § 2 EMRK beteiligt: 33 Mitglieder des Europdischen Parla-
ments'®, die Nichtregierungsorganisationen Associazioni cristiane lavoratori ita-
liani, Associazione nazionale del libero Pensiero, Eurojuris, European Centre for
Law and Justice, Greek Helsinki Monitor (bereits im Verfahren vor der Kammer
beteiligt), Human Rights Watch, Interights, International Committee of Jurists,
Semaines sociales de France und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken
sowie die Regierungen von Armenien, Bulgarien, Griechenland, Litauen, Malta,
Monaco, Ruméinien, San Marino, Zypern und der Russischen Foderation. Diesen
Landern schlossen sich die Regierungen von Albanien, Kroatien, Mazedonien,
Moldawien, Osterreich, Polen, Serbien, Ungarn, der Slowakei und der Ukraine in
offentlichen Stellungnahmen an.!° Auf die Reaktionen in der italienischen Poli-
tik, in Medien und Offentlichkeit, die in Art und Umfang zumindest denjenigen
in Deutschland nach dem Kruzifix-Beschluss des BVerfG gleichkamen, wenn
nicht sogar dariiber hinausgingen, kann hier nicht niher eingegangen werden; teil-
weise wurde geargwohnt, der EGMR sei dadurch unter ungebiihrlichen politi-
schen Druck geraten und habe nicht mehr frei entschieden.!?’

105 Zunichst hatte es sogar Anliufe fiir eine offizielle Resolution des Europiischen Parla-

ments gegen das Urteil gegeben; entsprechende Entwiirfe kamen aus den Fraktionen der
Europdischen Volkspartei, der Union fiir ein Europa der Nationen, der Sozialdemokrati-
schen Partei Europas und der Allianz der Liberalen und Demokraten fiir Europa, in denen
es hauptsdchlich um den Gedanken der Subsidiaritit und um die Freiheit der Konventi-
onsstaaten ging, religidse Symbole im 6ffentlichen Raum zu verwenden, falls diese fiir
Tradition und Identitdt des Volkes bzw. einen einigenden Aspekt der Gesellschaft stiin-
den. Die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten fiir Europa war gespalten,
wihrend die Griinen und die Vereinigte Européische Linke gegen eine Resolution waren,
so dass es letztlich nicht zu einer Parlamentsdebatte dariiber kam: Andreescu/Andreescu,
European Court (Anm. 10), S. 53f.

Puppinck, Grégor, Lautsi v. Italy. The Leading Case on Majority Religions in European
Secular States, in: http://www.eclj.org/pdf/ECLJ-LAUTSIVITALY -secular-states-20110
315.pdf, S. 2-3 (eingesehen: 18.03.2012).

107 7 B. Andreescu/Andreescu, European Court (Anm. 10), S. 50-53.
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3.3. Entscheidung der Groflen Kammer des EGMR vom 18. Miirz 2011

Nach einer miindlichen Verhandlung am 30. Juni 2010 entschied die Grof3e
Kammer'®® am 18. Mirz 2011 endgiiltig mit 15 gegen zwei Stimmen, dass in der
Sache keine Verletzung von Art. 2 1. Zusatzprotokoll vorliegt; keiner der betei-
ligten Richter hatte zuvor auch an der Kammerentscheidung am 3. November
2009 mitgewirkt.

Auch wenn bei diesem Urteil die tragenden Griinde'™” angesichts des Gesamt-
umfangs des Urteils von 51 DIN A4-Seiten erneut relativ knapp formuliert er-
scheinen, umfassen sie doch immerhin gut sechs Seiten und damit mehr als dop-
pelt so viele wie beim Urteil der Kammer der zweiten Sektion. Das Gericht betont
darin zunichst, es entscheide iiber die Zuléssigkeit der Anbringung eines Kruzi-
fixes in der Schule nicht vor dem Hintergrund des in der italienischen Verfassung
grundgelegten Prinzips der Laizitédt, da es sich aus derartigen innerstaatlichen
Festlegungen heraushalte, sondern nur vor dem Hintergrund von Art. 2 1. Zusatz-
protokoll, der eine Spezialnorm zu Art. 9 EMRK sei. Danach fiihrt es aus, ,,ach-
ten* in Art. 2 1. Zusatzprotokoll bedeute als eine positive Verpflichtung des Staa-
tes mehr als ,,anerkennen® oder ,,beriicksichtigen. Da allerdings die dafiir konk-
ret nétigen Handlungen sich von Fall zu Fall sehr unterschieden, hétten die Kon-
ventionsstaaten diesbeziiglich einen weiten Ermessensspielraum. Dagegen hitten
die Eltern generell kein Recht, vom Staat eine bestimmte Form der Erziehung zu
verlangen. Die Erstellung des Lehrplans falle in die Kompetenz der Staaten und
stehe auBBerhalb der Jurisdiktion des Gerichts, das deren Entscheidungen zu res-
pektieren habe. Insbesondere hindere die Vorschrift die Staaten nicht an der Ver-
mittlung von direkt oder indirekt religiosem oder philosophischem Wissen durch
Lehre und Erziehung und gebe den Eltern kein Recht, sich gegen die Integration
solcher Elemente in den Lehrplan zur Wehr zu setzen.

Da der Zweck der Bestimmung aber die Sicherstellung des Pluralismus im Rah-
men der Erziehung sei, miisse der Staat dafiir sorgen, dass die entsprechenden
Informationen in einer objektiven, kritischen und pluralistischen Art und Weise
vermittelt wiirden, so dass die Schiiler frei von jedem Proselytismus seien und
kritisches Denken gerade hinsichtlich der Religion entwickeln kénnten. Jede In-
doktrination sei dem Staat daher untersagt; dies sei die Grenze, die er nicht {iber-
schreiten diirfe.

Allerdings beziehe sich die Verpflichtung der Achtung des Elternwillens nicht
nur auf die Lehrinhalte, sondern auf die gesamte Organisation der schulischen
Umgebung. Vor diesem Hintergrund miisse auch die Anbringung eines Kruzifixes
gesehen werden.

109

108 Bestehend aus den Richtern Jean-Paul Costa (Prisident), Giovanni Bonello, Nicolas

Bratza, Josep Casadevall, Pdivi Hirveld, Sverre Erik Jebens, Zdravka Kalaydjieva, Ana-
toly Kovler, Peer Lorenzen, Giorgio Malinverni, Rait Maruste, George Nicolaou, Mihai
Poalelungi, Ann Power, Guido Raimondi, Christos Rozakis und Nina Vaji¢.

109 EGMR, Urteil v. 18.03.2011, Lautsi et al. vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 57-78.
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Dieses sei vor allem ein religidoses Symbol. Dass es auch andere Bedeutungen
haben konne, sei vorliegend irrelevant. Jedoch gebe es keinerlei Beweis dafiir,
dass die Anbringung eines religiosen Symbols an der Wand eines Klassenzim-
mers irgendeinen Einfluss auf die Schiiler habe. Eine verniinftige Antwort darauf,
ob das Kruzifix Auswirkungen auf die Schiiler und ihre Urteilsbildung habe oder
nicht, sei daher nicht moglich; doch sei verstindlich, dass die Antragstellerin die
Anbringung als eine mangelnde Achtung ihrer Elternrechte verstehe. Allerdings
sei dies eine rein subjektive Wahrnehmung, die fiir sich noch keine Verletzung
der Vorschrift aus Art. 2 1. Zusatzprotokoll darstelle. Das Kruzifix sei ndmlich
grundsétzlich ein passives Symbol, dessen Wirkungen nicht mit denen der Lehre
oder der Teilnahme an religiosen Veranstaltungen gleichzusetzen seien.

Die Entscheidung, ob eine Tradition aufrecht erhalten werden solle oder nicht —
die italienische Regierung hatte vorgebracht, die Anbringung des Kruzifixes er-
folge aus einer Tradition heraus —, falle in den Ermessensspielraum des jeweiligen
Konventionsstaates, gerade weil die einzelnen européischen Staaten kulturell eine
unterschiedliche Entwicklung durchlaufen hitten. Freilich entbinde die Berufung
auf eine Tradition den Staat nicht von der Verpflichtung, die in der EMRK fest-
gelegten Rechte und Freiheiten zu respektieren.

So falle die Frage der Anbringung religioser Symbole wie des Kruzifixes in den
Ermessenspielraum des Staates, zumal die verschiedenen europdischen Léander
keine einheitliche Antwort darauf gefunden hétten. Wenn auch die Anbringung
des Kruzifixes der Mehrheitsreligion zu besonderer Sichtbarkeit im schulischen
Kontext verhelfe, bedeute sie trotzdem noch keine Indoktrination seitens des Staa-
tes, denn eine besondere Beriicksichtigung einer bestimmten Religion konne an-
gesichts der herausgehobenen geschichtlichen oder sozialen Stellung dieser Reli-
gion in einem Land im Rahmen des Ermessensspielraums des Staates gerechtfer-
tigt sein und bedeute dann keine Verletzung des Prinzips des Pluralismus. Die
Anbringung des Kruzifixes stehe ndmlich nicht in Zusammenhang mit einer et-
waigen verpflichtenden Lehre liber das Christentum; auch sei die Schule in Italien
offen fiir andere Religionen und trete andersdenkenden Schiilern tolerant gegen-
tiber.

SchlieBlich sei das Recht der Antragstellerin, ihre Kinder nach ihren philosophi-
schen Uberzeugungen zu erziehen, in keiner Weise eingeschrinkt. Damit iiber-
schreite die Anbringung eines Kruzifixes nicht den Ermessensspielraum des Staa-
tes, achte das Elternrecht und verletze deshalb nicht die Vorschrift in Art. 2 1.
Zusatzprotokoll.

Demnach sind die entscheidenden Argumente des Urteils folgende:

e Was es konkret bedeutet, das Recht der Eltern auf Erziehung gemil3 den eige-

nen Uberzeugungen zu achten, steht im Ermessensspielraum des Staates.

e Demnach fillt es in die Kompetenz des Staates, den Lehrplan zu erstellen und

darin gegebenenfalls auch religiose Elemente aufzunehmen; die Eltern haben
kein Recht, sich dagegen zu wehren.
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e Das Festhalten an einer Tradition féllt ebenfalls in den Ermessensspielraum
des Staates.

¢ Die besondere Beriicksichtigung einer bestimmten Religion kann aus deren
geschichtlicher Stellung in einem bestimmten Land heraus im Rahmen des
Ermessensspielraums des Staates gerechtfertigt sein.

¢ Die verschiedenen européischen Linder haben auf die Frage der Anbringung
religioser Symbole unterschiedliche Antworten gefunden.

e Allerdings muss eine pluralistische schulische Erziehung sichergestellt sein,
so dass der Staat Informationen objektiv und kritisch vermitteln und sich jeder
Indoktrination und jedes Proselytismus’ enthalten muss, damit die Schiiler kri-
tisches Denken lernen.

e Dies bezieht sich nicht nur auf die Lehrinhalte, sondern auf die ganze
Schulumgebung.

¢ Das Kruzifix ist zwar vor allem ein religidses, dennoch aber ein passives Sym-
bol, dessen Auswirkungen nicht mit denen der Lehre gleichzusetzen sind.

e Die Anbringung des Kruzifixes steht nicht in Zusammenhang mit indoktrinie-
render Lehre.

e Die Anbringung des Kruzifixes behindert die Antragstellerin nicht in ithrem
Recht, ihre Kinder nach ihren Uberzeugungen zu erziehen.

e Die Anbringung des Kruzifixes fillt deshalb in den Ermessensspielraum des
Staates.

e Wenn sie als Verletzung der Elternrechte empfunden wird, ist das nur eine
subjektive Wahrnehmung.

Das Urteil kann demnach so in einem Satz zusammengefasst werden: Abhiangig
von Traditionen und historischen Umstédnden kann der Staat die Achtung des el-
terlichen Rechts auf Erziehung nach den eigenen Uberzeugungen unterschiedlich
ausgestalten und bei insgesamt pluralistischem Charakter der Schule auch religi-
Ose Elemente wie Kruzifixe vorsehen, die als passive Symbole keinen nachgewie-
senen Einfluss auf Schiiler ausiiben und die Eltern in ihren Rechten nicht be-
schrinken.

3.4. Italienische Judikatur zum Kruzifix

Das Kruzifix im o6ffentlichen Raum war in Italien bereits in verschiedenen an-
deren Fillen Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen.!!® Grundlegend ist
die Einschitzung der Rechtslage durch die zweite Sektion des Consiglio di Stato,
der vom Bildungsministerium befragt worden war, ob die oben angefiihrten Best-
immungen der koniglichen Dekrete von 1924 und 1928 angesichts der durch das

110 Vgl dazu ausfiihrlich Panara, Lautsi v. Italy (Anm. 17), S. 152-161.
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Konkordat zwischen der Republik Italien und dem Heiligen Stuhl vom 18. Feb-
ruar 1984 geinderten Rechtslage!'!! noch in Kraft seien. In einer Stellungnahme
vom 27. April 1988'"? fiihrt der Consiglio di Stato aus, das Kruzifix oder iiber-
haupt das Kreuz sei abgesehen von seiner Bedeutung fiir die Glaubigen ein Sym-
bol der Zivilisation, der christlichen Kultur und ihrer historischen Wurzeln und
damit ein universaler, von einer spezifischen Konfession unabhingiger Wert.
Seine Anbringung habe mit den Vorschriften tiber den Religionsunterricht nichts
zu tun. Da in den Lateranvertragen nichts zur Anbringung von Kruzifixen enthal-
ten gewesen sei, habe auch das Konkordat von 1984, das diese abgewandelt habe,
an den einschldgigen Regeln nichts gedndert. Bei Gewihrleistung der Religions-
freiheit fiir alle sei in der Verfassung kein Verbot der Anbringung eines Symbols
wie des Kruzifixes in 6ffentlichen Raumen enthalten, das Teil des historischen
Erbes sei. Zudem bedeute die Prasenz des Kruzifixes keine Einschriankung der
personlichen Freiheit, die eigenen religidsen Uberzeugungen zu duBern. Die ge-
nannten Vorschriften stiinden daher weiterhin in Geltung.'!?

1 U.a. ist gemiB Art. 1 Zusatzprotokoll die Katholische Kirche nicht mehr die einzige Re-

ligion des italienischen Staates: ,,Si considera non piu in vigore il principio, originaria-
mente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello
Stato italiano.*

Az. 63/88. Eine weitere, entsprechende Stellungnahme gab die zweite Sektion des Con-
siglio di Stato am 15.02.2006 auf eine Berufung der Vereinigung der Atheisten und rati-
onalen Agnostiker (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti [UAAR]) ab (Az.
556).

,La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, piu semplice-
mente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civilta e
della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da
specifica confessione religiosa. In disparte da ci0, sembra alla Sezione che ai fini di un
piu razionale esame del quesito, sia opportuno tenere distinta la normativa riguardante
’affissione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole da quella relativa all’insegnamento
della religione cattolica. ... Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativa-
mente all’esposizione del Crocifisso nelle scuole o, piu in generale negli uffici pubblici,
nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad
essere esposti. Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense,
con I’accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, non con-
templando esse stesse in alcun modo la materia de qua, cosi come nel Concordato origi-
nario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di
cui trattasi. ... Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione repubblicana, pur assi-
curando pari liberta a tutte le confessioni religiose non prescrive alcun divieto alla espo-
sizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per 1 principi
che evoca e dei quali si ¢ gia detto, fa parte del patrimonio storico. N¢ pare, d’altra parte,
che la presenza dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire mo-
tivo di costrizione della liberta individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia
religiosa. Conclusivamente, quindi, poich¢ le disposizioni di cui all’art. 118 del R.D. 30
aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concer-
nenti I’esposizione del Crocifisso nelle scuole, non attengono all’insegnamento della re-
ligione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede
concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti.‘
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Im ersten gerichtshingig gewordenen Streitfall ging es um den in Alexandria
geborenen, muslimischen italienischen Staatsbiirger Adel Smith, der die Vereini-
gung italienischer Muslime (Unione Musulmani d’Italia) gegriindet hatte und
durch verschiedene antikirchliche Handlungen aufgefallen war, wie z.B. die Auf-
forderung an Papst Johannes Paul II. zum Ubertritt zum Islam. Zu Beginn des
Schuljahrs 2003/2004 hatte er verlangt, im Klassenzimmer seiner beiden vier und
sechs Jahre alten S6hne Khaled und Adam in der Grundschule ,,Antonio Silveri
in Ofena entweder das an der Wand angebrachte Kruzifix zu entfernen oder zu-
sitzlich Sure 112 des Korans''* aufzuhéngen; letzteres wurde ihm zunichst zuge-
standen. Als dies bereits am nidchsten Tag widerrufen wurde, erhob Smith Klage,
da er durch das Kruzifix seine Religionsfreiheit verletzt sah. Das Gericht in
L’Aquila gab ihm am 23. Oktober 2003 zwar zunichst recht, indem es sich gegen
alle gerade angefiihrten Argumente des Consiglio di Stato von 1988 wandte und
das Kruzifix im Ergebnis als einen Eingriff in die Religionsfreiheit und einen Ver-
stof} gegen das Prinzip der Laizitit bewertete, doch wurde dieses Urteil auf Be-
schwerde des Bildungsministeriums vom gleichen Gericht am 19. November
2003 mangels Kompetenz zur Entscheidung wieder aufgehoben; die Beschwerde
Smiths hiergegen wies das Kassationsgericht am 10. Juli 2006 zuriick (Az.
15614).

In anderen Fillen ging es um Lehrer wie z.B. Angelo Lazzarini, der bereits im
Schuljahr 1991/1992 wiéhrend seiner Unterrichtsstunden in Vallio Terme das an-
gebrachte Kruzifix abgenommen und — als ihm das untersagt worden war — Klage
vor dem Verwaltungsgericht der Lombardei, Kammer Brescia, wegen Verletzung
seiner Religionsfreiheit und des Verfassungsprinzips der Laizitdt erhoben hatte.
Seine Klage wurde am 22. Mai 2006 zuriickgewiesen (Az. 603), da — entgegen
der Auffassung des Consiglio di Stato — die koniglichen Dekrete von 1924 und
1928 zwar nicht mehr in Geltung stlinden, die Schulgemeinschaft aber aufgrund
der langen Tradition der Anbringung des Kruzifixes mehrheitlich entscheiden
konne, daran festzuhalten, was im gegenstindlichen Fall geschehen war. Ahnlich
lag der Fall von Franco Coppoli, der als Lehrer in Terni das auf Wunsch der Schii-
ler einer Oberschule angebrachte Kruzifix wiahrend seiner Unterrichtsstunden ab-
hingte und dafiir fiir einen Monat vom Dienst suspendiert wurde. Die dagegen
vor dem Gericht von Terni eingereichte Klage wurde am 24. Juni 2009 zuriickge-
wiesen.

Mittelbar mit dem Schulkreuz zu tun hatte der Fall von Marcello Montagnana,
der fiir die Parlamentswahl am 27. Mérz 1994 in Cuneo als Wahlhelfer verpflich-
tet worden war. Er hatte sich schon zuvor gegen die Anbringung von Kruzifixen
in Wahllokalen gewandt, die er als Verstol3 gegen das Prinzip der Laizitit ansah,
die aber einfach deshalb in vielen Wahllokalen hingen, weil diese in mit Kruzifi-
xen ausgestatteten Klassenzimmern eingerichtet wurden. Er verweigerte am

114 Sprich: Er ist der eine Gott, der ewige Gott; Er zeugt nicht und wird nicht gezeugt, und

keiner ist Thm gleich“; Der Koran in der Ubersetzung von Max Henning, Stuttgart 1991.
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Wahltag seinen Dienst, obwohl in seinem Wahllokal kein Kruzifix hing, was er
als bloBen Zufall bezeichnete. Gleichwohl fiihlte er sich in seiner Religionsfrei-
heit eingeschrankt, was der Angelegenheit absurde Ziige gab. Wegen seiner Wei-
gerung, den Dienst des Wahlhelfers auszuiiben, wurde er von der zweiten Straf-
kammer des Appellationsgerichts von Turin am 28. April 1999 verurteilt, woge-
gen er an das Kassationsgericht Berufung einlegte. Dessen vierte Strafkammer
sprach ihn am 1. Mérz 2000 frei (Az. 4273), da die Anbringung von Kruzifixen
in Wahllokalen mit der dort notigen Neutralitit unvereinbar sei, als Glaubenssym-
bol einen indirekten Einfluss auf die Wahler haben und beim Wahlhelfer einen
Gewissenskonflikt selbst dann ausldsen konne, wenn sich in seinem konkreten
Wahllokal kein Kruzifix befinde, so dass er das Recht habe, seinen Dienst zu ver-
weigern. In vergleichbarer Weise gab die Zivilkammer des Appellationsgerichts
von Perugia am 10. April 2006 einem Wahlvorstand recht, der das Kruzifix im
Wahllokal abgenommen hatte.

Dagegen wurden von mehreren Gerichten Klagen von Wéhlern auf Entfernung
des Kruzifixes aus den Wahllokalen abgewiesen. So fiihrte die erste Zivilkammer
des Gerichts von Bologna aus, das Vorhandensein eines Kruzifixes im Wahllokal
gefdhrde nicht das Wahlrecht und die Religionsfreiheit der Wéhler, da es weder
einen Glauben aufzwinge noch zu einer Verehrung oder zur Offenbarung der ei-
genen religiosen Uberzeugungen nétige und keinen Einfluss auf die politische
Willensbildung des Wihlers habe, zumal wenn dieser kein Christ sei und das
Kreuz deshalb nicht als Symbol anerkenne.!'!®

Auch in 1talienischen Gerichtssidlen befinden sich Kruzifixe, was im Fall von
Luigi Tosti, Richter in Camerino, zu einem Rechtsstreit flihrte, da er sich wei-

115 Orbene, ritiene questo Giudice che nella situazione di fatto specificamente allegata dai

ricorrenti non sia ravvisabile alcun profilo di lesivita del loro diritto di voto o della loro
liberta religiosa. La presenza — peraltro eventuale e non certa — del crocifisso nelle aule
scolastiche destinate a sedi di seggio costituisce unicamente un arredo, del tutto marginale
sia per I’ingombro che per la visibilita, non rappresenta di per sé¢ imposizione di un credo
religioso o di una forma di venerazione, n¢ obbliga alcuno a tenere una determinata con-
dotta di adorazione o a dichiarare la propria posizione in materia religiosa. N¢, per il solo
fatto di permanere durante lo svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni
elettorali o referendarie, la presenza del crocifisso ¢ idonea ad assumere una connotazione
particolare che in qualche modo condizioni, subordini o influenzi la formazione dell” opi-
nione politica o 1’espressione del voto da parte degli elettori ovvero valga ad identificare
gli elettori cristiani ovvero ancora ad introdurre una discriminazione tra questi e tutti gli
altri. Infine, dovendo in questa sede prendersi in considerazione la specifica posizione dei
ricorrenti in materia religiosa, non ¢ verosimile che un non-simbolo, quale ¢ il crocifisso
per i non credenti ed i non cristiani, possa per essi avere una qualche influenza negativa
o costituire una qualche remora psicologica riguardo all’espressione del voto ed al con-
vincimento religioso e men che meno provocare un turbamento dell’animo tale da privare
il soggetto delle sue capacita morali, critiche e di giudizio.” Vgl. die zehnte Zivilkammer
des Gerichts von Napoli, Urteil v. 26.03.2005; Gericht von L’Aquila, Urteil des Présiden-
ten v. 31.03.2005; Zivilkammer des Gerichts von L’Aquila, Urteil v. 26.05.2005.
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gerte, Prozesse zu fiihren, bevor nicht die Kruzifixe aus allen italienischen Ge-
richtssdlen entfernt sein wiirden, da sie seine Gewissensfreiheit einschriankten und
einen Verstof3 gegen das Prinzip der Laizitdt darstellten, obwohl ithm ein Ge-
richtssaal ohne Kruzifix angeboten worden war. Er wurde von der Strafkammer
des Gerichts von L’ Aquila am 18. November 2005 zu einer Gefdngnis- und Dis-
ziplinarstrafe verurteilt, was von der Strafkammer des Appellationsgerichts von
L’Aquila mit Urteil vom 23. Mai 2007 bestitigt wurde. Zwar wurde er dann von
der sechsten Strafkammer des Kassationsgerichts mit Urteil vom 10. Juli 2009
(Az. 28482) freigesprochen, da aufgrund seiner Weigerung kein Prozess hatte un-
terbrochen werden miissen, weil er durch andere Richter ersetzt worden war, doch
entfernte ihn die Disziplinarkammer des Obersten Rats der Richterschaft (Con-
siglio superiore della magistratura) am 22. Januar 2010 mangels Eignung endgiil-
tig aus dem Amt, nachdem sie ihn bereits am 31. Januar 2006 suspendiert hatte.

3.5. Stindige Rechtsprechung des EGMR
3.5.1. Religionsfreiheit (Art. 9 EMRK)

Um feststellen zu konnen, inwieweit die Urteile des EGMR in der Rechtssache
Lautsi in Kontinuitit oder im Bruch zur stindigen Rechtsprechung des Gerichts
ergangen sind, sollen einige relevante Elemente derselben hier etwas ndher vor-
gestellt werden. !¢

Zur Charakterisierung der Religionsfreiheit als eines der wesentlichen Grund-
rechte fiihrt der EGMR zunichst aus, diese sei primér eine personliche Gewis-
sensfrage, beinhalte aber auch u.a. die Freiheit, seine eigene Religion allein und
privat oder auch in Gemeinschaft mit anderen, in der Offentlichkeit und in der
Glaubensgemeinschaft in Gottesdienst, Lehre und Briduchen auszuiiben.!!” Die
Religionsfreiheit sei eine der Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft; von
ihr hinge der Pluralismus ab. Sie habe identitétsstiftende Bedeutung fiir Glaubige,
aber auch einen Wert fiir Atheisten, Agnostiker und Skeptiker.'®

116 Dabei werden jeweils einige exemplarische Urteile herausgegriffen; eine Vollstindigkeit

ist nicht angezielt und wére schon deshalb redundant, da der EGMR im Sinne einer Case-
law-Judikatur meist extensiv aus eigenen Priazedenzfillen zitiert.

,»The Court reiterates that while religious freedom is primarily a matter of individual con-
science, it also implies, inter alia, freedom to manifest one’s religion, alone and in private,
or in community with others, in public and within the circle of those whose faith one
shares. Article 9 lists a number of forms which manifestation of one’s religion or belief
may take, namely worship, teaching, practice and observance*: EGMR, Urteil v.
04.12.2008, Dogru vs. Frankreich, Antrag Nr. 27058/05, Rn. 61.

,»As enshrined in Article 9 (art. 9), freedom of thought, conscience and religion is one of
the foundations of a ,democratic society‘ within the meaning of the Convention. It is, in
its religious dimension, one of the most vital elements that go to make up the identity of
believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics,
sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society,
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Im Zusammenhang mit dem Pluralismus miissten sich Einzelinteressen zwar
bisweilen denen einer Gruppe unterordnen, doch funktioniere eine Demokratie
nicht einfach so, dass die Mehrheit immer die Oberhand gewinne; vielmehr miisse
ein Ausgleich erreicht werden, der auch eine gerechte Behandlung der Minder-
heiten sicherstelle und einen Missbrauch der Mehrheitsposition vermeide. Dabei
miissten Kompromisse gefunden werden, die auch Zugestindnisse beinhalten, die
zur Aufrechterhaltung der Werte einer demokratischen Gesellschaft gerechtfertigt
seien; die permanente Suche nach einem solchen Ausgleich sei die Grundlage ei-
ner demokratischen Gesellschaft.!"”

Allerdings konnten die Glaubigen nicht erwarten, frei von jeder Kritik zu sein.
Sie miissten im Gegenteil die Ablehnung ihres Glaubens und die Verbreitung kon-
kurrierender Glaubensauffassungen durch andere tolerieren. Zur Sicherstellung
der freien Glaubensausiibung komme dem Staat gegebenenfalls eine Rolle zu'?;
es konne nidmlich nétig sein, unzuldssige Angriffe auf Glaubensgegenstinde ein-
zuschriinken oder zu verbieten.'?! Uberhaupt sei es die Aufgabe des Staates, die

which has been dearly won over the centuries, depends on it“: EGMR, Urteil v.
25.05.1993, Kokkinakis vs. Griechenland, Antrag Nr. 14307/88, Rn. 31.

,Pluralism, tolerance and broadmindedness are hallmarks of a ,democratic society‘. Alt-
hough individual interests must on occasion be subordinated to those of a group, democ-
racy does not simply mean that the views of a majority must always prevail: a balance
must be achieved which ensures the fair and proper treatment of people from minorities
and avoids any abuse of a dominant position ... . Pluralism and democracy must also be
based on dialogue and a spirit of compromise necessarily entailing various concessions
on the part of individuals or groups of individuals which are justified in order to maintain
and promote the ideals and values of a democratic society ... . It is precisely this constant
search for a balance between the fundamental rights of each individual which constitutes
the foundation of a ,democratic society““: EGMR, Urteil v. 10.11.2005, Leyla Sahin vs.
Tiirkei, Antrag Nr. 44774/98, Rn. 108.

»Those who choose to exercise the freedom to manifest their religion, irrespective of
whether they do so as members of a religious majority or a minority, cannot reasonably
expect to be exempt from all criticism. They must tolerate and accept the denial by others
of their religious beliefs and even the propagation by others of doctrines hostile to their
faith. However, the manner in which religious beliefs and doctrines are opposed or denied
is a matter which may engage the responsibility of the State, notably its responsibility to
ensure the peaceful enjoyment of the right guaranteed under Article 9 ... to the holders of
those beliefs and doctrines*: EGMR, Urteil v. 20.09.1994, Otto-Preminger-Institut vs.
Osterreich, Antrag Nr. 13470/87, Rn. 47.

,»Lhis being so, as a matter of principle it may be considered necessary in certain demo-
cratic societies to sanction or even prevent improper attacks on objects of religious ven-
eration*: EGMR, Urteil v. 20.09.1994, Otto-Preminger-Institut vs. Osterreich (ebd.), Rn.
49.
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Ausilibung verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen neutral zu organi-
sieren, um die Toleranz in der Gesellschaft zu sichern. Daher sei es dem Staat
auch nicht erlaubt, die Legitimitdt bestimmter Glaubensinhalte zu beurteilen.'??

Daher garantiere Art. 9 EMRK nicht das Recht, sich immer entsprechend des
eigenen religidsen Glaubens zu verhalten und gebe auch nicht das Recht, sich ge-
gen entsprechende, bewihrte und gerechtfertigte Regeln zu wenden.!? Zudem
garantiere die EMRK nicht das Recht, nicht mit Meinungen konfrontiert zu wer-
den, die der eigenen Uberzeugung entgegenstiinden.'?* Wenn einzelne deshalb im
Einzelfall einer unterschiedlichen Behandlung unterldgen, so sei dies nur dann
diskriminierend, wenn dies kein gerechtfertigtes Ziel verfolge und die zur Verfol-
gung dieses Ziels angewandten Mittel nicht verhiltnismiBig seien.!?®> Allerdings
konne bereits die Verpflichtung, seinen eigenen Glauben zu offenbaren, einen
VerstoB gegen die Religionsfreiheit darstellen. 2

Beispielsweise sah es der EGMR fiir notwendig an, die Religionsfreiheit im Hin-
blick auf das Tragen eines Kopftuchs durch eine Lehrerin einzuschrinken, da
zwar die Auswirkungen eines solchen ,,machtvollen duBeren Symbols*“!?” auf die

122 The Court has frequently emphasised the State’s role as the neutral and impartial organ-

iser of the exercise of various religions, faiths and beliefs, and stated that this role is con-
ducive to public order, religious harmony and tolerance in a democratic society. It also
considers that the State’s duty of neutrality and impartiality is incompatible with any
power on the State’s part to assess the legitimacy of religious beliefs or the ways in which
those beliefs are expressed“: EGMR, Urteil v. 10.11.2005, Leyla Sahin vs. Tiirkei, Antrag
Nr. 44774/98, Rn. 107; vgl. EGMR, Urteil v. 04.12.2008, Dogru vs. Frankreich, Antrag
Nr. 27058/05, Rn. 62, 64.

»Article 9 does not always guarantee the right to behave in a manner governed by a reli-
gious belief ... and does not confer on people who do so the right to disregard rules that
have proved to be justified“: EGMR, Urteil v. 10.11.2005, Leyla Sahin vs. Tiirkei, Antrag
Nr. 44774/98, Rn. 121.

,»The Court reiterates in this context that the Convention does not guarantee the right not
to be confronted with opinions that are opposed to one’s own convictions*“: EGMR, Zu-
lassungsbeschluss v. 13.09.2011, Dojan et al. vs. Deutschland, Antrag Nr. 319/08,
2455/08, 7908/10, 8152/10 und 8155/10, in iure, Rn. 2.

,However, a difference in the treatment of one of these individuals will only be discrim-
inatory if it ... does not pursue a ,legitimate aim‘ and if there is no ,reasonable relationship
of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised‘“:
EGMR, Urteil v. 23.10.1990, Darby vs. Schweden, Antrag Nr. 11581/85, Rn. 31.

,--. Imposing an obligation on parents to disclose detailed information to the school au-
thorities about their religions and philosophical convictions may constitute a violation of
... Article 9*“: EGMR, Urteil v. 29.06.2007, Folgere et al. vs. Norwegen, Antrag Nr.
15472/02, Rn. 98.

,»The Court accepts that it is very difficult to assess the impact that a powerful external
symbol such as the wearing of a headscarf may have on the freedom of conscience and
religion of very young children. The applicant’s pupils were aged between four and eight,
an age at which children wonder about many things and are also more easily influenced
than older pupils. In those circumstances, it cannot be denied outright that the wearing of
a headscarf might have some kind of proselytising effect, seeing that it appears to be
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Glaubensfreiheit sehr junger Schiiler schwer einzuschitzen seien, ein missionie-
render Effekt aber nicht von vornherein ausgeschlossen werden konne, wenn die
Schiiler in einem Alter seien, in dem sie leichter beeinflussbar als dltere seien,
zumal das Tragen des Kopftuchs einerseits eine Vorschrift des Korans darstelle
und andererseits schwer mit der Gleichheit der Geschlechter und mit Toleranz zu
vereinbaren sei. Dagegen hielt es der Gerichtshof nicht fiir zuldssig, eine ver-
pflichtende religidose Eidesformel nur sdkular historisch zu erkldren und damit
auch von Andersdenkenden abzuverlangen.!'?®

3.5.2. Erziehungsfreiheit (Art. 2 1. Zusatzprotokoll)

Die in Art. 2, Satz 2 des 1. Zusatzprotokolls garantierte Freiheit, die eigenen
Kinder nach den persdnlichen religiosen und weltanschaulichen Uberzeugungen
zu erziehen, wird vom EGMR als eine lex specialis zu Art. 9 EMRK interpretiert.

Diese Vorschrift ziele auf die Sicherstellung einer pluralistischen Erziehung ab,
die fiir die Bewahrung einer demokratischen Gesellschaft grundlegend sei und
daher vor allem durch staatliche Erzichung erreicht werden miisse.'? Nur Plura-
lismus konne Schiiler nimlich dazu befdhigen, in einem Umfeld von Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit einen kritischen Geist beziiglich religioser An-
gelegenheiten zu entwickeln. '3

Die Vorschrift gelte nicht nur beziiglich des Religionsunterrichts und verpflichte
den Staat, die Uberzeugungen der Eltern — seien diese religidser oder philosophi-
scher Natur — zu respektieren, soweit diese nicht nur Vorstellungen oder Meinun-
gen seien, sondern ein gewisses Mal3 an Ernsthaftigkeit, Stichhaltigkeit und Be-

imposed on women by a precept which is laid down in the Koran and which ... is hard to
square with the principle of gender equality. It therefore appears difficult to reconcile the
wearing of an Islamic headscarf with the message of tolerance, respect for others and,
above all, equality and non-discrimination that all teachers in a democratic society must
convey to their pupils“: EGMR, Zulassungsbeschluss v. 15.02.2001, Dahlab vs. Schweiz,
Antrag Nr. 42393/98, in iure, 1.

»-.. requiring the applicants to take the oath on the Gospels was tantamount to requiring
two elected representatives of the people to swear allegiance to a particular religion ...*:
EGMR, Urteil v. 18.02.1999, Buscarini et al. vs. San Marino, Antrag Nr. 24645/94, Rn.
39.

,»The second sentence of Article 2 ... aims in short at safeguarding the possibility of plu-
ralism in education which possibility is essential for the preservation of the ,democratic
society‘ as conceived by the Convention. In view of the power of the modern State, it is
above all through State teaching that this aim must be realised“: EGMR, Urteil v.
07.12.1976, Kjeldsen, Busk Madsen und Pedersen vs. Ddnemark, Antrag Nr. 5095/71,
5920/72 und 5926/72, Rn. 50; vgl. EGMR, Urteil v. 29.06.2007, Folgerg et al. vs. Nor-
wegen, Antrag Nr. 15472/02, Rn. 84.

,»In this regard, the Court considers that, in a democratic society, only pluralism in edu-
cation can enable pupils to develop a critical mind with regard to religious matters in the
context of freedom of thought, conscience and religion*: EGMR, Urteil v. 09.10.2007,
Hasan und Eylem Zengin vs. Tiirkei, Antrag Nr. 1448/04, Rn. 69.
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deutung hitten. Diese Verpflichtung beziehe sich nicht nur auf die Unterrichtsin-
halte und ihre Vermittlung, sondern auf die gesamten staatlichen Funktionen in
der Schulumgebung. Der vom Staat im Sinne einer positiven Verpflichtung ver-
langte Respekt bedeute nicht nur eine Berticksichtigung oder Anerkennung.'’!
Diese Verpflichtung des Staates griinde in dem fundamentalen Recht auf Erzie-
hung, das primér den Eltern zukomme.!3?

Gleichwohl falle die Erstellung des Lehrplans prinzipiell in die Kompetenz des
Staates. Dabei konnten sich ZweckmaBigkeitsiiberlegungen ergeben, die legiti-
merweise je nach Land und Zeit unterschiedlich ausfallen konnten. Insbesondere
hindere Art. 2, Satz 2 1. Zusatzprotokoll den Staat nicht daran, durch Unterricht
und Erziehung Informationen direkt oder indirekt religidser oder philosophischer
Natur weiterzugeben. Es sei den Eltern nicht einmal erlaubt, sich gegen die In-
tegration solcher Lehrinhalte in den Lehrplan zu wenden. Andernfalls ergébe sich
die Gefahr, dass der staatliche Unterricht nicht mehr praktikabel wére, da es tat-
sdchlich bei vielen Themen sehr schwierig zu vermeiden sei, dass diese nicht mehr
oder weniger religiose oder philosophische Aspekte hitten, nachdem die Religion
auf alle moglichen philosophischen, kosmologischen und moralischen Fragen
eine Antwort gebe. Allerdings miisse der Staat darauf achten, Informationen in
einer objektiven, kritischen und pluralistischen Art zu vermitteln; er diirfe es nicht
in einer indoktrinierenden Weise tun, die als mangelnder Respekt vor den Uber-
zeugungen der Eltern verstanden werden konnte. Dies sei die Grenze, die nicht
liberschritten werden diirfe.!*3 Insbesondere sei es bei der Einbeziehung religidser

31 Article 2 of Protocol No. 1 does not permit a distinction to be drawn between religious

instruction and other subjects. It enjoins the State to respect parents’ convictions, be they
religious or philosophical, throughout the entire State education program ... . That duty is
broad in its extent as it applies not only to the content of education and the manner of its
provision but also to the performance of all the ,functions® assumed by the State. The verb
,respect® means more than ,acknowledge® or ,take into account‘. In addition to a primarily
negative undertaking, it implies some positive obligation on the part of the State. The
term ,conviction‘, taken on its own, is not synonymous with the words ,opinions and
,ideas‘. It denotes views that attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and
importance*: EGMR, Urteil v. 29.06.2007, Folgerg et al. vs. Norwegen, Antrag Nr.
15472/02, Rn. 84; vgl. EGMR, Urteil v. 07.12.1976, Kjeldsen, Busk Madsen und Peder-
sen vs. Didnemark, Antrag Nr. 5095/71, 5920/72 und 5926/72, Rn. 51; EGMR, Urteil v.
25.02.1982, Campbell und Cosans vs. Vereinigtes Konigreich, Antrag Nr. 7511/76 und
7743/76, Rn. 37.

It 1s on to the fundamental right to education that is grafted the right of parents to respect
for their religious and philosophical convictions ... . It is in the discharge of a natural duty
towards their children — parents being primarily responsible for the ,education and teach-
ing‘ of their children — that parents may require the State to respect their religious and
philosophical convictions. Their right thus corresponds to a responsibility closely linked
to the enjoyment and the exercise of the right to education*: EGMR, Urteil v. 29.06.2007,
Folgero et al. vs. Norwegen, Antrag Nr. 15472/02, Rn. 84.

It follows ... that the setting and planning of the curriculum fall in principle within the
competence of the Contracting States. This mainly involves questions of expediency on
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Inhalte in den Lehrplan weitestgehend zu vermeiden, dass fiir die Schiiler ein
Konflikt zwischen der religidsen Erziehung in der Schule und den religidsen oder
philosophischen Uberzeugungen ihrer Eltern entstehe.'** Auch diirften die Schii-
ler nicht zur Teilnahme an einem Gottesdienst verpflichtet und keiner religidosen

Indoktrination ausgesetzt werden.

135

Unter diesen Bedingungen sah der EGMR eine vorrangig auf das Christentum
ausgerichtete Wissensvermittlung in einem historisch primaér christlich gepragten
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which it is not for the Court to rule and whose solution may legitimately vary according
to the country and the era. In particular, the second sentence of Article 2 of the Protocol
... does not prevent States from imparting through teaching or education information or
knowledge of a directly or indirectly religious or philosophical kind. It does not even
permit parents to object to the integration of such teaching or education in the school
curriculum, for otherwise all institutionalised teaching would run the risk of proving im-
practicable. In fact, it seems very difficult for many subjects taught at school not to have,
to a greater or lesser extent, some philosophical complexion or implications. The same is
true of religious affinities if one remembers the existence of religions forming a very
broad dogmatic and moral entity which has or may have answers to every question of a
philosophical, cosmological or moral nature. The second sentence of Article 2 ... implies
on the other hand that the State ... must take care that information or knowledge included
in the curriculum is conveyed in an objective, critical and pluralistic manner. The State is
forbidden to pursue an aim of indoctrination that might be considered as not respecting
parents’ religious and philosophical convictions. That is the limit that must not be ex-
ceeded: EGMR, Urteil v. 07.12.1976, Kjeldsen, Busk Madsen und Pedersen vs.
Dénemark, Antrag Nr. 5095/71, 5920/72 und 5926/72, Rn. 53; vgl. EGMR, Urteil v.
29.06.2007, Folgerg et al. vs. Norwegen, Antrag Nr. 15472/02, Rn. 84.

»Where a Contracting State includes religious instruction in the curriculum for study, it
is then necessary, in so far as possible, to avoid a situation where pupils face a conflict
between the religious education given by the school and the religious or philosophical
convictions of their parents*“: EGMR, Urteil v. 09.10.2007, Hasan und Eylem Zengin vs.
Tiirkei, Antrag Nr. 1448/04, Rn. 71.

,»Although, in the past, the Convention organs have not found education providing infor-
mation on religions to be contrary to the Convention, they have carefully scrutinised
whether pupils were obliged to take part in a form of religious worship or were exposed
to any form of religious indoctrination*: EGMR, Urteil v. 09.10.2007, Hasan und Eylem
Zengin vs. Tiirkei (ebd.), Rn. 53.



Staat nicht als einen Versto3 gegen die ndtige Objektivitit und Pluralitit und da-
mit nicht als Indoktrination an'3¢; das gleiche galt fiir eine islamisch bestimmte
Erziehung in einem mehrheitlich muslimisch geprigten Land. '3’

Zwar hitten die Eltern immer die Moglichkeit, ihre Kinder selber entsprechend
ihrer eigenen religidsen oder philosophischen Uberzeugungen zu erziehen.'*
Auch konne es sein, dass Einzelinteressen von Fall zu Fall denen einer Gruppe
untergeordnet werden miissten. Gleichwohl funktioniere Demokratie nicht so,
dass die Mehrheit immer die Oberhand gewinne; vielmehr miisse ein Ausgleich
erreicht werden, der eine gerechte und angemessene Behandlung der Minderhei-
ten sicherstelle und einen Missbrauch der Mehrheitsposition vermeide. '*°

3.5.3. Ermessensspielraum der Konventionsstaaten

In vielen Bereichen ist die einzelstaatliche Praxis in Europa unterschiedlich. Da
die EMRK diese Unterschiede nach dem Willen der Konventionsstaaten nicht
grundsétzlich infrage stellen sollte, legt sie nur den kleinsten gemeinsamen Nen-
ner zwischen den Konventionsstaaten fest'#’, dessen Einhaltung iiberdies vom gu-

136 [TThe fact that knowledge about Christianity represented a greater part of the Curriculum

for primary and lower secondary schools than knowledge about other religions and phi-
losophies cannot, in the Court’s opinion, of its own be viewed as a departure from the
principles of pluralism and objectivity amounting to indoctrination ... . In view of the
place occupied by Christianity in the national history and tradition of the respondent State,
this must be regarded as falling within the respondent State’s margin of appreciation in
planning and setting the curriculum®: EGMR, Urteil v. 29.06.2007, Folgero et al. vs. Nor-
wegen, Antrag Nr. 15472/02, Rn. 89.
137 EGMR, Urteil v. 09.10.2007, Hasan und Eylem Zengin vs. Tiirkei, Antrag Nr. 1448/04,
Rn. 63.
»Admittedly, parents may always enlighten and advise their children, exercise with regard
to their children natural parental functions as educators, or guide their children on a path
in line with the parents’ own religious or philosophical convictions*: EGMR, Urteil v.
09.10.2007, Hasan und Eylem Zengin vs. Tiirkei, Antrag Nr. 1448/04, Rn. 68.
,»Although individual interests must on occasion be subordinated to those of a group, de-
mocracy does not simply mean that the views of a majority must always prevail: a balance
must be achieved which ensures the fair and proper treatment of minorities and avoids
any abuse of a dominant position*: EGMR, Urteil v. 13.08.1981, Young, James und Web-
ster vs. Vereinigtes Konigreich, Antrag Nr. 7601/76 und 7806/77, Rn. 63; vgl. EGMR,
Urteil v. 18.12.1996, Valsamis vs. Griechenland, Antrag Nr. 21787/93, Rn. 27; EGMR,
Urteil v. 29.06.2007, Folgerg et al. vs. Norwegen, Antrag Nr. 15472/02, Rn. 84.
Vgl. Heinig, Hans-Michael, Gerichtliche Auseinandersetzungen um Kreuz und Kopftuch
im Offentlichen Raum. Thesen und Beobachtungen, in: ZevKR 57 (2012), S. 82-91, hier
S. 90. A.A. Panara, Lautsi v. Italy (Anm. 17), S. 164: ,,Why would the Court ever have
to take the ,Jowest common denominator® ... among the Member States? Quite the oppo-
site the Court of Strasbourg should promote convergence towards higher standards of
human rights protection.” Wéhrend dies nicht vollig falsch ist, stellt sich doch die Frage,
in welche Richtung die Forderung dieser hoheren Standards gehen soll. Sie muss jeden-
falls von der EMRK gedeckt und kann deshalb keine willkiirliche Vorgabe des Gerichts
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ten Willen dieser Staaten abhéngt. Da zudem Europa auf dem Prinzip der Subsi-
diaritdt aufbaut bzw. umgekehrt die Organe des Europarats nur eine subsididre
Rolle spielen, entwickelten diese — auch aus prozessokonomischen Erwédgungen
heraus — im Anschluss an die Judikatur des franzosischen Conseil d’Etat die Dokt-
rin vom Ermessensspielraum (margin of appreciation) der einzelnen Konventi-
onsstaaten. Dieser wurde zuerst in den 1950er-Jahren hinsichtlich das Europa-
recht derogierenden Vorschriften des nationalen Rechts angewandt und spiter —
obgleich wegen der Gefahr mangelnder Rechtssicherheit bei unscharfer, relativis-
tischer Anwendung nicht unumstritten — zu einem wesentlichen Baustein der
Rechtsprechung des EGMR ausgebaut.'#!

Der Gerichtshof fiihrt zum Ermessensspielraum aus, die Bedeutung der Religion
werde zwischen den europdischen Staaten nicht einheitlich beurteilt; teilweise
gebe es sogar in den einzelnen Landesteilen Unterschiede.!*?> Durch ihren direkten
und stdndigen Kontakt mit den bestimmenden Kriften in den einzelnen Landern
seien daher die staatlichen Behorden in einer besseren Position als internationale
Richter, um die jeweiligen Bediirfnisse und die Notwendigkeit darauf reagieren-
der Einschrankungen und Strafen zu beurteilen. Daher verbleibe den Konventi-
onsstaaten ein Ermessensspielraum, der sowohl dem einzelstaatlichen Gesetzge-
ber als auch den rechtsanwendenden und rechtsauslegenden Organen zu-
komme.!'* Konsequenterweise stelle die Entscheidung eines Staates, die von der-
jenigen der Mehrheit der librigen abweiche, allein deswegen noch keine Verlet-
zung der EMRK dar.'#

Die Reichweite dieses Ermessensspielraums unterscheide sich je nach den Um-
stinden des Falles. Ein Argument dabei konne sein, ob die Frage in den einzelnen

sein, da es diesem sicher nicht zukommt, eine bestimmte Art einzelstaatlicher Praxis als
verbindlich zu setzen; deshalb kann sie auch nicht automatisch in der radikalsten in Eu-
ropa umgesetzten Losung bestehen.

Bakircioglu, Onder, The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom
of Expression and Public Morality Cases, in: GLJ 8 (2007), S. 711-733, hier S. 712-719
und S. 731-733.

,»As in the case of ,morals® it is not possible to discern throughout Europe a uniform con-
ception of the significance of religion in society ...; even within a single country such
conceptions may vary*: EGMR, Urteil v. 20.09.1994, Otto-Preminger-Institut vs. Oster-
reich, Antrag Nr. 13470/87, Rn. 50.

,,BYy reason of their direct and continuous contact with the vital forces of their countries,
State authorities are in principle in a better position than the international judge to give
an opinion on the exact content of these requirements as well as on the ,necessity‘ of a
Jrestriction or ,penalty‘ intended to meet them. Consequently, [the ECHR] leaves to the
Contracting States a margin of appreciation. This margin is given both to the domestic
legislator ... and to the bodies, judicial amongst others, that are called upon to interpret
and apply the laws in force*: EGMR, Urteil v. 07.12.1976, Handyside vs. Vereinigtes
Konigreich, Antrag Nr. 5493/72, Rn. 48.

,,The fact that most of them decided to allow the work to be distributed does not mean
that the contrary decision of the Inner London Quarter Sessions was a breach of Article
10“: EGMR, Urteil v. 07.12.1976, Handyside vs. Vereinigtes Konigreich (ebd.), Rn. 57.
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europdischen Landern gleich geregelt sei oder nicht.'* Jedenfalls sei der Ermes-
sensspielraum nicht unbegrenzt. Der EGMR sei vielmehr zu einer abschlieBenden
Beurteilung berufen, die sich auf das Ziel der fraglichen Mafinahme und auf ihre
Notwendigkeit beziehe und die Gesetzgebung sowie ithre Anwendung und ge-
richtliche Uberpriifung betreffe.'*® Es gehe darum, ob die fraglichen MaBnahmen
relevant und ausreichend begriindet sowie im Hinblick auf das zu erreichende Ziel
angemessen seien. Um dariiber zu entscheiden, miissten die Bediirfnisse des
Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer gegen das Verhalten des einzelnen
vor dem gesamten Hintergrund des Falles abgewogen werden.!*” Bei der Beant-
wortung der Frage durch den EGMR, ob eine bestimmte Mallnahme mit der
EMRK vereinbar ist, konne auch eine Rolle spielen, ob damit auf eine dringende
soziale Notwendigkeit reagiert werden sollte.'*®

Gerade bei der Frage des Verhiltnisses zwischen Staat und Religion konnten die
Meinungen in einer demokratischen Gesellschaft berechtigterweise weit ausei-
nandergehen. Deshalb sei hier die Rolle der nationalen Entscheidungstriager von
besonderer Bedeutung, umso mehr, wenn es um das Tragen religidser Symbole in

145 The scope of the margin of appreciation will vary according to the circumstances, the

subject-matter and its background; in this respect, one of the relevant factors may be the
existence or non-existence of common ground between the laws of the Contracting
States“: EGMR, Urteil v. 28.11.1984, Rasmussen vs. Ddnemark, Antrag Nr. 8777/79, Rn.
40.

,Nevertheless, [the ECHR] does not give the Contracting States an unlimited power of
appreciation. The Court, which, with the Commission, is responsible for ensuring the ob-
servance of those States’ engagements ..., is empowered to give the final ruling on
whether a ,restriction or ,penalty* is reconcilable with [the ECHR]. The domestic margin
of appreciation thus goes hand in hand with a European supervision. Such supervision
concerns both the aim of the measure challenged and its ,necessity‘; it covers not only the
basic legislation but also the decision applying it, even one given by an independent
court“: EGMR, Urteil v. 07.12.1976, Handyside vs. Vereinigtes Konigreich, Antrag Nr.
5493/72, Rn. 49.

,»The Court’s task is to determine whether the measures taken at national level were jus-
tified in principle — that is, whether the reasons adduced to justify them appear ,relevant
and sufficient® and are proportionate to the legitimate aim pursued ... . In order to rule on
this latter point, the Court must weigh the requirements of the protection of the rights and
liberties of others against the conduct of which the applicant stood accused. In exercising
its supervisory jurisdiction, the Court must look at the impugned judicial decisions against
the background of the case as a whole*: EGMR, Zulassungsbeschluss v. 15.02.2001,
Dahlab vs. Schweiz, Antrag Nr. 42393/98, in iure, Rn. 1; vgl. EGMR, Urteil v.
10.11.2005, Leyla Sahin vs. Tiirkei, Antrag Nr. 44774/98, Rn. 110; EGMR, Urteil v.
25.05.1993, Kokkinakis vs. Griechenland, Antrag Nr. 14307/88, Rn. 47.

,»It 1s, in any event, for the European Court to give a final ruling on the restriction’s com-
patibility with the Convention and it will do so by assessing in the circumstances of a
particular case, inter alia, whether the interference corresponded to a ,pressing social
need® and whether it was ,proportionate to the legitimate aim pursued‘“: EGMR, Urteil
v. 25.11.1996, Wingrove vs. Vereinigtes Konigreich, Antrag Nr. 17419/90, Rn. 53; vgl.
EGMR, Urteil v. 24.05.1988, Miiller et al. vs. Schweiz, Antrag Nr. 10737/84, Rn. 32.
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Bildungseinrichtungen gehe, zumal dabei die einzelstaatlichen Regelungen diffe-
rierten, da sie von nationalen Traditionen und der Notwendigkeit abhingen, die
Rechte und Freiheiten anderer zu schiitzen und die 6ffentliche Ordnung aufrecht
zu erhalten. Die Regelungsgewalt solle daher bis zu einem gewissen Grad dem
jeweiligen Staat {iberlassen bleiben.!* In diesem Zusammenhang anerkannte der
EGMR beispielsweise die Tatsache, dass die weit liberwiegende Mehrheit der
Biirger des Osterreichischen Bundeslandes Tirol der Katholischen Kirche ange-
hort, als ausreichende Begriindung fiir eine bestimmte MaBnahme. '*°

4. Schulkreuz vor Gericht: Die Urteile im Vergleich

4.1. Zusammenschau der Urteile

Die Parallelen und Unterschiede zwischen dem Kruzifix-Beschluss des BVerfG
und den beiden Urteilen des EGMR in der Sache Lautsi erschlief3en sich am bes-
ten, wenn man die zentralen Argumente einander gegeniiberstellt:

BVerfG EGMR: Lautsi I EGMR: Lautsi 11

Der einzelne hat kein = | Es gibt kein positives

Recht darauf, seinen Recht auf eine Anbrin-

Glaubensiiberzeugungen gung von religidosen

mit Hilfe des Staates Symbolen.

Ausdruck zu verleihen.

Artt. 4 Abs. 1, 140 GG = | Die negative Religions- # | Es fallt in die Kompe-

1.V.m. 136 Abs. 4 WRV freiheit erstreckt sich tenz des Staates, den
auch auf Brauche und Lehrplan zu erstellen

149 Where questions concerning the relationship between State and religions are at stake, on

which opinion in a democratic society may reasonably differ widely, the role of the na-
tional decision-making body must be given special importance ... . This will notably be
the case when it comes to regulating the wearing of religious symbols in educational in-
stitutions, especially ... in view of the diversity of the approaches taken by national au-
thorities on the issue. ... Rules in this sphere will consequently vary from one country to
another according to national traditions and the requirements imposed by the need to pro-
tect the rights and freedoms of others and to maintain public order ... . Accordingly, the
choice of the extent and form such regulations should take must inevitably be left up to a
point to the State concerned, as it will depend on the specific domestic context”: EGMR,
Urteil v. 10.11.2005, Leyla Sahin vs. Tiirkei, Antrag Nr. 44774/98, Rn. 109; vgl. EGMR,
Urteil v. 04.12.2008, Dogru vs. Frankreich, Antrag Nr. 27058/05, Rn. 63.

,»The proportion of Roman Catholic believers among the Austrian population as a whole
was already considerable — 78 % — but among Tyroleans it was as high as 87 %. Conse-
quently, at the material time at least, there was a pressing social need for the preservation
of religious peace; it had been necessary to protect public order against the film and the
Innsbruck courts had not overstepped their margin of appreciation in this regard*: EGMR,
Urteil v. 20.09.1994, Otto-Preminger-Institut vs. Osterreich, Antrag Nr. 13470/
87, Rn. 52.
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schiitzen in Lebensbe-
reichen, die der Staat in
seine Vorsorge genom-
men hat, das Recht, von
fremden Glaubensbe-
kundungen, kultischen
Handlungen, aber auch
Religionssymbolen ver-
schont zu bleiben.

Symbole und ist beson-
ders in Situationen zu
schiitzen, wo der ein-
zelne vom Staat abhén-

gig ist.

und darin gegebenen-
falls auch religiose Ele-
mente aufzunehmen; die
Eltern haben kein Recht,
sich dagegen zu wehren.

Es ist allein Sache der
Eltern, ihren Kindern
die Glaubensiiberzeu-
gungen zu vermitteln,
die sie fiir richtig halten,
und sie von anderen
Glaubensiiberzeugungen
fernzuhalten.

Die Anbringung eines
Kreuzes verletzt das
Recht der Eltern, ihre
Kinder in Ubereinstim-
mung mit ihren eigenen
Uberzeugungen zu er-
ziehen.

Was es konkret bedeu-
tet, das Recht der Eltern
auf Erziehung nach den
eigenen Uberzeugungen
zu achten, steht im Er-
messensspielraum des
Staates.

Der Konflikt zwischen
positiver und negativer
Religionsfreiheit kann
nicht nach dem Mehr-
heitsprinzip gelost wer-
den, sondern nur nach
dem Konkordanzprin-
zip, zumal Art. 4 Abs. 1
GG vor allem Minder-
heiten schiitzt.

Die Manifestation eines
Glaubens iibt besonders
dort Druck auf Anders-
denkende aus, wo diese
in einer deutlichen Min-
derheit sind, und stellt
fiir diese eine emotio-
nale Stérung dar.

Wenn sie als Verletzung
der Elternrechte emp-
funden wird, ist das nur
eine subjektive Wahr-
nehmung.

Der Staat darf sich nur
zu christlichen Elemen-
ten der kulturellen
Grundlagen der Gesell-
schaft, nicht aber zu spe-
zifischen Glaubensinhal-
ten des Christentums
oder einzelner christli-
cher Konfessionen be-
kennen, ohne seine
Neutralititspflicht zu
verletzen.

Die Schule darf kein Ort
sein, an dem Schiiler
aufgrund ihres religio-
sen Bekenntnisses aus-
geschlossen werden.
Deshalb muss der Staat
dort objektiv, pluralis-
tisch und kritisch han-
deln und darf nicht in-
doktrinieren.

Es muss eine pluralisti-
sche schulische Erzie-
hung sichergestellt sein,
d.h. der Staat muss In-
formationen objektiv
und kritisch vermitteln
und sich jeder Indoktri-
nation und jeden Prose-
lytismus’ enthalten, da-
mit die Schiiler kriti-
sches Denken lernen.

Das Kreuz ist stets Aus-
druck einer bestimmten
Glaubensiiberzeugung
und nicht lediglich Zei-
chen der christlich ge-
prigten abendlidndischen
Kultur.

Das Kruzifix ist vor al-
lem ein religioses Sym-
bol und damit eine Par-
teinahme des Staates.
Seine Anbringung dient
deshalb nicht einer plu-
ralistischen Erziehung.

Das Kruzifix ist zwar
vor allem ein religioses,
dennoch aber ein passi-
ves Symbol, dessen
Auswirkungen nicht mit
denen der Lehre gleich-
zusetzen sind.
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Wenn auch vom Kreuz
kein Zwang zur Identifi-
kation oder zu bestimm-
ten Verhaltensweisen
ausgeht und der Unter-
richt durch es nicht ge-
préigt wird, hat es gegen-
iiber den in ihren An-
schauungen nicht gefes-
tigten Schiilern dennoch
einen appellativen Cha-
rakter.

Die Schiiler haben noch
nicht die notige kritische
Urteilsfahigkeit. Sie
sind deshalb in besonde-
rer Weise vom Staat ab-
hingig und besonders
verletzlich.

Es gibt keinen Beweis
dafiir, dass die Anbrin-
gung eines religiosen
Symbols im Klassen-
zimmer einen wie auch
immer gearteten Ein-
fluss auf die Schiiler hat.

Die verschiedenen euro-
pdischen Linder haben
auf die Frage der An-
bringung religidser
Symbole unterschiedli-
che Antworten gefun-
den.

Die besondere Bertick-
sichtigung einer be-
stimmten Religion kann
aus deren geschichtli-
chen Stellung in einem
bestimmten Land heraus
im Rahmen des Ermes-
sensspielraums des Staa-
tes gerechtfertigt sein.
Ebenso fallen das Fest-
halten an einer Tradition
und die Anbringung ei-
nes Kruzifixes in den
Ermessensspielraum des
Staates.

Bei einer landesgesetzli-
chen Einfiihrung religio-
ser Beziige im Schulwe-
sen darf nur ein uner-
lassliches Minimum an
Zwangselementen vor-
handen sein, das durch
die Anbringung eines
Kreuzes iiberschritten
wird.

Die Anbringung eines
Kruzifixes ist ein Ver-
sto3 gegen die staatliche
Neutralitét.

Die Anbringung des
Kruzifixes steht nicht in
Zusammenhang mit in-
doktrinierender Lehre;
sie behindert die An-
tragstellerin nicht in ih-
ren Rechten, ihre Kinder
nach ihren Uberzeugun-
gen zu erziehen.

Wie auf den ersten Blick zu sehen ist, besteht eine vollige Ubereinstimmung in
den Argumenten des BVerfG und der Kammer des EGMR, hingegen praktisch
keine Gleichheit zwischen diesen beiden und der Argumentation der Grof3en
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Kammer des EGMR. Lediglich die Notwendigkeit einer objektiven, neutralen Er-

ziehung durch den Staat wird von allen drei Urteilen beton

t 151

Die Gemeinsamkeiten und Differenzen lassen sich an einigen exemplarischen
Punkten leicht verdeutlichen. So dehnt etwa das BVerfG die negative Religions-
freiheit auf das Recht aus, in vom Staat in die Obhut genommenen Situationen
nicht akzeptierte religiése Symbole nicht sehen zu miissen, und flihrt dazu aus:

,Zwar hat [der Einzelne] in einer Gesellschaft, die unterschiedlichen Glaubensiiber-
zeugungen Raum gibt, kein Recht darauf, von fremden Glaubensbekundungen, kulti-
schen Handlungen und religiosen Symbolen verschont zu bleiben. Davon zu unter-
scheiden ist aber eine vom Staat geschaffene Lage, in der der Einzelne ohne Ausweich-
moglichkeiten dem Einflul} eines bestimmten Glaubens, den Handlungen, in denen die-
ser sich manifestiert, und den Symbolen, in denen er sich darstellt, ausgesetzt ist.“!>?

Die Kammer des EGMR hilt dariiber hinausgehend sogar generell ein Recht fiir
gegeben, nicht auf religiose Symbole und Praktiken treffen zu miissen, das in ei-
ner ,,captive audience* lediglich besonderes Gewicht erhilt, und erklirt dazu:

,Die negative Religionsfreiheit ist nicht auf das Fehlen gottesdienstlicher Handlungen
oder religioser Erziechung beschrénkt. Sie erstreckt sich auch auf Handlungen und Sym-
bole, die im besonderen oder allgemeinen einen Glauben, eine Religion oder Atheis-
mus ausdriicken. Dieses negative Recht verdient besonderen Schutz, wenn der Staat
einen Glauben ausdriickt und Andersdenkende sich in einer Situation befinden, aus der
sie sich nicht entfernen konnen, auBer durch unverhiltnisméfBige Anstrengungen und
Opfer.«!1>3

Dagegen sieht die Grofle Kammer des EGMR gerade kein Elternrecht gegeben,
sich gegen eine direkt oder indirekt religidse oder philosophische Wissensvermitt-
lung in der Schule zu wenden:

,Insbesondere hindert Artikel 2 Satz 2 1. Zusatzprotokoll Staaten nicht an der Vermitt-
lung von Informationen oder Wissen von direkt oder indirekt religioser oder philoso-
phischer Art durch Unterricht und Erziehung. Der Satz erlaubt Eltern nicht einmal, sich
gegen die Einbeziehung solchen Unterrichts oder solcher Erziehung in den schulischen
Lehrplan zu wenden. !>
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BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, C.11.3.a; EGMR, Urteil v. 03.11.
2009, Lautsi vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 47c-e; EGMR, Urteil v. 18.03.2011,
Lautsi et al. vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 62.

BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, C.1I.1.

,Negative freedom of religion is not restricted to the absence of religious services or re-
ligious education. It extends to practices and symbols expressing, in particular or in gen-
eral, a belief, a religion or atheism. That negative right deserves special protection if it is
the State which expresses a belief and dissenters are placed in a situation from which they
cannot extract themselves if not by making disproportionate efforts and acts of sacrifice*:
EGMR, Urteil v. 03.11.2009, Lautsi vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 55.

,In particular, the second sentence of Article 2 of Protocol No. 1 does not prevent States
from imparting through teaching or education information or knowledge of a directly or
indirectly religious or philosophical kind. It does not even permit parents to object to the
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Das BVerfG fiihrt zum Elternrecht auf Erziehung der eigenen Kinder nach den
personlichen Glaubensiiberzeugungen aus:

,.Es ist Sache der Eltern, ihren Kindern diejenigen Uberzeugungen in Glaubens- und
Weltanschauungsfragen zu vermitteln, die sie fiir richtig halten ... . Dem entspricht das
Recht, die Kinder von Glaubensiiberzeugungen fernzuhalten, die den Eltern falsch oder
schidlich erscheinen.*!%

Wihrend die Kammer des EGMR in Analogie dazu von einem ,,Recht der El-
tern, ihre Kinder in Ubereinstimmung mit ihren Uberzeugungen zu erziehen*!*®
spricht, schrinkt die Gro3e Kammer des EGMR dies mit Verweis auf den Ermes-
sensspielraum der Konventionsstaaten ein:

»|DJ]ie Anforderungen der Idee von ,Respekt® [sc. vor dem Elternrecht] ... variieren
angesichts der Vielfalt der religidsen Briuche und der Situationen in den Konventions-
staaten betrdchtlich von Fall zu Fall. Dementsprechend genie3en die Konventionsstaa-
ten einen weiten Ermessensspielraum bei der Bestimmung der Schritte, die zur Sicher-
stellung der Vertrdglichkeit mit der Konvention unternommen werden miissen ... .
[Dlieses Konzept impliziert insbesondere, dass diese Vorschrift nicht dahingehend in-
terpretiert werden kann, dass Eltern vom Staat eine bestimmte Form der Erziehung
verlangen kénnen .17,

Von besonderem Interesse ist die Ausdeutung des Kreuzsymbols. Das BVerfG
schreibt dazu in deutlich theologischer Diktion:

,,Das Kreuz ist Symbol einer bestimmten religidsen Uberzeugung und nicht etwa nur
Ausdruck der vom Christentum mitgepragten abendlédndischen Kultur. ... Das Kreuz
gehort nach wie vor zu den spezifischen Glaubenssymbolen des Christentums. Es ist
geradezu sein Glaubenssymbol schlechthin. Es versinnbildlicht die im Opfertod Christi
vollzogene Erlosung des Menschen von der Erbschuld, zugleich aber auch den Sieg
Christi tiber Satan und Tod und seine Herrschaft iiber die Welt, Leiden und Triumph
in einem .18,

Die Kammer des EGMR hailt sich diesbeziiglich etwas zuriick, meint aber eben-
falls:

integration of such teaching or education in the school curriculum®: EGMR, Urteil v.
18.03.2011, Lautsi et al. vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 62.
155 BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, C.IL.1.
156 .. right of parents to educate their children in conformity with their convictions*:
EGMR, Urteil v. 03.11.2009, Lautsi vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 57.
,»| TThe requirements of the notion of ,respect’ [sc. for the right of parents] ... vary consid-
erably from case to case, given the diversity of the practices followed and the situations
obtaining in the Contracting States. As a result, the Contracting States enjoy a wide mar-
gin of appreciation in determining the steps to be taken to ensure compliance with the
Convention ... . [T]hat concept implies in particular that this provision cannot be inter-
preted to mean that parents can require the State to provide a particular form of teaching
..“ EGMR, Urteil v. 18.03.2011, Lautsi et al. vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 61.
158 BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, C.I1.2.b.
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»[D]as Symbol des Kruzifixes hat eine Reihe von Bedeutungen, unter welchen die re-
ligiose die vorherrschende ist. ... [Die Antragstellerin] sieht die Authdngung des Kru-
zifixes als ein Zeichen dafiir, dass der Staat Partei fiir den Katholizismus ergreift. Das
ist die von der Katholischen Kirche offiziell akzeptierte Bedeutung, die dem Kruzifix
eine grundlegende Aussage zuschreibt.«!>

Auch die GroB3e Kammer des EGMR schreibt, ,,das Kruzifix ist vor allem ein
religioses Symbol.“!%° Sie bringt aber sogleich noch einen anderen Aspekt ins
Spiel, der die Bedeutung des Kreuzes als religidses Symbol grundlegend relati-
viert:

Letzteres erkennt auch das BVerfG an, hilt allerdings die Schiiler aufgrund ihres

,,Uberdies ist ein Kruzifix an der Wand ein wesentlich passives Symbol, und dies ist
aus Sicht des Gerichts von Bedeutung, und zwar insbesondere hinsichtlich des Neutra-
litdtsprinzips ... . Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass es einen vergleichba-
ren Einfluss auf Schiiler hat wie die Lehre oder die Teilnahme an religidsen Handlun-
gen. ... [D]as Vorhandensein von Kruzifixen steht nicht im Zusammenhang mit ver-
pflichtender Lehre iiber das Christentum .16,

jungen Alters fiir besonders beeinflussbar und daher schutzbediirftig:

»Zwar ist es richtig, dal mit der Anbringung des Kreuzes in Klassenzimmern kein
Zwang zur Identifikation oder zu bestimmten Ehrbezeugungen und Verhaltensweisen
einhergeht. Ebenso wenig folgt daraus, dafl der Sachunterricht in den profanen Fachern
von dem Kreuz geprigt oder an den von ihm symbolisierten Glaubenswahrheiten und
Verhaltensanforderungen ausgerichtet wird. ... Es hat appellativen Charakter und weist
die von ihm symbolisierten Glaubensinhalte als vorbildhaft und befolgungswiirdig aus.
Das geschieht iiberdies gegeniiber Personen, die aufgrund ihrer Jugend in ihren An-
schauungen noch nicht gefestigt sind, Kritikvermogen und Ausbildung eigener Stand-
punkte erst erlernen sollen und daher einer mentalen Beeinflussung besonders leicht
zuginglich sind ...<!62,
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,»| T]he symbol of the crucifix has a number of meanings among which the religious mean-
ing is predominant. ... [The applicant] sees the display of the crucifix as a sign that the
State takes the side of Catholicism. That is the meaning officially accepted in the Catholic
Church, which attributes to the crucifix a fundamental message*: EGMR, Urteil v.
03.11.2009, Lautsi vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 51, 53.

»--. the crucifix is above all a religious symbol“: EGMR, Urteil v. 18.03.2011, Lautsi et
al. vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 66.

»Furthermore, a crucifix on a wall is an essentially passive symbol and this point is of
importance in the Court’s view, particularly having regard to the principle of neutrality
... . It cannot be deemed to have an influence on pupils comparable to that of didactic
speech or participation in religious activities ... [T]he presence of crucifixes is not asso-
ciated with compulsory teaching about Christianity ...“: EGMR, Urteil v. 18.03.2011,
Lautsi et al. vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 72, 74. Die Grofle Kammer kritisiert in
diesem Zusammenhang auch die Einschédtzung der Kammer, das Kruzifix stelle — wie das
Kopftuch der Lehrerin im Fall Dahlab vs. Schweiz, Antrag Nr. 42393/98 — ein ,,macht-
volles duBeres Zeichen* dar: EGMR, Urteil v. 18.03.2011, Lautsi et al. vs. Italien, Antrag
Nr. 30814/06, Rn. 73, gegen EGMR, Urteil v. 03.11.2009, Lautsi vs. Italien, Antrag Nr.
30814/06, Rn. 54.

BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, C.11.2.c.
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Auch die Kammer des EGMR verweist auf die mangelnde Reife der jungen
Schiiler:

,Die schulische Ausbildung von Kindern ist ein besonders sensibles Feld, in welchem
die Zwangsgewalt des Staates gegeniiber Gemiitern ausgeiibt wird, denen noch (je nach
dem Reifegrad des Kindes) die kritische Féhigkeit mangelt, die n6tig wére, um sie dazu
zu befdhigen, die Distanz gegeniiber der Botschaft zu bewahren, die davon ausgeht,
dass der Staat in religidsen Dingen eine Bevorzugung ausdriickt.*!®?

Die Grof3e Kammer des EGMR stellt dagegen schlicht fest:

,,Es gibt keinen gerichtlichen Beweis dafiir, dass die Aufhdngung eines religiosen Sym-
bols an der Wand von Klassenzimmern einen Einfluss auf Schiiler haben konnte, und
deshalb kann nicht begriindet beurteilt werden, ob sie eine Auswirkung auf junge Men-
schen hat oder nicht, deren Uberzeugungen erst noch herausgebildet werden. !

Wihrend somit die Kammer des EGMR deutliche Anleihen beim BVerfG ge-
macht hat!®, setzte sich die Grof3e Kammer des EGMR ebenso klar davon ab, was
nicht zuletzt daran offenkundig wird, dass diese die Doktrin vom Ermessensspiel-
raum der Konventionsstaaten berticksichtigt, die in der Entscheidung der Kammer
keinerlei Erwidhnung gefunden hatte.'*® Auch ein Rechtsvergleich unterschiedli-
cher europdischer Losungsansdtze findet sich nur im Urteil der Grof3en Kammer,
nicht in dem der Kammer. Interessanterweise kann dies auch fiir das Urteil des
BVerfG festgestellt werden, denn herunter gebrochen auf die Ebene der foderal
verfassten Bundesrepublik Deutschland wére ohne weiteres ein Rechtsvergleich
zwischen den landesgesetzlichen Regelungen moglich gewesen, der zu einem Er-
messensspielraum des Landesgesetzgebers hitte fithren konnen — wie das ja z.B.

163 The schooling of children is a particularly sensitive area in which the compelling power

of the State is imposed on minds which still lack (depending on the child’s level of ma-

turity) the critical capacity which would enable them to keep their distance from the mes-

sage derived from a preference manifested by the State in religious matters*“: EGMR,

Urteil v. 03.11.2009, Lautsi vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 48.

»There is no evidence before the Court that the display of a religious symbol on classroom

walls may have an influence on pupils and so it cannot reasonably be asserted that it does

or does not have an effect on young persons whose convictions are still in the process of
being formed*“: EGMR, Urteil v. 18.03.2011, Lautsi et al. vs. Italien, Antrag Nr.

30814/06, Rn. 66.

165 Vgl. Panara, Lautsi v. Italy (Anm. 17), S. 148f.; Woehrling, Kreuze (Anm. 15), S. 444,
der von einer teils ,,fast wortlich[en]* Ubereinstimmung spricht.

166 Diesbeziiglich kritisch z.B. Erkens, Torheit (Anm. 8), S. 150, der dort das Urteil mit einer
»Allgemeinheit, die an einen Besinnungsaufsatz erinnert, charakterisiert; dagegen ge-
rade deshalb sehr zustimmend z.B. Mancini, Crucifix Rage (Anm. 93), S. 26, die dort die
fehlende Anwendung der Doktrin vom ,,margin of appreciation* als einen Sieg der Min-
derheiten iiber eine angebliche Tyrannei der Mehrheiten bezeichnet; vgl. Andre-
escu/Andreescu, European Court (Anm. 10), S. 66: ,,Yet when religious freedom is in-
volved tradition, cultural diversity and sovereignty are frequently thinly disguised pre-
texts for the imposition of majority will.*
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in den Entscheidungen des BVerfG zu den Christlichen Gemeinschaftsschulen
geschehen ist. !¢’

Wie sind die einzelnen Argumente nun aber zu bewerten, wem ist recht zu ge-
ben?

4.2. Kreuz als religioses Symbol

Als erstes ist die Deutung des Kreuzes in den Blick zu nehmen!®®, wobei hier
nicht weiter zwischen Kreuzen und Kruzifixen differenziert werden soll, obgleich
zuzugeben ist, dass ein Kreuz neutraler wirken mag als ein Kruzifix, sei es, weil
thm die plastische Darstellung des Korpus fehlt, sei es, weil es iberkonfessionel-
ler ist als das spezifischer katholische Kruzifix.

,Das K[reuz] ist das zentrale Symbol, das Erkennungs- und Bekenntniszeichen des
chr[istlichen] Glaubens. Doch ist es zugleich ein menschliches Ursymbol ...“!%°. | Das
Kreuz ist ein uraltes, seit prahistorischen Zeiten nachweisbares und duflerst weit ver-
breitetes Zeichen, dessen Symbolbedeutungen erhebliche Unterschiede aufweisen.!”°
,Es erweist sich als ,sinnvariie[re|ndes Symbol®, das in hohem Mal3e interpretations-
bediirftig ist. ... [D]eshalb darf auch das Christentum das Kreuz nicht urheberrechtlich
in Anspruch nehmen.“!"!

Symboltheoretisch!” sind diese Feststellungen banal, denn es gibt

,keinen einheitlichen univoken Gesamtsinn eines Symbols, sondern nur multivoke
Sinnentwiirfe eines Symbols. Die Tiefe eines Symbols wird je nach dem Betrachterho-
rizont erschlossen. Es kommt daher ganz entscheidend auf das Vorverstdndnis des Re-
zipienten an.*!”

Dies soll hier nun explizit nicht dahingehend ausgelegt werden, das Kreuz sei
kein Religionssymbol oder verliere diese Eigenschaft auBBerhalb des Religionsun-
terrichts; eine solch quasi schizophrene Sicht oder eine generelle Herabstufung
des Kreuzes zu einem folkloristischen Element wurde schon im Zusammenhang

167 BVerfG, Beschluss v. 17.12.1975, Az. 1 BvR 428/69, C.I.

168 Die umfassendste Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Kreuzsymbols im hier re-
levanten Zusammenhang leistet Gregor, Philipp, Das Kreuz im ,,Kruzifix-BeschluB3* des
Bundesverfassungsgerichts, Miinster 1999 (Diss.).

169 Greshake, Gisbert, Art. Kreuz, in: LThK® VI, Sp. 441.

170 Lanczkowski, Giinter, Art. Kreuz, religionsgeschichtlich, in: TRE 19, S. 712f., hier S.

712.

Hormann, Otto, Das ,, Kreuz* mit dem Schulkreuz. Das Kreuz im Klassenzimmer. Reli-

gidse Symbole in einer pluralen Welt, in: FS Kiing, S. 517-534, hier S. 523.

Zur Symboltheorie vgl. Luther, Jorg, Das Kruzifix als religioses, kulturelles und politi-

sches Symbol im Licht der Verfassungen, in: Rusconi, Gian E. (Hrsg.), Der sékularisierte

Staat im postsdkularen Zeitalter, Berlin 2010, S. 237-267, bes. S. 238-242.

Gregor, Kreuz (Anm. 168), S. 74; vgl. zum Beispiel des Kreuzsymbols Schlette, Heinz

R., Art. Symbol, in: HThG' I, S. 606-613, hier S. 611f.
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mit dem Kruzifix-Beschluss des BVerfG!” und nun erneut im Rahmen der Dis-
kussion um die Urteile des EGMR!”> mehrfach kritisiert und ist in der Tat nicht
zielfiihrend.

Zum einen lésst sich ndmlich der christliche Gehalt dem Kreuz kaum absprechen
und schwingt stets mit — insoweit ist dem BVerfG recht zu geben: Das Kreuz ist
auch ,,Glaubenssymbol schlechthin®, dem es nicht guttite, ihm diesen Bedeu-
tungsgehalt abzusprechen. Die Frage ist lediglich, ob es ausschlieflich ,,Glau-
benssymbol schlechthin® ist, wie das BVerfG in seinem Beschluss von 1995 in
einem , kreuzestheologischen Rigorismus*“!’® und aus , kreuzestheologisch-funda-
mentalistischem Eifer“!”” glauben macht, und wenn nein, was dies fiir rechtliche
Schlussfolgerungen nach sich zieht.

Denn zum zweiten hat das Urteil der GroBen Kammer des EGMR gezeigt, dass
die Feststellung, das Kreuz sei (auch) Glaubenssymbol, nicht zwangsliufig zu ei-
ner Entscheidung gegen dieses Symbol fiihren muss, wenn man nicht — wie das
BVerfG und die Kammer des EGMR — plump bei dieser Feststellung stehenbleibt,
sondern weiter differenziert. Deshalb sollen die gerade angefiihrten Gedanken zur
Mehrdimensionalitdt von Symbolen hier auf zwei Punkte hinweisen, die fiir die
weiteren Uberlegungen wesentlich sind: Die Deutung des Kreuzes héingt, wie die
jedes anderen Symbols, von den drei Determinanten Kontext, Verwendungsab-
sicht und Empfiangerhorizont ab.!”® Und dabei kann das Kreuz, so wie es auch ein
,»Glaubenssymbol schlechthin® sein kann, auch ein Kultursymbol sein, so wie
selbst das BVerfG in seinen Gemeinschaftsschulentscheidungen von einem

174 S0 z.B. Homann, Ursula, Der Arger mit dem Kreuz, in: Die neue Gesellschaft — Frank-

furter Hefte 42 (1995), S. 872-876, hier S. 874; Miiller-Heidelberg, Till, Kruzifixe in
Schulen und anderswo, in: ders. (Hrsg.), Grundrechte-Report. Zur Lage der Biirger- und
Menschenrechte in Deutschland. Ein Projekt der Humanistischen Union, der Gustav-Hei-
nemann-Initiative, des Komitees fiir Grundrechte und Demokratie und des Arbeitskreises
kritischer Juristen, Reinbek 1997, S. 68-70, hier S. 69; Nolte, Kreuz (Anm. 16), S. 92-
100; Stolleis, Uberkreuz (Anm. 16), S. 379. In der Tat ist bemerkenswert, dass in einer
gegenldufigen Taktik einerseits die Gegner des Kruzifix-Beschlusses (als mutmaBliche
Kreuz-Befiirworter) versuchten, das Kreuz moglichst jeden christlichen Gehalts zu ent-
kleiden, wihrend andererseits die Befiirworter des Kruzifix-Beschlusses (als mutmaBli-
che Kreuz-Gegner) es einzig als christliches Symbol interpretierten.

175 Vgl. z.B. Kértner, Ulrich H. J., Religion im 6ffentlichen Raum. Die Kruzifixurteile des

VfGH und des EGMR aus der Sicht reformierter Theologie, in: 6arr 57 (2010), S. 353-

361, hier S. 357; Mancini, Crucifix Rage (Anm. 93), S. 13.

Massing, Anmerkungen (Anm. 6), S. 231.

177" Ebd.,, S. 236.

178 Vgl. Heinig, Auseinandersetzungen (Anm. 140), S. 86: ,,Doch fiir einen adiquaten Um-
gang des Rechts mit religios-kulturellen Konflikten um Symbole kommt es weniger auf
symboltheoretische Nuancen als vielmehr auf eine sachgerechte Anwendung ganz basaler
Einsichten der Grundrechtsdogmatik an. Eine dieser Einsichten lautet, die Perspektive
des Grundrechtstrdgers ernst zu nehmen, weil Grundrechtsschutz Individualschutz
meint.*
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christlichen Gehalt dieser Schulen ausging, der in verfassungskonformer Ausle-
gung etwas Zivilreligidoses und jedenfalls nichts Konfessionelles mehr an sich
hatte.!” Jedenfalls ist hier nochmals darauf zu verweisen, dass

[e]in erlebnisintensives Symbolerleben ... eine solide religidse Uberzeugung, eine
starke Erwartung und die Fahigkeit zu konzentrierter Sammlung voraus[setzt]. Dies
sollte man nicht iibersehen, wenn man auf die ,Macht der Bilder® und der archetypi-
schen angeblich ,selbstmichtigen Symbole* hinweist ...<!80,

Im Hinblick auf das Schulkreuz gilt daher:

,Die bloBe Begegnung mit dem Kreuz fiihrt bei Schiilern weder zur Erweckung zum
christlichen Glauben, noch fiihrt sie zur Zersetzung eines anderen Glaubens*, da von
ihm ,,weder ein starker optischer Reiz noch eine subtil-manipulative Wirkung* aus-
geht.'8! Denn eine ,,,Missionswirkung* des Schulkreuzes [ist] so nicht nachweisbar. Es
handelt sich vielmehr um einen komplexen psychischen Wirkungszusammenhang, in
dem die Empfanglichkeit und Empfindlichkeit des Einzelnen fiir Beriihrungen religio-
ser Art, der soziale Kontext der Schulklasse oder das Verhalten des Lehrers beim Un-
terricht ,unter dem Kreuz‘ nur einige Bestandteile bilden mdgen, ferner wire das Alter
der betreffenden Schiiler, die Grofle und Positionierung des Schulkreuzes oder die Ge-
staltung des Unterrichts in und iiber religids-weltanschauliche Fragen in Betracht zu
ziehen.*!%2

Dass dagegen das BVerfG (und die Kammer des EGMR) von einer unzuléssigen
Einwirkung des Schulkreuzes auf schutzwiirdige Schiiler ausging, erstaunt umso
mehr, wenn man beriicksichtigt, dass es im Gegensatz dazu in seinem Urteil zum
Kopftuch einer Lehrerin lediglich ,,abstrakte Gefahren*“!®? erkennen konnte, da

,»es aus entwicklungspsychologischer Sicht derzeit noch keine gesicherten Erkennt-
nisse gebe, die eine Beeinflussung von Kindern allein durch die tigliche Begegnung
mit einer Lehrerin belegen konnten, die in Schule und Unterricht ein Kopftuch

trigte!184,

179

180

181
182

183
184

Vgl. Brugger, Winfried, Varianten der Unterscheidung von Staat und Kirche. Von strikter
Trennung und Distanz iiber gegenseitiges Entgegenkommen bis zu Néhe, Unterstiitzung
und Kooperation, in: AGR 132 (2007), S. 4-43, hier S. 34.

Grom, Bernhard, Religionspsychologie, Miinchen-Géttingen 1992, S. 256. Vgl. seine
umfangreichen Ausfiihrungen zur religidsen Sozialisation, die in erster Linie durch Er-
ziehung insbesondere im Elternhaus geschehe (S. 20-52); vgl. auch Wiirtenberger,
Thomas, ,,Unter dem Kreuz* lernen, in: FS Kndpfle, S. 397-411, hier S. 401f.

Erkens, Torheit (Anm. 8), S. 147, 149; vgl. Hérmann, Kreuz (Anm. 171), S. 529.
Augsberg, Ino / Engelbrecht, Kai, Staatlicher Gebrauch religioser Symbole im Licht der
Europdischen Menschenrechtskonvention. Zur Entscheidung des EGMR v. 3.11.2009 in
der Rechtssache Lautsi, in: JZ 65 (2010), S. 450-458, hier S. 453. A.A. Andreescu/
Andreescu, European Court (Anm. 10), S. 65.

BVerfG, Urteil v. 24.09.2003, Az. 2 BvR 1436/02, B.IL5.

Ebd., B.IL.5.c).
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weil das ,,Kopftuch ... — anders als das christliche Kreuz ... — nicht aus sich heraus
ein religioses Symbol* sei, sondern ,,alle dafiir in Betracht kommenden Deutungs-
moglichkeiten*“!> zu beriicksichtigen seien. Nicht nur, dass hier die Mehrdimen-
sionalitit des symbolhaften Kleidungsstiicks Kopftuch in den Blick genommen
wird — dass ein von einer Lehrerin, deren Verhalten als Staatsreprdsentantin und
Autoritdtsperson in hochstem Mal3e appellativen, vorbildhaften Charakter hat, ge-
tragenes Kopftuch weniger auf die Schiiler einwirken soll als ein stumm an der
Wand hingendes Kreuz, erschlieBt sich nicht einmal ansatzweise. '3

Wie reagieren iiberhaupt Schiiler selbst auf das Kreuz? Hierzu gibt es leider
keine gesicherten soziologischen Erhebungen; sicher ist nur:

,Die Kreuzesinterpretation von Theologen diirfte kaum ein Schiiler nachvollziehen
kénnen bzw. als fiir sich verbindlich anerkennen.!'%

Es gibt in der Literatur nur einen Bericht aus eigener Erfahrung!®®, der auf eine
neutrale'® bis negative Haltung der Schiiler gegeniiber dem Kreuz schlieBen lésst:

,2Zusammenfassend kann man feststellen, daf3 die iberwiegende Mehrheit heute leben-
der junger Menschen dem Kruzifix gegentiiber skeptisch bis ablehnend gegentibersteht,

185 Ebd., B.IL5.a).

186 Kritisch in diesem Sinne Pofalla, Kopftuch (Anm. 16); vgl. auch Gasser, Kopftuch (Anm.
16), S. 76f., der auf die wesentlich groBere Unausweichlichkeit beim Betrachten eines
von einer Lehrerin getragenen Kopftuchs verweist. AA. ist Michl, Fabian, Cadit crux?
Das Kruzifix-Urteil des Europidischen Gerichtshofs fiir Menschenrechte, in: Jura 32
(2010), S. 690-694, hier S. 692, der dies dort gerade umgekehrt sieht. Heinig, Auseinan-
dersetzungen (Anm. 140), S. 88 verweist analog dazu darauf, die Lehrerin entscheide sich
als Grundrechtstrigerin aus freien Stiicken zum Tragen des Kopftuchs, was die religios-
weltanschauliche Neutralitdt des Staates in wesentlich anderer Weise berlihre als die
staatliche Anbringung eines Schulkreuzes. Gl.A. ist Nolte, Kreuz (Anm. 16), S. 102, der
meint, eine Lehrerin habe ,,im Gegensatz zum ,stummen‘ Kreuz den grofen Vorteil®, dass
sie personlich bestdtigen konne, ,,dass das Kopftuch nur ungewohntes Kleidungsstiick
sei“. Diese Autoren verkennen den speziellen beamtenrechtlichen Status der Lehrerin,
der einerseits ihre Grundrechte einschrankt und sie andererseits zu einer Reprédsentantin
des Staates werden lédsst. Zudem erscheint es einigermafien realititsfern zu meinen, mus-
limische Lehrerinnen wiirden lediglich einem spezifischen Modetrend huldigen und des-
halb das Kopftuch tragen. Weshalb tun dies dann nicht christliche Lehrerinnen zumindest
zum Teil ebenfalls, wenn es keine religiosen Griinde hat? Leider ist hier nicht der Raum,
dies nédher zu diskutieren.

187 Waldhoff, Kreuz (Anm. 16), S. 161.

188 Sauer, Ralph, Die Crux Jugendlicher mit dem Kruzifix, in: Eckermann, Willigis / Janssen,

Friedrich / Sauer, Ralph / UntergaBmair, Franz G. (Hrsg.), Das Kreuz — Stein des Ansto-

Bes (Vechtaer Beitrdge zur Theologie 3), Kevelaer 1996, S. 9-25. Dieser Bericht basiert

auf einer Befragung von Schiilern einer 7. und einer 10. Klasse einer Realschule in kirch-

licher Tréagerschaft in Vechta; freilich ist die Zielgruppe der Befragung an einer kirchli-
chen Schule eine andere als an einer staatlichen.

Aus eigener Erfahrung als ehemaliger Schiiler eines staatlichen Gymnasiums in Baden-

Wirttemberg, in dessen Klassenzimmern einfache Holzkreuze angebracht waren, kann

der Autor bestétigen, dass von diesen keine groflere Notiz und mindestens kein Anstof3

genommen wurden.
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nicht wenige reagieren sogar aggressiv beim Anblick des Gekreuzigten und hingen das
Bild von der Wand. Sie kénnen den Anblick eines mit Leid {ibersdten Menschen nicht
ertragen, wehren sich auch dagegen, von einem anderen erlost zu werden. Thnen fehlt
das Verstdndnis fiir das stellvertretende Leiden und Sterben. Eine Ausnahme bildet die
Minderheit der der Kirche verbundenen Jugendlichen, sie sehen im Bild des Gekreu-
zigten ein Symbol der Hoffnung und Liebe.*!*°

Bei dieser Ablehnung diirfte allerdings eher eine Leidensunfdhigkeit, die zu Lei-
densverleugnung fiihrt'”!, das Problem sein als eine Ablehnung des Kreuzes als
Symbol an sich. Wenn heutige Schiiler das Leid, das am Kreuz dargestellt wird,
nicht mehr ertragen, lehnen sie das Kreuz nicht als Religionssymbol ab, sondern
als Symbol fiir Leid, als was sie es sehen'”?, zumal nur die der Kirche verbunde-
nen Jugendlichen es iiberhaupt noch als Symbol im religidsen Sinn fiir Hoffnung
und Liebe ansehen.

Dass die Schiiler tiberhaupt mehrheitlich dem Kreuz gleichgiiltig gegeniiberste-
hen konnen, deutet auf einen wesentlichen Aspekt dieses Symbols hin, der leider
erst durch die Entscheidung der Groflen Kammer des EGMR wieder in Erinne-
rung gerufen wurde: seine Passivitdt, die das BVerfG in seiner Entscheidung zu
Kreuzen in Gerichtssidlen von 1973 im Unterschied zu seinem Beschluss von 1995
auch noch gesehen hatte:

,»|Es] kann davon ausgegangen werden, dafl weite Kreise der Bevolkerung gegen die
Anbringung von Kreuzen in Gerichtssédlen nichts einzuwenden haben und daf3 auch im
iibrigen das MaB der in dieser Ausstattung moglicherweise zutage tretenden ,Identifi-
kation® mit spezifisch christlichen Anschauungen nicht derart ist, dal die Teilnahme
an Gerichtsverhandlungen in einem entsprechend ausgestatteten Gerichtssaal von an-
dersdenkenden Parteien, ProzeBvertretern oder Zeugen in der Regel als unzumutbar
empfunden wird. Denn das bloBe Vorhandensein eines Kreuzes verlangt von ihnen we-
der eine eigene Identifizierung mit den darin symbolhaft verkorperten Ideen oder Insti-
tutionen noch ein irgendwie geartetes aktives Verhalten,*!%?

Das Kreuz ist also (auch) ein zwar religioses, aber passives'®* Symbol: Es ver-
korpert bestimmte Inhalte und stellt diese vielleicht sogar appellativ als beach-
tens- oder befolgenswert dar. Ob dieser Appell seinen Adressaten iiberhaupt er-
reicht, ist allerdings schon fraglich und von dessen Horizont abhédngig. Selbst
wenn der Appell seitens des Empfangers wahrgenommen wird, folgt daraus kei-

190 Sauer, Crux (Anm. 188), S. 12.

Y1 Ebd, S. 14.

192 Vgl. Hillgruber, Minderheiten (Anm. 16), S. 22: Andersdenkende kénnen das Kreuz ,,al-
lenfalls dsthetisch absto3end finden* und als ,,optische Herausforderung* wahrnehmen.

193 BVerfG, Beschluss v. 17.07.1973, Az. 1 BvR 308/69, B.IL3.

194 Vgl. Kértner, Religion (Anm. 175), S. 358.
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nerlei Zwang, dem Appell Folge zu leisten und sich in irgendeiner Form gegen-
tiber dem Kreuz zu verhalten, seinen eigenen Glauben zu offenbaren oder gar zu
dndern.'”> Dann aber

,,macht es [fir die Schiiler] keinen Unterschied, ob sie ein Kreuz einfach auf der Straf3e,

auf einem Bauwerk oder eben auch im Inneren eines Schulgebdudes sehen. ... Dariiber

hinaus ist die Behauptung wenig nachvollziehbar, dass Kinder, wie hier im Alter zwi-

schen elf und dreizehn Jahren, durch den Anblick eines Kreuzes im Klassenzimmer
emotional durcheinander gebracht werden kénnten.*!%°

Die Begegnung mit einem Kreuz in der allgemeinen Lebensumwelt der Schiiler
auBerhalb der Schule, vielleicht auch eine Verwendung von Kreuzen als Schmuck
durch die Schiiler selber, deutet auf den zweiten wesentlichen Punkt hin: Das
Kreuz ist auch etwas anderes als ein ,,Glaubenssymbol schlechthin®. Fiir was es
alles stehen kann, kann hier dahingestellt bleiben; von Bedeutung ist allerdings,
im Hinblick auf die Frage der staatlichen Neutralitit (vgl. u. 4.4) darauf zu ver-
weisen,

,»dass in Europa vielfach Hoheitszeichen und Symbole des Staates und anderer Ho-

heitstrager manchmal zahlreiche christliche oder durch die christliche Religion wesent-
lich beeinflusste Motive enthalten und aufweisen.“!’

In den Flaggen von zwolf der 47 Mitgliedsstaaten des Europarats, fiir die der
EGMR zustindig ist, findet sich z.B. speziell das Kreuz, nimlich in denen Déne-
marks, Finnlands, Georgiens, Griechenlands, Maltas, Norwegens, Islands, Portu-
gals, Schwedens, der Schweiz, der Slowakei und des Vereinigten Konigreichs. '

Das BVerfG hatte angesichts einer dhnlich mehrdimensionalen Auslegung von
Kunstwerken in einer Entscheidung zur Kunstfreiheit von 1984 noch ausgefiihrt:

195 Vgl. Heinig, Auseinandersetzungen (Anm. 140), S. 90. Diese Auffassung wurde in der

Literatur allerdings teilweise auch kritisiert; vgl. Katerelos, Kyrillos, Kruzifixe in Klas-
senzimmern staatlicher Schulen. Ein Pyrrhussieg fiir das Christentum. Ein Kommentar
des diesbeziiglichen Urteils des EGMR, in: darr 57 (2010), S. 366-383, der Kreuze zu-
mindest fiir christliche Schiiler als aktive Symbole bezeichnet (S. 373), wobei er sich
allerdings selber widerspricht, wenn er zuvor (S. 371) Kreuze als ,,stimmlose religidse
Symbol[e]*“ bezeichnet; er hilt das Urteil der GroBen Kammer des EGMR fiir einen ,,Pyr-
rhus-Sieg*“ (S. 383), da dadurch die aktive Rolle des Kreuzes wegdefiniert werde, was fiir
Christen inakzeptabel sei (S. 382) und den Schiilern eine Diskussionsgrundlage entziehe
(S. 371). Stattdessen pléadiert er dafiir, auch andere Glaubenssymbole aufzuhéngen (S.
371, 383).

19 Woehrling, Kreuze (Anm. 15), S. 443.

97 Hammer, Felix, Christliche Symbole, Bilder, Motive in Verfassungsordnungen, im
Staatsleben und im 6ffentlichen Raum der Staaten Europas, in: Scorl, Konrad / Sander,
Gerald G., Die Identitdt Europas — was ist ,,europdisch“? (SMOEI 11), Hamburg 2011, S.
177-197, hier S. 185; dort bes. Abschnitt II.1.c) tiber ,,Christliche Motive, Wortschopfun-
gen, Bilddarstellungen als Bestandteil staatlicher / hoheitlicher Selbstdarstellung (Staats-
und Stadtwappen, Flaggen, Nationalhymnen, Orden, Miinzen etc.)* (S. 185-189).

198 Ebd., S. 187.
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,Kiinstlerische AuBerungen sind interpretationsfihig und interpretationsbediirftig; ein
unverzichtbares Element dieser Interpretation ist die Gesamtschau des Werks. Es ver-
bietet sich daher, einzelne Teile eines Kunstwerks aus dessen Zusammenhang zu 16sen
und gesondert darauf zu untersuchen, ob sie als Straftat zu wiirdigen sind. ... Es geht
jedenfalls nicht an, von [den] Interpretationsmoglichkeiten ... sich ... allein fiir die straf-
rechtlich relevante zu entscheiden ...,

Auch in der oben angefiihrten Gemeinschaftsschulentscheidung hatte das Gericht
noch gezielt nach einer verfassungskonformen Auslegung gesucht, indem der gro-
Bere Rahmen der bayerischen Verfassungsgebote beriicksichtigt wurde.?”® Dass
es dagegen beim Beschluss zum Schulkreuz gezielt die (angeblich) verfassungs-
widrige Auslegungsmoglichkeit wihlte*®! und es dadurch im Hinblick auf die
Symboldeutung zu einem Vor-Urteil kam, indem alternative Deutungen ausge-
schieden wurden, mag iiberraschen und wird vom BVerfG nicht ausfiihrlich be-
griindet, steht aber im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit von Mitgliedern
einer ,,captive audience®.

Gewihrt also die negative Religionsfreiheit ein Recht darauf, nicht akzeptierte
religiose Symbole (zumindest im Kontext der Pflichtschule) nicht sehen zu miis-
sen?

4.3. Negative Religionsfreiheit

Aus Artt. 4 Abs. 1-2 GG und 9 Abs. 1 EMRK ergibt sich die Gedanken-, Ge-
wissens- und Religionsfreiheit.?”? Schon der soziologische Befund, dass manche
Menschen gar keine Religion oder Weltanschauung pflegen, und darauf aufbau-
ende grundrechtstheoretische Uberlegungen der Spiegelbildlichkeit fithren zu der
Annahme einer sog. negativen Religionsfreiheit*??; dies wird gerade im GG durch

199 BVerfG, Beschluss v. 17.07.1984, Az. 1 BvR 816/82, C.II1.2.a-b.

200 BVerfG, Beschluss v. 17.12.1975, Az. 1 BvR 428/69, C.I1.2.b.

201 Vgl. Erkens, Torheit (Anm. 8), S. 147.

202 Vgl. zu diesem Abschnitt im Hinblick auf das GG u.a.: Campenhausen, Axel Frh. v., Der
heutige Verfassungsstaat und die Religion, in: HdbStKR? I, S. 47-84; ders., § 136. Reli-
gionsfreiheit, in: HStR VI, S. 369-433, hier insb. S. 427-433; Hofmann, Hans, Art. 4, in:
Schmidt-Bleibtreu, Bruno / Klein, Franz / Hofmann, Hans / Hopfauf, Axel (Hrsg.), Kom-
mentar zum Grundgesetz, Koln-Miinchen '22011; Miickl, Stefan, Art. 4, in: Dolzer, Ru-
dolf/ Abraham, Hans J. (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz (135. Erg.Lfg.,
August 2008); Starck, Christian, Art. 4, in: Mangoldt, Hermann v. / Klein, Friedrich /
Starck, Christian (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz I, Miinchen ¢2010; zur EMRK
vgl. u.a.: Frowein, Jochen A., Art. 9, in: ders. / Peukert, Wolfgang (Hrsg.), Europdische
Menschenrechtskonvention. EMRK-Kommentar, Kehl 22009; Grabenwarter, Christoph,
Art. 9, in: Karl, Wolfram / Golsong, Heribert (Hrsg.), Internationaler Kommentar zur Eu-
ropdischen Menschenrechtskonvention (13. Erg.Lfg., Dezember 2010); Meyer-Ladewig,
Jens, Europidische Menschenrechtskonvention. Handkommentar, Baden-Baden 32011, S.
227-234 und S. 430-433.

Ob man in einer solchen religidsen Nichtbetétigung eher eine positive Weltanschauungs-
freiheit versteht, weil eine areligidse oder gar antireligiose Haltung eine Weltanschauung
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verschiedene Bestimmungen gestiitzt wie z.B. die Abmeldemdglichkeit vom Re-
ligionsunterricht>*, das Recht der Lehrer, die Erteilung von Religionsunterricht
zu verweigern®”, das Recht, die eigene religiose Uberzeugung zu verschwei-
gen?%®, die Freiwilligkeit der Teilnahme an religiosen Handlungen?®” oder die
Freiwilligkeit der Verwendung religioser Eidesformeln?%®,

So wie die positive Religionsfreiheit die religiose Meinung und Betitigung
schiitzt, ist die negative Religionsfreiheit die Freiheit der religiosen Nichtbetéti-
gung, umfasst also neben den gerade angefiihrten Punkten das Recht, kein religi-
oses oder weltanschauliches Bekenntnis zu haben, keiner Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaft anzugehoren und keine Religion auszuiiben. Dieses
umfassende Verweigerungsrecht hatte urspriinglich wie die iibrigen Grundrechte
einen Abwehrcharakter gegentiber staatlichen Eingriffen: Der Staat darf den Ein-
zelnen nicht zwingen, tiberhaupt einen Glauben zu haben, einen solchen zu offen-
baren oder gar einen solchen in bestimmten Handlungen zu manifestieren. Dem
Staat soll grundsétzlich eine Einmischung in den hochstpersonlichen Bereich von
Religion und Weltanschauung des Einzelnen versagt sein, damit niemand in die-
sem Feld behindert oder bevormundet wird. Zwar obliegt es dem Staat auch, den
Einzelnen vor einer Beeintrachtigung seines Grundrechts der Religionsfreiheit,
nicht aber vor der Notwendigkeit der geistigen Auseinandersetzung mit konkur-
rierenden Ansichten zu schiitzen, so dass ein Eingriff in die Religionsfreiheit erst
dann anzunehmen ist,

,wenn durch eine staatliche MaBBnahme der innere Prozess der Verarbeitung eines glau-
bensrelevanten Einflusses nicht mehr frei erfolgen kann. ... Dagegen liegt keine die
Eingriffsschwelle iiberschreitende Beeintrachtigung vor, wenn der Staat dem Einzel-
nen durch die Konfrontation mit religiosen Symbolen oder den GlaubensduBerungen
Dritter lediglich neue glaubensrelevante Impulse verschaftt, die gedanklich verarbeitet
werden miissen. %

Das Grundrecht der Religionsfreiheit schiitzt daher in seiner negativen Dimen-
sion nur das Recht, selber in religios-weltanschaulicher Hinsicht untétig zu sein,
gibt aber nicht das Recht, die Tatigkeit anderer zu be- oder verhindern:

sei — so Starck, Art. 4 (Anm. 202), Rn. 24 —, oder ob man von einer tatsdchlich negativen
Seite der Religionsfreiheit ausgeht, weil es auch schlicht um Desinteresse oder Trigheit
in Bezug auf die Bildung einer religiosen Willenshaltung gehen konne — so Campenhau-
sen, Verfassungsstaat (Anm. 202), Rn. 121, was aus der Lebenserfahrung heraus {iber-
zeugender ist —, fithrt im Ergebnis zu den gleichen Schlussfolgerungen und kann deshalb
hier dahingestellt bleiben.

204 Art. 7 Abs. 2 GG.

205 Art. 7 Abs. 3 GG.

206 Artt. 140 GG i.V.m. 136 Abs. 3 WRV.

207 Artt. 140 GG i.V.m. 136 Abs. 4, 141 WRV.

208 Artt. 140 GG i.V.m. 136 Abs. 4 WRV.

209 Zacharias, Diana, Schutz vor religiosen Symbolen durch Art. 4 GG? Ein Beitrag zu den
negativen religiosen Freiheitsrechten, in: FS Riifner, S. 987-1007, hier S. 998f.
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,Die negative Glaubens-, Weltanschauungs- und Gewissensfreiheit gewéhrleistet Ent-
sagung, deckt aber nicht die Untersagung.**!°

Dass eine Untersagung — gerade auch vor dem Hintergrund des gesellschaftlich
gewiinschten Pluralismus — nicht die Intention der Viter der Verfassung gewesen
sein kann, auch wenn dies in Literatur und Judikatur manchmal anders gesehen
wird?'!, ist offensichtlich, ist es doch die positive Form der Religionsfreiheit, die
im GG (und in der EMRK) explizit erwdhnt ist und nicht die negative, was zu
denken geben sollte.?'> Dementsprechend hat auch niemand ein Recht darauf,
nicht mit der Religionsausiibung anderer konfrontiert zu werden — in seiner eige-
nen religiosen Indifferenz muss man sich verunsichern lassen und kann keine re-
ligionslose Umgebung einfordern, weil das Recht der religiosen Untétigkeit trotz
einer religios gepragten Umgebung weiterhin in vollem Umfang erfiillt werden
kann. Nur weil die Umwelt religiés handelt, wird niemand gezwungen, dies auch
zu tun; ein Grundrecht gibt aber nur Selbstbestimmungs- und nicht Fremdbestim-
mungsrechte, soweit nicht eigene Rechte durch das Handeln anderer einge-
schrankt werden. Gerade das Recht, keine Religion oder Weltanschauung zu ha-
ben, wird aber durch Auffassungen und Handlungen anderer in nichts tangiert,
weil es — wie das Grundrecht auf Gedanken- und Gewissensfreiheit — nicht nach
aullen wirkt, sondern auf die einzelne Person beschrankt ist, wiahrend widerstrei-
tende religiose Praktiken eher inkompatibel miteinander sein konnen.

Da religiose Symbole noch viel weniger als religiose Handlungen wie z.B. Mis-
sionierungsversuche in die Rechte dessen eingreifen, der nicht glauben will, da
sie an sich gar keinen Zwang ausiiben, sich irgendwie zu thnen in ein Verhiltnis
zu setzen, gibt es auch kein Recht darauf, eine religionslose Umgebung vorzufin-
den.?!® Einen derartigen Konfrontationsschutz z.B. vor Glockengelidut, Ruf des

210 Miickl, Art. 4 (Anm. 202), Rn. 123.

211 So hatte beispielsweise der Hessische Staatsgerichtshof in seinem Schulgebetsurteil von
1965 die Ansicht vertreten: ,,Dieses Recht zum Schweigen gilt unbedingt und ausnahms-
los. Da es nicht in fremde Rechtskreise eingreift, ist es weder eingeschrénkt noch ein-
schriankbar® (Staatsgerichtshof des Landes Hessen, Urteil v. 27.10.1965, Az. P.St. 388,
I11.8). Zumindest in Verbindung mit der vom Gericht daraus gezogenen Schlussfolge-
rung, dass das Schulgebet deshalb verfassungswidrig sei, da eine Nichtteilnahme daran
standig zur Offenbarung der eigenen Glaubensiiberzeugungen zwinge, stimmt diese Fest-
stellung des Gerichts eben gerade nicht, denn dann verhindert die negative Religionsfrei-
heit die positive derjenigen Schiiler, die das Gebet verrichten wollen, und greift somit in
deren Rechtskreis ein; deshalb korrigierte ja auch das BVerfG dieses Urteil (vgl. o.
2.3.3).

212 Vgl. Heinig, Auseinandersetzungen (Anm. 140), S. 90. Selbst das BVerfG hatte in seinem

Beschluss zum Schulgebet (vgl. 0. 2.3.3.) noch von der Notwendigkeit der Duldsamkeit

einer Minderheit gegeniiber der ihre Religion ausiibenden Mehrheit gesprochen — ein Ge-

danke, der dem Kruzifix-Beschluss génzlich fremd ist.

Auch im weltanschaulich neutralen Staat gelten christliche Feiertage und der Sonntag als

wochentlicher Ruhetag: Kortner, Religion (Anm. 175), S. 354.
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Muezzins, Prozessionen oder Wegkreuzen gibt es — da ein Religionssymbol sei-
nen Wertgehalt nicht je nach Situation dndert — in keiner Umgebung, weder auf
offener Stral3e, noch in der eigenen Wohnung, die von derartigen religiosen Hand-
lungen tangiert wird und die keine Ausweichmoglichkeit kennt (abgesehen von
einem Umzug), und mithin auch nicht in einer ,,captive audience* wie der Schule.
Deshalb gilt:

,Entgegen verbreiteter Annahme ist die bloBe Verwendung religidoser Symbole gerade
kein Fall der negativen Glaubensfreiheit. Der hiermit ,konfrontierte® Betrachter wird
dadurch in keiner Weise zu einem eigenen religiosen oder weltanschaulichen Bekennt-
nis veranlaflt. Ebenso wenig 146t sich aus der Prisenz in einem mit einem Symbol aus-
gestatteten Raum ein Zurechnungszusammenhang im Sinne eines (wenn auch nur still-
schweigenden) Bekenntnisses mit dem durch das Symbol Verkorperte[n] konstruieren.
Ein vom Symbol ausgehender ,appellative(r) Charakter® nétigt eben nicht zum Be-
kenntnis — sondern ist und bleibt, sofern nicht zusitzliche Momente hinzutreten, ein
Appell. Ob allerdings ein solcher vom religids-weltanschaulich neutralen Staat ausge-
hen darf, ist damit noch nicht geklart, aber eine vom Komplex der negativen Religi-
onsfreiheit zu trennende Frage ...“?!*.

Zu postulieren, es gdbe ein Recht auf Schutz vor Konfrontation mit religios-
weltanschaulicher Betdtigung Dritter durch den Staat, wiirde dem Staat gerade
eine parteiische, nicht neutrale Rolle im Wettstreit der Religionen und Weltan-
schauungen zuschreiben.

,Wire eine solche Privilegierung der negativen Religionsfreiheit gegeniiber der posi-
tiven verfassungsméaBig zuldssig, so wiirde der offene, freiheitliche Charakter der auf
der Gewissensfreiheit aufbauenden Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland zer-
stort, und die Religion wiirde aus dem oOffentlichen Leben verbannt. Dies wiére eine
Verletzung der Religionsfreiheit deshalb, weil es zur Alleinherrschaft einer religions-
feindlichen weltanschaulichen Meinung fiihren wiirde. Gerade das aber ist durch Art.
4 GG ausgeschlossen.*?! | Sonst wire es nimlich mdglich, mit Hilfe der Hebelwirkung
der Grundrechte weite Teile des Grundgesetzes als grundrechtswidrig aus den Angeln
zu heben, so als hitten die Verfasser des Grundgesetzes eigentlich nur die individuellen
Grundrechte in die Verfassung aufgenommen oder jedenfalls alle anderen Bestimmun-
gen ihnen schutzlos untergeordnet.*?!'

Letztlich wéren aber selbst die Grundrechte ihrer eigenen negativen Variante
schutzlos ausgeliefert, wiirden sich selbst aufheben und damit ad absurdum fiih-
ren. Es muss daher ein moglichst schonender Ausgleich im Wege praktischer
Konkordanz erfolgen, so dass sowohl die positive als auch die negative Seite des
Grundrechts moglichst weit zur Geltung kommen. Der negativen Religionsfrei-
heit kommt also nicht der Rang eines Obergrundrechts zu; alles andere ,,wére ein
laizistisches Missverstindnis“.?!'” Andererseits entscheidet nicht einfach die

214 Miickl, Art. 4 (Anm. 202), Rn. 122.

215 Campenhausen, Verfassungsstaat (Anm. 202), Rn. 98; vgl. ebd., Rn. 94-102.
216 Ebd., Rn. 101.

217 Starck, Art. 4 (Anm. 202), Rn. 31.
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Mehrheitsposition; vielmehr sind positive und negative Religionsfreiheit gleich-
rangig. Dies folgt schon daraus, dass die negative Religionsfreiheit nicht separat
in GG und EMRK grundgelegt ist, sondern aus der dort enthaltenen positiven Va-
riante spiegelbildlich abgeleitet wird. Dann aber kann die negative Seite nicht
iiber den Umfang der positiven hinausgehen. Dariliber kann in einer Zeit, in der
der Staat weltanschaulich neutral und nicht mehr Triger einer Mehrheitsreligion
ist, unter der Minderheiten zu leiden hétten, auch der Verweis auf die historische
Schutzfunktion der Grundrechte fiir Minderheiten nicht hinwegtiuschen?!8; nir-
gends steht, dass Grundrechte nur Minderheiten zukdmen.?"

Gerade in Sonderstatusverhéltnissen, die der Staat in seine Obhut genommen
hat, wie z.B. Schule, Gefangnis, Armee oder Krankenhaus, muss der neutrale
Staat die fragile Balance zwischen den beiden Seiten des Grundrechts auf Religi-
onsfreiheit bewahren und 16st dies legislativ durch die

,Gewihrleistung der Suspension, das heillt eine[r] Losung, die es dem einzelnen
Staatsbiirger tiberldBt, ob er von seinen religidsen oder antireligiosen Rechten Ge-
brauch machen will. <22

Beispielhaft zu nennen sind hier die Schaffung organisatorischer Voraussetzun-
gen fiir das Abhalten von Religionsunterricht bei bleibender Freiwilligkeit sowohl
der Teilnahme daran als auch der Erteilung??!, die Ermdglichung der freiwilligen
Verwendung religidser Eidesformeln??? und die Zulassung rein religiéser Trauun-
gen ohne biirgerlich-rechtliche Auswirkungen seit der Streichung des Voraustrau-
ungsverbots in § 67 des novellierten PStG von 2009.2%

Auch wenn im europarechtlichen Bereich umstrittener ist, ob es einen Konfron-
tationsschutz vor religiosen Symbolen gibt, kann doch auch aus dieser Perspek-
tive nicht jede Begegnung mit solchen Symbolen bereits einen Eingriff in die ne-
gative Religionsfreiheit bedeuten. Insbesondere ist im Hinblick auf den mit Art.
9 EMRK in Zusammenhang stehenden Art. 2 1. Zusatzprotokoll darauf zu ver-
weisen, dass die religios motivierte Erziehungsfreiheit der Eltern im Rahmen ei-
nes weiten Ermessensspielraums der Staaten gesetzlichen Schranken unterworfen
sein kann, weil das Schulwesen organisationsbediirftig ist und insofern diese
Schranken demokratisch festgelegt, nicht willkiirlich, nicht diskriminierend, ver-
hiltnisméaBig und aufgrund eines 6ffentlichen Interesses erforderlich sind.

218 Vgl. dazu schon Scheuner, Ulrich, Das System der Beziehungen von Staat und Kirche im

Grundgesetz. Zur Entwicklung des Staatskirchenrechts, in: HdbStKR!, S. 5-86, hier S.
53.

219 Vgl. Mick-Schwerdtfeger, Kollisionen (Anm. 16), S. 200.

220 Campenhausen, Verfassungsstaat (Anm. 202), Rn. 99.

221 Art. 7 Abs. 2-3 GG.

222 Artt. 140 GG i.V.m. 136 Abs. 4 WRV.

223 Vgl. Campenhausen, Verfassungsstaat (Anm. 202), Rn. 99-100; vgl. WeiB3, Andreas,
Hochzeit ohne Standesamt? Zum Wegfall des Verbots der ,.kirchlichen Voraustrauung® im
staatlichen Personenstandsrecht, in: DPM 15/16 (2008/09), S. 587-633.
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Ist dies in der verfassungs- und staatsrechtlichen Literatur auch die herrschende
Meinung, so stellt sich doch die Anwendung auf die Konfrontation von Schiilern
mit einem Kreuz im Klassenzimmer umstrittener dar. Allerdings kann auch fiir
diese Situation festgehalten werden, dass es einerseits kein Recht gibt, vom Staat
die Aufhangung eines Kreuzes im Klassenzimmer zu verlangen?**, da dies den
Staat fiir ein bestimmtes religioses Bekenntnis in Dienst nehmen wiirde, was die-
ser aufgrund seiner Neutralitdt (vgl. u. 4.4) nicht zulassen kann. Andererseits gibt
es aber auch kein Recht, vom Staat zu verlangen, kein Kreuz aufzuhéngen, und
mithin auch kein Recht, vor einer Konfrontation mit einem aufgehingten Kreuz
geschiitzt zu werden.?* Die Aufhingung eines Schulkreuzes erweist sich damit
nicht als eine Frage der positiven oder negativen Religionsfreiheit. Deshalb sind
auch Uberlegungen iiberfliissig, wie diese beiden in der Frage der Aufhiingung
von Kreuzen zu einem konkordanten Ausgleich gebracht werden konnten oder
welcher Seite der Religionsfreiheit in dieser Frage der Vorzug zu geben sei, zumal
ein konkordanter Ausgleich zwischen Aufhéngen und Abnehmen eines Kreuzes
ohnehin kaum vorstellbar ist.??® In dieser Hinsicht griffen die Entscheidungen des
BVerfG und der Kammer des EGMR zu kurz und mussten bereits deswegen

224 So auch BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, C.IL.1; vgl. Hillgruber,
Minderheiten (Anm. 16), S. 11.

225 Vgl. Geuer, Ermano, Die Kruzifix-Entscheidung des EGMR. Auferstehung einer alten
Rechtslage?, in: VR 57 (2011), S. 259-263, hier S. 262; Hormann, Kreuz (Anm. 171), S.
527-530.

226 Auch die Widerspruchldsung der novellierten Fassung des Art. 7 Abs. 3 BayEUG (,,Wird
der Anbringung des Kreuzes aus ernsthaften und einsehbaren Griinden des Glaubens oder
der Weltanschauung durch die Erziehungsberechtigten widersprochen, versucht die
Schulleiterin bzw. der Schulleiter eine giitliche Einigung. Gelingt eine Einigung nicht,
hat sie bzw. er nach Unterrichtung des Schulamts fiir den Einzelfall eine Regelung zu
treffen, welche die Glaubensfreiheit des Widersprechenden achtet und die religiésen und
weltanschaulichen Uberzeugungen aller in der Klasse Betroffenen zu einem gerechten
Ausgleich bringt; dabei ist auch der Wille der Mehrheit, soweit mdglich, zu beriicksich-
tigen.*) kann nur sehr begrenzt zu einem Kompromiss fithren. Das BVerwG hat in seiner
Entscheidung zu dieser gesetzlichen Neuregelung ausgefiihrt: ,,[D]ie Regelung [ist] dahin
auszulegen, daf3 sich dann, wenn eine giitliche Einigung nicht zustande kommt und we-
niger einschneidende Ausgleichsmoglichkeiten nicht bestehen, der Wille des Widerspre-
chenden, wenn er auf ernsthafte und einsehbare Griinde des Glaubens oder der Weltan-
schauung gestiitzt ist, auch gegen eine Mehrheit unter den Eltern durchsetzen muf3*
(BVerwG, Urteil v. 21.04.1999, Az. 6 C 18.98, I1.1; vgl. Hillgruber, Minderheiten [Anm.
16], S. 15). Dies erscheint freilich iibertrieben; zwar gibt es zwischen Aufhéngen und
Abhingen kein Drittes, doch scheint es nicht aussichtslos, im Einzelfall — wie zunichst
im Fall Seler — zu einem Kompromiss hinsichtlich des genauen Ortes der Aufthidngung im
Klassenzimmer und der Art des Kreuzes (mit oder ohne Korpus) zu kommen. Zugegebe-
nermalflen sind aber die Spielrdume fiir einen Kompromiss klein, wenn man — anders als
hier vertreten — die negative Religionsfreiheit durch die Anbringung eines Schulkreuzes
tangiert sieht. Freilich ist hier nicht der Platz, diese Novelle des BayEUG und die gericht-
liche Auseinandersetzung damit ndher zu beleuchten.
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scheitern, indem sie ,,gar keinen Ausgleich von positiver und negativer Religions-
freiheit vor[nahmen], sondern ... nur die negative Religionsfreiheit zur Geltung
kommen“??’ lieBen. Es handelt sich im Gegenteil einzig um eine Frage der staat-
lichen Neutralitdt. Zu kldren ist also, ob es dem Staat angesichts seiner religios-
weltanschaulichen Neutralitit erlaubt ist, ein Schulkreuz anzubringen.?*®

Ebenso wie deshalb der Verbleib der Schulkreuze kein Akt der positiven Reli-
gionsfreiheit wire, wiirde ihre Entfernung nicht aus der negativen Religionsfrei-
heit folgen; ein Vorrang der letzteren wiirde ein religionsfeindliches, laizistisches
Klima zur Folge haben, gerade wenn man beriicksichtigt, dass es fiir eine Beein-
trachtigung durch den Anblick des Schulkreuzes keine objektiven Hinweise gibt
und seine Entfernung daher nur auf subjektiven Aussagen beruhen wiirde.?

,»Art. 4 schiitzt nicht vor Bagatellen und er gewihrt keinen allgemeinen Konfrontati-
onsschutz — auch nicht ,in einer vom Staat geschaffenen Lage*. In einer multireligisen
Gesellschaft muss man immer mit Symbolen anderer Religionen ... rechnen. Sofern

dies nicht missionarisch oder aggressiv geschieht, handelt es sich um eine Bagatelle
«230

Zu beachten ist ndmlich insbesondere der oben herausgearbeitete passive Cha-
rakter des Kreuzes als religidoses Symbol:

»Solange also niemand gezwungen wird, vor dem Kreuz das Knie zu beugen, sich zu

bekreuzigen und anzubeten, sondern lediglich die Prasenz des Kreuzes schlicht nicht

iibersehen kann, ist seine grundrechtliche Religionsfreiheit nicht eingriffsgleich tan-
. «231

giert.

227 Hillgruber, Minderheiten (Anm. 16), S. 14.

228 Dagegen hilt Waldhoff, Kreuz (Anm. 16), S. 172 die negative Religionsfreiheit durchaus
fiir beriihrt (freilich bei einer im Ergebnis negativen Beurteilung der Beschliisse des
BVerfG und der Kammer des EGMR).

229 Vgl. Erkens, Torheit (Anm. 8), S. 149.

230 Gasser, Kopftuch (Anm. 16), S. 77f.; vgl. Huster, Erwiderung (Anm. 16), S. 355; vgl.
Stolleis, Uberkreuz (Anm. 16), der — bei grundsitzlicher Befiirwortung des Beschlusses
des BVerfG! — auf S. 383 ausfiihrt: ,Je freiheitlicher eine Ordnung ist, desto grofer die
Empfindlichkeit fiir Restbestdinde von Unfreiheiten. Kommt noch eine teils habituelle,
teils durch liickenlosen Rechtsschutz samt Rechtsschutzversicherung geforderte Neigung
zum Rechthaben und Rechtbehalten hinzu, dann werden Haarschnitt bei der Bundeswehr,
Taubenflittern im Park, Reiten im Walde, Rauchen am Arbeitsplatz, Ohrschmuck fiir
Minner, Anderung der Rechtschreiberegeln oder Tempolimit beim Autofahren in Grund-
rechtsprobleme iibersetzt, um auf diesem Weg durch die Verfassungsgerichtsbarkeit zu
erlangen, was anderswo versagt wurde. Wo die Verfassungsbeschwerde wegen Verlet-
zung von Grundrechten zum populérsten Rechtsbehelf geworden ist, dienen die Grund-
rechte der Abzdunung provinzieller Alltagskonflikte. Sie sind nicht mehr, was sie in der
ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts waren, der politische Kompal} bei zentralen Ordnungs-
fragen der Nation, sondern die alltdgliche Wahrung fiir Rechthaber. Ohne weiteres
konnte man bei den Beispielen auch den Anblick religioser Symbole ergénzen.

231 Hillgruber, Minderheiten (Anm. 16), S. 12.
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Entscheidet somit allein die staatliche Neutralitét tiber die Zuléssigkeit der An-
bringung von Kreuzen in Schulrdumen, so stellt sich die Frage nach Art und
Reichweite dieser Neutralitidt und den Folgerungen daraus.

4.4. Religios-weltanschauliche Neutralitiit des Staates

Das Prinzip der religiés-weltanschaulichen Neutralitéit des Staates®? ist weder
im GG, noch in den deutschen Landesverfassungen, noch in der EMRK, noch in
der italienischen Verfassung explizit grundgelegt, sondern wurde in Judikatur?*
und Wissenschaft aus verschiedenen Verfassungsbestimmungen entwickelt. Im
Hinblick auf das GG handelt es sich dabei neben dem Grundrecht auf Religions-
freiheit nach Art. 4 Abs. 12** und 2%° GG, das dadurch geschiitzt werden soll,
vornehmlich um die Regelungen aus Artt. 3 Abs. 3 Satz 12%6, 33 Abs. 3?*7 und 140
GG i.V.m. Artt. 136 Abs. 128 und 4% sowie 137 Abs. 1°*° und 3?*! WRV.,

Demnach handelt es sich bei diesem Verfassungsprinzip um eines, das aus dem
Verfassungstext abgeleitet wurde, und nicht um eines, das diesem voraus liegt.

232 Vgl. zu diesem Abschnitt u.a.: Campenhausen, Axel Frh. v., Art. 140, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Kommentar zum Grundgesetz (Anm. 202); ders., Verfassungsstaat (Anm.
202); Késtner, Karl-Hermann, Art. 140, in: Dolzer/Abraham, Bonner Kommentar zum
Grundgesetz (Anm. 202) (144. Erg.Lfg., Mirz 2010); Kriiper, Julian, Die grundrechtli-
chen Grenzen staatlicher Neutralitdt. Zum Inhalt eines Verfassungsprinzips. Aus Anlass
des ,,Kopftuchstreits“, in: JOR 53 (2005), S. 79-110; Morlok, Martin, Art. 4, in: Dreier,
Horst (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar III, Tiibingen 2000; Miickl, Art. 4 (Anm. 202);
Starck, Art. 4 (Anm. 202); immer noch umfassend Schlaich, Klaus, Neutralitit als ver-
fassungsrechtliches Prinzip. Vornehmlich im Kulturverfassungs- und Staatskirchenrecht,
Tiibingen 1972.

233 Zu entsprechenden Urteilen des BVerfG vgl. z.B. Miickl, Art. 4 (Anm. 202), Rn. 151,

Anm. 600; zur Herleitung des Verfassungsprinzips der Neutralitit vgl. Nolte, Kreuz

(Anm. 16), S. 109-113.

,»Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiésen und weltan-

schaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.*

,»,Die ungestorte Religionsausiibung wird gewéhrleistet.*

»Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religisen oder politischen

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.

,Der Genuss biirgerlicher und staatsbiirgerlicher Rechte, die Zulassung zu 6ffentlichen

Amtern sowie die im &ffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhingig von dem

religiosen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehorigkeit oder Nichtzugehdrig-

keit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.

,Die biirgerlichen und staatsbiirgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Aus-

iibung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschrankt.

»Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an

religidsen Ubungen oder zur Benutzung einer religidsen Eidesform gezwungen werden.*

240 Es besteht keine Staatskirche.

241 Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbststindig in-
nerhalb der Schranken des fiir alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Amter ohne Mit-
wirkung des Staates oder der biirgerlichen Gemeinde.*

234
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Bei der Interpretation des Begriffs, seines Inhalts und seiner Reichweite ist es da-
her sehr wichtig, darauf zu verweisen, dass eine vom Verfassungstext unabhén-
gige Ausdeutung nicht mdglich ist und darum tunlichst unterbleiben sollte. Einen
eigenstindigen Neutralititsbegriff zu postulieren, wiirde automatisch zu einer
mehr oder weniger groBen Beliebigkeit bei der Fiillung dieses Begriffs fiihren.>*?
Demgegeniiber enthélt die Neutralitit des Staates gerade nicht mehr als die
Summe der einzelnen Verfassungsnormen, die zur Umschreibung des Prinzips
herangezogen wurden, sondern entspricht dieser.?* Gleichwohl ist die staatliche
Neutralitdt zumindest beziiglich ihrer praktischen Anwendung eine interpretati-
onsbediirftige Grofe.

So wie die in Artt. 140 GG 1.V.m. 137 Abs. 1 WRYV grundgelegte Trennung von
Staat und Kirche den dufleren, organisatorisch-institutionellen Rahmen des Ver-
héltnisses zwischen dem Staat und den Religionsgemeinschaften in Deutschland
vorgibt, charakterisiert das Neutralitdtsprinzip das innere, inhaltliche Verhéltnis
des Staates zu Religion und Weltanschauung und gibt fiir den Staat die Antwort
auf die sprichwortliche Gretchenfrage ,,Nun sag, wie hast du’s mit der Reli-
gion?“*** Diese Antwort muss, damit der Staat die ,,Heimstatt aller Staatsbiir-
ger“** sein und er bei gleichzeitiger Gewéhrleistung eines gesellschaftlichen Plu-
ralismus eine Integrationsfunktion erfiillen kann, damit weiterhin seine Entschei-
dungen allgemeine Akzeptanz finden und es keinen Zusammenstof3 zwischen ver-
schiedenen religidosen Auffassungen gibt, zwangslaufig die Neutralitdt sein. Was
meint dies aber konkret?

Neutralitét ist je nach Situation ein changierender, relationaler Begriff. Im Zu-
sammenhang mit staatlichen Hoheitsfunktionen wie z.B. der Exekutive und der
Rechtspflege handelt es sich um eine distanzierende Neutralitdt im Sinne einer
Aquidistanz zu und damit einem parititischen Umgang mit allen Religionsge-
meinschaften; auch beansprucht das Recht gegeniiber allen Rechtsunterworfenen
ohne Ansehung von Religion und Weltanschauung gleiche Giiltigkeit. Anderer-
seits ist die Neutralitdt in Bereichen, die der Staat in seine Obhut genommen hat
(wie z.B. die Schule), oder iiberhaupt gesellschaftlich eine umfassende, herein-
nehmende, offene bei gleichmiBiger Respektierung von Religionsgemeinschaf-
ten. Der Staat darf sich also nicht mit einer (oder mehreren) bestimmten Religi-
onsgemeinschaft identifizieren®*®, diese nicht privilegieren, nicht in deren Bin-
nenbereich intervenieren und nicht mit ihr institutionell verbunden sein. Eine sol-
che nicht zuldssige Identifikation liegt freilich nicht bereits bei einem quasi zufal-
ligen Vorkommen besonderer Inhalte in der Sphire des Staates vor, sondern erst,

242 Vgl. Hillgruber, Minderheiten (Anm. 16), S. 15f.

243 A.A. Huster, Erwiderung (Anm. 16), S. 355; Nolte, Kreuz (Anm. 16), S. 111.

244 Goethe, Johann W. v., Faust. Der Tragddie erster Teil, Vers 3415.

245 BVerfG, Urteil v. 14.12.1965, Az. 1 BvR 413/60, C.1.2.

246 A_A. Hillgruber, Minderheiten (Anm. 16), S. 16f.: Der Staat diirfe sich, solange er keinen
Glaubenszwang ausiibe, auch partiell religios identifizieren und miisse nicht zu allen Re-
ligions- und Weltanschauungsgemeinschaften gleiche Distanz wahren.
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wenn dies Ausdruck eines staatlichen, auf eine Identifikation gerichteten Willens
ist. 24

,Diese klare Grenze verlauft dort, wo der Staat beginnt, die Frage nach der religidsen
Wahrheit selbst zu stellen oder gar sie zu beantworten versucht, 24

Andererseits muss dies nicht staatliche Indifferenz gegeniiber den gesellschaft-
lich vorhandenen religidsen Bekenntnissen bedeuten, da der Staat im Rahmen der
offenen Neutralitit den pluralen religidsen Uberzeugungen seiner Staatsbiirger im
Sinne einer Kooperation Raum geben und sie sogar im Sinne einer Religions-
pflege fordern darf, solange er sich nicht damit identifiziert und das Prinzip der
Freiwilligkeit gewahrt bleibt, solange also die Kooperation

,»durch Griinde zu rechtfertigen ist, welche nicht auf der Bewertung einer bestimmten

Religion oder Weltanschauung nach religisen oder weltanschaulichen Kriterien beru-
hen.«?%

Der Staat verhilt sich dann

,heutral, um den einzelnen Staatsbiirgern nichtneutrale, bekenntnisgebundene Optio-
nen zu erdffnen.“>° Er ,,bewahrt seine Neutralitit, indem er die Vielfalt der von den
Staatsbiirgern eingenommenen religiésen und weltanschaulichen Positionen bejaht und
nicht als Listigkeit in den verschiedenen Lebensbereichen zu nivellieren versucht“?*!,
da er selber ,,von Voraussetzungen [lebt], die er selbst nicht garantieren kann. Das ist
das groBe Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.*%>?

Demnach gibt es auch verschiedene Rechtsinstitute wie z.B. den Eid, die Christ-
liche Gemeinschaftsschule oder den Sonntag als wochentlichen Ruhetag, die alle
christliche und damit religiose Wurzeln haben, die aber nun aufgrund der Neutra-
litdt des Staates einen sdkular gewandelten Bedeutungsgehalt besitzen und gerade
deshalb mit dem sdkularen Charakter des Staates kompatibel sind. Auch religiose
und weltanschauliche Symbole kénnen nur insoweit staatliche Verwendung fin-
den, als sie sdkular begriindbar sind und begriindet werden.

Zu behaupten, die staatliche Neutralitdt in Deutschland wiirde eine Ausgrenzung
alles Religiosen aus der offentlichen Sphére verlangen, wiirde den prinzipiellen
Vorrang einer distanzierenden Neutralitit bedeuten. Dies wiirde jedoch gerade
nicht fiir eine neutrale, dquidistante Haltung des Staates, sondern fiir eine einsei-
tige Identifizierung seinerseits mit dem Laizismus, also mit einer bestimmten

247 Vgl. Kriiper, Grenzen (Anm. 232), S. 101.

248 Nolte, Kreuz (Anm. 16), S. 112.

249 Kaéstner, Art. 140 (Anm. 232), Rn. 131.

250 Campenhausen, Art. 140 (Anm. 232), Rn. 18.

21 Ebd.

252 Bockenforde, Ernst-Wolfgang, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Sikularisa-
tion, in: FS Forsthoft, S. 75-94, hier S. 93; vgl. Papier, Hans-Jiirgen, Von Kopftuch bis
Kruzifix. Aktuelle Herausforderungen im Verhéiltnis zwischen Staat und Kirche, in: Zur
sache.bw 5 (2006), S. 4-11, hier S. 6: Anderenfalls bestehe die Gefahr, ,,dass Letztbe-
griindungsanspriiche an [den Staat] herangetragen werden und damit auch die Gefahr to-
talitdrer Stromungen verstarkt wird.*
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weltanschaulichen Richtung eines ,.antireligiosen (Gegen)Missionarismus‘*>?

stehen, wodurch der Staat auf ein areligidses oder antireligioses Weltbild festge-
legt wiirde. Dies wiederum wiirde das spezifisch deutsche System einer lediglich
,hinkenden“** Trennung von Staat und Kirche ignorieren und vor allem iiber ent-
sprechende, schon im GG zu findende Bestimmungen wie z.B. die Gewéhrleis-
tung von Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach in 6ffentlichen Schulen
gemiB Art. 7 Abs. 3 GG hinwegsehen, die damit nicht kompatibel wiren.?>* So
hat auch das BVerfG selber ausgefiihrt:

,Die dem Staat gebotene religids-weltanschauliche Neutralitit ist indes nicht als eine
distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Kirche, sondern als eine
offene und tibergreifende, die Glaubensfreiheit fiir alle Bekenntnisse gleichermal3en
fordernde Haltung zu verstehen. Art. 4 Abs. 1 und 2 GG gebietet auch in positivem
Sinn, den Raum fiir die aktive Betdtigung der Glaubensiiberzeugung und die Verwirk-
lichung der autonomen Personlichkeit auf weltanschaulich-religiosem Gebiet zu si-
chern ... . Der Staat darf lediglich keine gezielte Beeinflussung im Dienste einer be-
stimmten politischen, ideologischen oder weltanschaulichen Richtung betreiben oder
sich durch von ihm ausgehende oder ihm zuzurechnende MafBnahmen ausdriicklich
oder konkludent mit einem bestimmten Glauben oder einer bestimmten Weltanschau-
ung identifizieren und dadurch den religiosen Frieden in einer Gesellschaft von sich
aus gefdhrden ... . Auch verwehrt es der Grundsatz religids-weltanschaulicher Neutra-
litdt dem Staat, Glauben und Lehre einer Religionsgemeinschaft als solche zu bewerten
... . Dies gilt ... insbesondere auch fiir den vom Staat in Vorsorge genommenen Bereich
der Pflichtschule, flir den seiner Natur nach religiose und weltanschauliche Vorstellun-
gen von jeher relevant waren ... . Danach sind christliche Beziige bei der Gestaltung
der 6ffentlichen Schule nicht schlechthin verboten; die Schule muss aber auch fiir an-
dere weltanschauliche und religidse Inhalte und Werte offen sein ...“>%°,

Ob das Schulwesen tatsdchlich so offen oder nicht doch distanzierter neutral
ausgestaltet wird, mochte das Gericht allerdings dem Landesgesetzgeber im Rah-
men eines Ermessensspielraums unter Beachtung der religionsrechtlichen Best-
immungen sowohl des GG als auch der jeweiligen Landesverfassung iiberlas-
sen. >’

In Italien ist die Rechtslage eine sehr dhnliche; der religids-weltanschaulichen
Neutralitit des deutschen Staates entspricht dort das Verfassungsprinzip der Lai-

253 Bohlken, Eike, Zwischen Kopftuch und Kruzifix. Probleme der Integration in kulturell

heterogenen Gesellschaften, in: Johannsen, Friedrich (Hrsg.), Postsdkular? Religion im
Zusammenhang gesellschaftlicher Transformationsprozesse, Stuttgart 2010, S. 107-125,
hier S. 123.

Stutz, Ulrich, Die pépstliche Diplomatie unter Leo XIII. nach den Denkwiirdigkeiten des

Kardinals Domenico Ferrata, Berlin 1926, S. 54.

255 Vgl. Waldhoff, Kreuz (Anm. 16), S. 164: , Die Verfassung darf'sich ,NeutralititsverstoBe*
erlauben, da es keinen ihr vorgelagerten verfassungsrechtlich relevanten Neutralitdtsbe-
griff geben kann* (Hervorhebung im Original).

236 BVerfG, Urteil v. 24.09.2003, Az. 2 BvR 1436/02, B.11.4.b)aa).

257 Ebd., B.IL.4.b)dd), B.IL.6.a).
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zitdt, das allerdings ebenso wenig explizit in der Verfassung der Italienischen Re-
publik vom 27. Dezember 1947 niedergelegt ist, sondern ebenfalls aus einzelnen
Verfassungsbestimmungen abgeleitet wird.>>® Es handelt sich dabei um die grund-
legenden Garantien aus Artt. 2%°°, 3 Abs. 12°°, 7 Abs. 12°! und 2262, 8 Abs. 1%%,
2264 und 32%°, Artt. 19%%° und 2027,
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Vgl. Mancini, Crucifix Rage (Anm. 93), S. 8f.; Panara, Lautsi v. Italy (Anm. 17), S. 141-
143.

,»,Die Republik anerkennt und gewéhrleistet die unverletzlichen Rechte des Menschen, sei
es als Einzelperson, sei es innerhalb der gesellschaftlichen Gebilde, in denen sich seine
Personlichkeit entfaltet, und fordert die Erfiillung der unabdingbaren Pflichten politi-
scher, wirtschaftlicher und sozialer Verbundenheit.* —,,LLa Repubblica riconosce e garan-
tisce 1 diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalita, e richiede I’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta
politica, economica e sociale.*

»Alle Staatsbiirger haben die gleiche gesellschaftliche Wiirde und sind vor dem Gesetz
ohne Unterschied des Geschlechtes, der Rasse, der Sprache, des Glaubens, der politischen
Anschauungen, der personlichen und sozialen Verhéltnisse gleich.” — ,,Tutti i cittadini
hanno pari dignita sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*
,Der Staat und die katholische Kirche sind, jedes im eigenen Ordnungsbereich, unabhén-
gig und souverdn.” — ,,Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.*

»lhre Beziehungen sind durch die Lateran-Vertridge geregelt. Die Abdnderungen dieser
Vertrdge, die von beiden Parteien angenommen werden, bediirfen nicht des fiir die Ver-
fassungsdnderung vorgesehenen Verfahrens. — ,,I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedi-
mento di revisione costituzionale.*

»Alle religiosen Bekenntnisse sind gleichermaflen vor dem Gesetze frei.” —,,Tutte le con-
fessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.*

,Die nichtkatholischen Bekenntnisse haben das Recht, ihren Aufbau nach eigenen Satz-
ungen zu regeln, soweit sie nicht der italienischen Rechtsordnung widersprechen.” —,,Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con 1’ordinamento giuridico italiano.*

,Jhre Beziehungen zum Staate werden auf Grund von Ubereinkommen mit den entspre-
chenden Vertretungen geregelt.“ — ,,I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.*

,Jedermann hat das Recht, in jedweder Form, einzeln oder gemeinschaftlich, seinen reli-
gidsen Glauben frei zu bekennen, dafiir zu werben und privat oder 6ffentlich den Kult
auszuiiben, vorausgesetzt, dass es sich nicht um religiose Ubungen handelt, die gegen die
guten Sitten verstoBen.” — ,, Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne
in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.*
,Der kirchliche Charakter und der religiose oder kultische Zweck einer Vereinigung oder
Einrichtung diirfen nicht Ursache von besonderen gesetzlichen Beschrinkungen noch von
besonderen steuerlichen Belastungen fiir ihre Errichtung, Rechtsfiahigkeit und jedwede
Form von Tétigkeit sein.” — Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,



Von Bedeutung ist dabei insbesondere auch der Bezug auf die Lateranvertrige
von 1929 in Art. 7, denn wéhrend deren Versohnungsvertrag in Art. 1 noch ,,aufs
Neue* ,,anerkennt und bestétigt ..., [dass] die katholische, apostolische und romi-
sche Religion die einzige Staatsreligion ist“?°®, wurde dieses Prinzip in Art. 1 des
Zusatzprotokolls zum Vertrag von Villa Madama, der die Lateranvertriage revi-
dierte (,,neues Konkordat* von 1984), als nicht mehr in Geltung stehend bezeich-
net.?®” Allerdings darf nicht iibersehen werden, dass zugleich Art. 9 Abs. 2 dieses
Vertrags den Katholizismus als historisches Erbe Italiens weiterhin anerkennt und
deshalb festlegt, dass auch kiinftig in den Schulen katholischer Religionsunter-
richt in allen Jahrgangsstufen erteilt werden solle.?’® Von einer laizistischen Ab-
wendung des Staates von der Katholischen Kirche kann somit nach wie vor nicht
die Rede sein; vielmehr entspricht das Konzept der italienischen Laizitét des Staa-
tes gerade nicht dem der franzdsischen laicité, sondern eher der ,,hinkenden* deut-
schen Trennung von Staat und Kirche im Sinne einer offenen Neutralitdt und wird
demgemal als ,,positive Laizitit* (laicita positiva) bezeichnet.

Dementsprechend bezeichnete zwar der italienische Verfassungsgerichtshof in
einer Entscheidung vom 12. April 1989 zur Zuldssigkeit des Religionsunterrichts
die Laizitit mehrfach als ein oberstes Verfassungsprinzip?’!, das er aus den oben
genannten Verfassungsbestimmungen herleitete, stellte jedoch zugleich klar:

,Das Prinzip der Laizitét ... bedeutet keine Indifferenz des Staates gegeniiber den Re-

ligionen, sondern die staatliche Garantie fiir den Schutz der Religionsfreiheit bei reli-
giosem und kulturellem Pluralismus.**7?

In einer Entscheidung von 1997 verdeutlichte der Verfassungsgerichtshof, die-
ses Prinzip

né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita giuridica e ogni forma di

attivita.*

,L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1° dello Statuto del

Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana ¢ la sola reli-

gione dello Stato.*

,»31 considera non piu in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti latera-

nensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.“ Vgl. hierzu Puza,

Richard, Welche Rolle spielen die Religionen in Europa? Italien und Polen als Beispiele,

in:.  NomoK@non. (Staats-)Kirchenrecht im Web, http://www.nomokanon.de/

abhandlungen/017.htm (eingesehen: 18.03.2012).

,La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto

che 1 principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,

continuera ad assicurare, nel quadro delle finalita della scuola, I’insegnamento della reli-

gione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.*

271 Corte costituzionale, Urteil v. 12.04.1989, Az. 203/1989.

2721l principio di laicita ... implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma
garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta di religione, in regime di pluralismo
confessionale e culturale: ebd., Rn. 4.
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,bedeutet nicht Indifferenz gegeniiber religivsen Erfahrungen, sondern Aquidistanz

und Unparteilichkeit der Gesetzgebung in Bezug auf alle Glaubensrichtungen‘>’3,

und zwar, wie der Verfassungsgerichtshof in einer weiteren Entscheidung aus
dem Jahre 2000 weiter ausfiihrte, unabhidngig von der Zahl der Anhénger einer
Glaubensrichtung, was der Katholischen Kirche im Prinzip eine historisch be-
dingte Sonderstellung fiir die Zukunft verwehrt.?’* Gerade letzteres ist freilich zu-
letzt politisch immer mehr als ein Einfallstor fiir Relativismus in die Kritik gera-
ten; demgegeniiber verdiene das religiose geschichtliche Erbe eine bevorzugte
Behandlung.?”
Auch auf Ebene der EMRK ist die Rechtslage vergleichbar, insofern der

,Begriff der religiosen Neutralitdt des Staates ... als solcher gar nicht in der Konvention
vorkommt und nur indirekt aus dem demokratischen Charakter der Gesellschaft, der
von der EMRK zu schiitzen ist, abgeleitet wird. ... [D]er EGMR hat darauf geachtet,
keine allzu préizisen Standpunkt einzunehmen, damit dieser Begriff nur die Grenzen
bestimme, jenseits derer eine Vermengung von staatlichem Handeln und religiosem
Wirken die von der Konvention geschiitzten Freiheiten klar verletze.**’®

Vor dem Hintergrund dieser soeben dargestellten Rahmenbedingungen staatli-
cher Neutralitit in Deutschland wie Italien ist bereits die Tatsache kritisiert wor-
den, dass das BVerfG nicht schlicht an den Vortrag der Beschwerdefiihrer an-
kniipfte?”’, sondern eine eingehende Deutung des Kreuzes als Glaubenssymbol
vorgenommen hat?’®; dabei handele es sich um

,theologische Setzungen, die aus dem Munde pripotenter, wenn auch zitationstheolo-
gisch gebildeter Laien stammen, nur dass diese sich gleichzeitig als Definitionsmono-
polisten in juridicis gebérden*>”®, wofiir ,,dem Staat sowohl die Kompetenz, als auch
die Fihigkeit<?* fehle.

273 ... principio che ... non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma com-

porta equidistanza e imparzialita della legislazione rispetto a tutte le confessioni reli-
giose®: Corte costituzionale, Urteil v. 14.11.1997, Az. 329/1997, Rn. 2.

,D’altra parte, prosegue la Cassazione, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo ab-
bandonato il criterio ,quantitativo® inizialmente utilizzato ... per giustificare la tutela raf-
forzata a favore della religione ,di maggioranza‘: gia nella decisione n. 925 del 1988 si ¢’
affermato che e’ ,ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione (che si basi) soltanto
sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose*; mentre
la successiva sentenza n. 440 del 1995 ha precisato che ,I’abbandono del criterio quanti-
tativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari
protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia
la confessione religiosa di appartenenza‘“‘: Corte costituzionale, Urteil v. 20.11.2000, Az.
508/2000, Rn. 3.

275 Mancini Crucifix Rage (Anm. 93), S. 9.

276 Woehrling, Kreuze (Anm. 15), S. 442.

277 Vgl. Heinig, Auseinandersetzungen (Anm. 140), S. 87.

28 Im Gegensatz zur Kammer des EGMR, die lediglich allgemein darauf verwiesen hat, dass
die religiose Bedeutung des Kreuzes die vorherrschende sei.

Massing, Anmerkungen (Anm. 6), S. 232.

280 Waldhoff, Kreuz (Anm. 16), S. 161; vgl. ebd., S. 173.
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Zwar treffe zu,

,,dass das Bundesverfassungsgericht nicht den Kreuzgehalt festzulegen beabsichtigte,
sondern lediglich nach fiir das Christentum authentischen Quellen suchte, wenn es in
Bezug auf die Kreuzesbedeutung ein katholisches und ein evangelisches Theologiele-
xikon herbeizog. Allerdings bleibt ein Unbehagen. Denn auch die Auswahl von Zitaten
ist bereits ein eigener Einfluss auf die Meinungsbildung. Indem das Bundesverfas-
sungsgericht lediglich theologische Lexika zitierte, beschrieb es eben nur die kreuzes-
theologische Bedeutung des Kreuzes.“?!

In der Tat scheint sich das BVerfG durch die Auswahl seiner — an sich sehr
seriosen — Quellen selber in eine Sackgasse der Symboldeutung mandvriert zu
haben, in der es dann zu Schlussfolgerungen hinsichtlich der Zuldssigkeit der An-
bringung des Kreuzes durch den neutralen Staat kommen musste, die in der Lite-
ratur hinterfragt wurden, zumal der Staat

»in Wahrnehmung seines Erziehungs- und Bildungsauftrags ... einen Standpunkt be-
ziehen, d.h. eine Werthaltung einnehmen [muss] und ... damit — bei offenem Ergebnis
— unweigerlich Einfluss nehmen [wird].*?%?

Allerdings wird auch das Gegenteil vertreten:

,Wenn nun der Staat ein Symbol in Klassenzimmern 6ffentlicher Schulen anbringt, das
immer auch als Glaubenssymbol einer bestimmten Religion verstanden werden muss,
iiberschreitet er die ihm durch das Staatsprinzip ,Nichtidentifikation‘ gesetzte Grenze,
da er diesem in seinen Rdumen einen exklusiven Platz einrdumt. Der Staat ... weist das
durch das Kreuz symbolisierte Christentum, in welcher Intensitdt auch immer, gegen-
iiber anderen Religionen als vorbildlich aus. Ordnet der Staat an, Kreuze aufzuhéngen,
identifiziert er sich, ob er will oder nicht, mit dem Christentum.“?%3

Ebenso ist die Konzeption staatlicher Neutralitdt, die der parallelen Entschei-
dung der Kammer des EGMR zugrunde liegt, umstritten. So wurde fiir diese fest-
gehalten:

,Neutralitdt wird nicht als das gleiche Recht auf 6ffentliche Religionsausiibung pré-
sentiert, sondern eher als eine Offentlichkeit ohne Belistigung durch Religion. ... Die-
ses Prinzip steht der Billigung religiésen Pluralismus als eines normativen Gutes fiir
das demokratische Leben und die demokratische Kultur im Fall Kokkinakis diametral
entgegen.“?%* . [D]ie Hingabe des Gerichts an eine Art sikulare Logik war besonders
bedeutsam, insofern sie seine Fihigkeit einschrinkte, Urteile zu féllen, die mit dem

281
282
283

284

Nolte, Kreuz (Anm. 16), S. 92.

Hillgruber, Minderheiten (Anm. 16), S. 13.

Nolte, Kreuz (Anm. 16), S. 115 (Hervorhebung im Original); vgl. Mick-Schwerdtfeger,
Kollisionen (Anm. 16), S. 198f.

»Neutrality is not presented as the equal right to public religious expression but rather a
public space free from the imposition of religion. ... This principle stands squarely against
the Kokkinakis endorsement of religious pluralisms as a normative good for democratic
life and culture*: Calo, Zachary R., Pluralism, Secularism and the European Court of
Human Rights, in: Journal of Law and Religion 26 (2010), S. 101-120, hier S. 106
(Hervorhebung im Original).
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Prinzip eines normativen religiosen Pluralismus kompatibel sind. ... Insbesondere be-
fordert diese Logik das Prinzip, dass das europdische politische Leben von grundsétz-
lich sidkularem Charakter sein sollte und dass Religion deshalb ,eher ein Problem ...
denn eine Losung® darstellt.“?®>  Religion mag so lange toleriert werden, wie sie die
Vorherrschaft des Sikularen nicht infrage stellt.*?%

Die Kammer habe damit

,das Gebot der weltanschaulich-religiosen Neutralitit als Verpflichtung des Staates zur
Indifferenz oder zum Laizismus fehlgedeutet, damit in Wahrheit einseitig zugunsten
der Areligidsitit Partei genommen und damit das Neutralititsgebot selbst verletzt. <%’

Im Gegensatz zu einer solch verfehlten Vorstellung von Neutralitét

,darf und muss [der Staat] sich mit solchen Wertvorstellungen identifizieren, die sich
aus seiner Ordnung ergeben und zu deren Achtung er erziehen will. Welche Wertvor-
stellungen unter das Neutralitits- und welche unter das Identifikationsgebot fallen, ist
zunichst ihm selbst iiberlassen.«2®

Einer solchen neuen, hereinnehmenden Sicht von Neutralitdt den Weg bereitet
zu haben, sei das Verdienst des Urteils der GroBen Kammer des EGMR.?¥

4.5. Schlussfolgerungen

Auf Basis der bisherigen Darlegungen und im Vergleich der Urteile soll nun
eine Antwort auf die Frage gesucht werden, ob die staatlich angeordnete Anbrin-
gung eines Kreuzes in Klassenzimmern 6ffentlicher Schulen vor dem Hintergrund

285 ... the Court’s commitment to a mode of secular logic has been particularly important in

limiting its ability to render decisions consistent with the principle of normative religious
pluralism. ... In particular, this logic promotes the principle that European political life
ought be fundamentally secular in its constitution and that religion is therefore ,more a
problem ... than a solution**“: ebd., S. 108.
»Religion might be tolerated so long as it does not challenge the predominance of the
secular: ebd., S. 111. Vgl. die Warnungen von Papst Benedikt XVI. vor der Vorherr-
schaft des Relativismus: ,,Einen klaren Glauben nach dem Credo der Kirche zu haben,
wird oft als Fundamentalismus abgestempelt, wohingegen der Relativismus, das sich
,vom WindstoR irgendeiner Lehrmeinung Hin-und-hertreiben-Lassen®, als die heutzutage
einzige zeitgemdfle Haltung erscheint. Es entsteht eine Diktatur des Relativismus, die
nichts als endgiiltig anerkennt und als letztes Mal3 nur das eigene Ich und seine Geliiste
gelten lasst*: Benedikt XVI., Predigt in der Heiligen Messe Pro Eligendo Romano Ponti-
fice, in: Sekr. DBK (Hrsg.), Der Anfang. Papst Benedikt XVI. — Joseph Ratzinger. Pre-
digten und Ansprachen April / Mai 2005 (VApSt 168), Bonn 2005, S. 12-16, hier S. 14.
287 Hillgruber, Minderheiten (Anm. 16), S. 23. A.A. Michl, Cadit crux (Anm. 186), S. 694:
»Statt unvoreingenommen einen Pluralismus im Bildungswesen zu gewihrleisten, biirdet
der Staat anders Denkenden die Pflicht zur Darlegung ihres inneren Konflikts mit dem
Kreuz auf ... . Diese Praxis steht im Widerspruch zur ,demokratischen Gesellschaft, die
nicht nur die EMRK, sondern auch das Grundgesetz im Blick hat.*
288 Erkens, Torheit (Anm. 8), S. 149.
289 Berkmann, Hochstgerichtliche Entscheidungen (Anm. 16), S. 434f.
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des GG und der EMRK zulissig erscheint; dies wird zugleich die Schwichen oder
Stiarken der verschiedenen Gerichtsentscheidungen aufzeigen.

1973 hatte das BVerfG in seiner Entscheidung zu Kreuzen in Gerichtssélen fest-
gehalten, dass das Kreuz mit dem Empfinden der weitaus grof3ten Bevolkerungs-
mehrheit kompatibel sei, und gestand den Beschwerdefiihrern nur aufgrund deren
Sondersituation als jiidische Opfer des nationalsozialistischen Regimes eine da-
von abweichende, noch dazu grundrechtsrelevante Wahrnehmung zu. 1979 sah es
in einem Schulgebet selbst unter dem Gesichtspunkt keine Einschrankung der ne-
gativen Religionsfreiheit der Schiiler, dass durch eine Nichtteilnahme am Schul-
gebet deren religidse oder areligiose Haltung offenbar wird. In beiden Entschei-
dungen hat das BVerfG keine grundlegenden Ausfiihrungen zur staatlichen Neut-
ralitdt gemacht.

Letzteres trifft auch auf den Kruzifix-Beschluss von 1995 zu. Trotzdem kam das
Gericht in diesem Beschluss zu einer doppelten Abweichung von seiner eigenen
stdndigen Rechtsprechung®”: Es deutete das Kreuz in einer theologischen Eng-
flihrung?®®! als ein Symbol, dessen Glaubenskomponente alle anderen Bedeutun-
gen auf jeden Fall iiberdeckt, und sah deshalb eine Verletzung der negativen Re-
ligionsfreiheit der Schiiler, aber auch der Eltern im Zusammenhang mit deren Er-
ziehungsrecht nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG*? als gegeben an. Zugegebenermalien
war die deutsche Gesellschaft und damit auch die Schulgemeinschaft in den etwa
20 Jahren seit den beiden fritheren Beschliissen multikultureller und multireligio-
ser und damit auch disparater geworden; neue Begriindungsmuster fiir Altherge-
brachtes mussten vielleicht gefunden werden. Gleichwohl waren eine so strenge
Deutung des Kreuzsymbols und die darauf aufbauende Entscheidung, die nega-

tive Religionsfreiheit sei verletzt, alles andere als zu erwarten und richtig. Das
BVerfG hatte

,»ein vollig neuartiges Grundrecht [kreiert]: die Freiheit, von einem miBliebigen An-
blick verschont zu werden.**%?

Ursache — und damit auch das entscheidende Grundiibel des Beschlusses — war,
dass das Gericht im Unterschied zu den dlteren Entscheidungen nicht mehr von
einem eher kooperierenden Verstindnis der Beziehungen zwischen Staat und Re-
ligionsgemeinschaften ausging, wie es dem deutschen Verfassungsrecht gemil
ist, sondern von einem strikten Trennungsverstindnis, das mit den Prinzipien des

2% Auch wenn dies selbst von aktuellen oder ehemaligen Mitgliedern des Gerichts immer

wieder bestritten worden ist; vgl. z.B. Papier, Kopftuch (Anm. 252), S. 9.

Wenn in der Literatur vorgebracht wird, eine etwaige weltliche Bedeutung des Kreuzes
habe das Gericht unberiicksichtigt lassen konnen, da diese die Glaubensfreiheit ohnehin
nicht tangiere (so z.B. Nolte, Kreuz [Anm. 16], S. 94), redet dies einem buchstdblichen
Vor-Urteil das Wort, das alles andere als wissenschaftlich korrekt wire.

,»Pflege und Erziehung der Kinder sind das natiirliche Recht der Eltern und die zuvorderst
thnen obliegende Pflicht.*

Isensee, Josef, Bildersturm durch Grundrechtsinterpretation. Der Kruzifix-Beschluf3 des
BVerfG, in: ZRP 29 (1996), S. 10-15, hier S. 12.
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GG zwar nicht vereinbar ist, aber zwangslaufig Folgen fiir die Entscheidung ha-
ben musste.?*

Auch erstaunt, dass das BVerfG in keiner Weise auf ldnderspezifische Beson-
derheiten einging, wie es das in seinen Gemeinschaftsschulentscheidungen von
1975 noch getan hatte.?>> So war es folgerichtig, dass gerade am Kreuzesverstind-
nis des Gerichts Kritik aufkam:

,Das Gericht macht sich die Argumentation der Beschwerdefiihrer zu Eigen, und wéhlt
so, ohne dies explizit klarzustellen, die ,subjektivierende Betrachtungsweise‘. ... Be-
rithrt eine Norm ... die Interessen mehrerer Rechtstriager ..., so ist ein Vorgehen, wel-
ches einseitig und subjektiv interpretiert, willkiirlich. Das ... Verstindnis der Beschwer-
defiihrer vom Symbol des Kreuzes ... hitte ... einer Plausibilititspriifung unterzogen
werden miissen. Eine Plausibilitétspriifung hitte fiir diesen Fall ergeben, dass die anth-
roposophische Weltanschauung ... dem Kreuzsymbol keinesfalls ablehnend gegeniiber
steht 2%

Es ist zuzugeben, dass es nicht entscheidend darauf ankommen kann, ob die Be-
schwerdefiihrer selber ein ihrer (angeblichen) Religion entsprechendes, stringen-
tes Verstindnis des Kreuzes haben — wenn auch die Umsténde des Falles Seler
fragwiirdig genug erscheinen miissen —, da die wesentliche Rechtsfrage unabhin-
gig davon beantwortet werden kann und muss. Dennoch darf nicht {ibersehen wer-
den, dass zurecht darauf hingewiesen worden ist, dass die Anbringungsabsicht des
Staates weder eine theologische gewesen sei noch eine solche habe sein konnen,
,.da der Staat Theologie weder betreibt, betreiben konnte oder betreiben diirfte**”:

,Daran, dass die Bayerische Staatsregierung mit den Kreuzen in der Schule nicht in
einem kirchlichen Sinne missionieren wollte, besteht jedoch kein ernsthafter Zweifel.
Der Erste Senat [sc. des BVerfG] unterschiebt mithin dem handelnden Staat Intentio-
nen, die allenfalls die Kirche, die mit der Anbringung dieser Glaubenssymbole jedoch
nichts zu tun hat, leiten konnten.“?*®  Der Grund fiir das Aufhingen der Wandkreuze

2% In der Tat erweist sich die Frage der Anbringung eines Schulkreuzes damit als ein Para-

digma verschiedener Modelle der Beziehungen zwischen Staat und Religionsgemein-
schaften: ,,Wer eher von der strikten Trennung her denkt, wird entsprechende ,marginale*
Beeinflussungen oder Ungleichbehandlungen schon als freiheits- oder gleichheitswidrig
einstufen. So urteilte die Mehrheit des BVerfG im Kreuz-Fall ... . Wer dagegen eher ak-
komodierend oder kooperierend eingestellt ist, wie das BVerfG etwa im Schulgebets- und
Christliche Gemeinschaftsschule-Fall und die Minderheit im Kreuz-Fall, der wird stér-
kere Riicksichtnahmen auf die religidose Zusammensetzung der Bevolkerung als vertret-
bar ansehen. Er wird noch keine Verletzung von Religionsfreiheit, -gleichheit oder struk-
tureller Scheidung vorliegen sehen. Solange das Kreuz vom Staat passiv verwendet wird,
mehrere Deutungen zuldft, von denen einige nicht genuin christlich sind ..., und solange
,Erinnerung® und ,Unterstlitzung‘ sich die Waage halten ..., wird nach deutscher ... ak-
komodierender Sichtweise auch eine VerfassungsgemaBheit vorliegen konnen*: Brugger,
Varianten (Anm. 179), S. 35.

Massing, Anmerkungen (Anm. 6), S. 231.

2% Mick-Schwerdtfeger, Kollisionen (Anm. 16), S. 184.

27 Waldhoff, Kreuz (Anm. 16), S. 161.

2% Ebd., S. 162.
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in den bayrischen Volksschulen besteht in erster Linie darin, die religiése Erziehung
der Eltern zu unterstiitzen. Eine Beeintrachtigung von Schiilern, die das Wandkreuz
nicht wiinschen, war keinesfalls das anvisierte Ziel. Die Anbringung von Kreuzen er-
folgt eben nicht zielgerichtet dazu, als ,psychologischer Stachel® fiir Nicht-Glaubige
oder Anders-Gldubige zu fungieren. Von einer finalen Maflnahme kann somit nicht
gesprochen werden. >

Zwar ist es richtig, wenn Beflirworter des Kruzifix-Beschlusses auf die Vergeb-
lichkeit des Unterfangens verwiesen haben, das Kreuz jeder religiosen Bedeutung
entkleiden zu wollen, um damit jede Diskussion iiber eine etwaige Grundrechts-
verletzung von vornherein zu umgehen.*” Trotzdem ist eben auch folgende Fest-
stellung korrekt:

,,Bedenkt man die Ubung, in Schulzimmern fiir die Gemeinschaftsidentitit des Staats-

volks repridsentative Gegenstdnde anzubringen oder aufzustellen, ... liegt eine ver-
gleichbare Funktion des Schulkreuzes nicht fern.«"!

Zu behaupten, nachdem das BVerfG — wegen der staatlichen Neutralitit oder
aus sachlichen Erwagungen heraus — das Kreuz nicht theologisch hétte ausdeuten
diirfen, konne es auch dem Gesetzgeber nicht moglich sein, ,,den Symbolwert des
Kreuzes etwa durch Legaldefinitionen auf die profane Bedeutung zu beschrin-
ken*3®, ignoriert, dass Legislative und Judikative einen unterschiedlichen Ermes-
sensspielraum haben. Wéhrend die Judikative frei in ihren Entscheidungen ist,
aber nur auf der Basis vorgegebener Gesetze urteilen kann, ist die Legislative (im
Rahmen der Verfassung) frei in der Formulierung und Begriindung der Gesetze
und kann selbstverstindlich aus verschiedenen Motiven heraus handeln und diese
darlegen, die dann aber auch ernst genommen werden miissen und nicht einfach

2% Mick-Schwerdtfeger, Kollisionen (Anm. 16), S. 190f. Die Autorin widerspricht sich al-
lerdings selber, wenn sie auf S. 198f. ausfiihrt: ,,Das von dieser Vorschrift angeordnete
Kreuz sollte gerade die christliche Prigung des abendléndischen Kulturkreises versinn-
bildlichen. In dieser Funktion wird man dem Wandkreuz den Sinngehalt eines religiosen
Symbols nicht absprechen konnen. Wenn der Staat ein solches Kreuz anordnet, so doku-
mentiert er damit zwangslaufig seine Verbundenheit mit dem Christentum und verstoft
damit gegen das Gebot der Nichtidentifikation.*

,Glauben machen zu wollen, dass im Zusammenhang einer Vorschrift, die religidse Er-
ziehung zur Aufgabe der 6ffentlichen Schule erklért, das Kreuz keine religiose Bedeutung
haben sollte, kommt einer Zumutung nahe*“: Renck, Ludwig, Schule und religiose Erzie-
hungshilfe, in: BayVBI 135 (2003), S. 134-139, hier S. 139. — ,Ist es schon nicht glaub-
haft, dass das Schulkreuz allein durch die Umbuchung in ein anderes Regelwerk sidkula-
risiert und zu einem nur noch bekenntnisneutralen Zeichen wird, so lassen sich jedenfalls
die Empfindungen der Symboladressaten nicht par I’ordre du moutfti in eine bestimmte
Richtung kanalisieren. Die Inkonsequenz des Gesetzes zeigt sich nicht zuletzt bei der
gegen ein angebliches Kultursymbol eréffneten Widerspruchsoption aus Glaubensgriin-
den*: Renck, Ludwig, Das Schulkreuz und die Lehrer, in: NvWZ 21 (2002), S. 955-957,
hier S. 957.

301 Augsberg/Engelbrecht, Staatlicher Gebrauch (Anm. 182), S. 453.

302 Nolte, Kreuz (Anm. 16), S. 103.
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als unglaubwiirdig weggewischt werden diirfen. Dariiber hinaus vorzubringen,
durch die Verwendung eines Symbols,

,»das immer auch als Glaubenssymbol einer bestimmten Religion verstanden werden

muss, iiberschreitet [der Staat] die ihm durch das Staatsprinzip ,Nichtidentifikation’

gesetzte Grenze, da er diesem in seinen Riumen einen exklusiven Platz einrdumt 3%,

ist aus zweierlei Griinden falsch: Zum einen kann dem entgegengehalten werden,
dass

,ein staatlich verwendetes Kreuzzeichen nicht notwendigerweise Glaubensinhalte
transportieren muss, sondern darin aufgehen kann, fiir historisch-traditionale Legitima-
tion aus christlich-abendldndischen Urspriingen zu stehen oder fiir eine allgemeine Be-
zugnahme auf die christlich-abendlidndische Kultur. [Dies] belegt nicht nur die Ver-
wendung des Kreuzzeichens in staatlichen Wappen, Flaggen, Siegeln oder sonstigen
Hoheitszeichen, in Ehrenzeichen, auf Briefmarken oder an bzw. in 6ffentlichen Gebau-
den. 304

Zum anderen blendet eine solche Position aus, dass das BVerfG in seinen Ge-
meinschaftsschulentscheidungen selbst es war, das — in gewissem Rahmen — eine
auf christlichen Werten basierende Erzichung fiir zuldssig gehalten hat.?%

,Darf aber schulische Erziehung ... christliche Erziehungsziele verfolgen ..., so leuchtet
nicht ein, dass die Aussicht auf ein ... Symbol, mit dem die christliche Prigung einer
Volksschule sinnfdllig zum Ausdruck gebracht wird, wegen Verletzung der negativen
Religionsfreiheit unzulissig sein soll.*3%

Es ist namlich nicht zu libersehen, dass ja auch die Erziehungsziele der christli-
chen Gemeinschaftsschule zwar lediglich tiberkonfessioneller Natur sind, gleich-
wohl aber ebenso wie das Kreuz immer auch noch eine religiose Dimension be-
sitzen. Nur weil ein in der Schule zu vermittelnder Wert wie z.B. Hilfsbereit-
schaft®"? eine Bedeutung fiir einen friedlichen Umgang einer Schulgemeinschaft
miteinander besitzt und darum sdkular begriindbar ist und Schiilern vermittelt
werden sollte, konnte er dennoch auch religios begriindet werden und hat in ein-
zelnen Konfessionen eine Bedeutung. Das hat aber offensichtlich das BVerfG in
seinen Beschliissen zur Christlichen Gemeinschaftsschule korrekterweise nicht
irritiert. Dementsprechend erschliet es sich jetzt nicht, dass das passive Symbol
derjenigen Werte, die in der Schule in zuldssiger Weise und zwangslaufig aktiv
vermittelt werden, eher in Grundrechte von Schiilern oder Eltern eingreifen sollte
als die Werte selber.

Fiir die Rechtslage in Deutschland konnte oben schon dargelegt werden, dass
die Kreuzdeutung des BVerfG eine falsche ist (4.2.), dass es ohnehin kein Recht

33 Ebd., S. 115 (Hervorhebung im Original).

394 Mick-Schwerdtfeger, Kollisionen (Anm. 16), S. 178f.; vgl. die Literaturangabe in Anm.
197.

305 Vgl. dazu 0. 2.3.2.

306 Hillgruber, Minderheiten (Anm. 16), S. 14.

397 Hilfsbereitschaft wird in Art. 131 Abs. 2 BV als eines der obersten Bildungsziele erwihnt;
s. Anm. 308.
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darauf gibt, selbst in einer ,,captive audience von Symbolen nicht geteilter Reli-
gionsgemeinschaften verschont zu werden (4.3.) und dass das GG keine vollige
Trennung von Staat und Kirche kennt (4.4.). Wenn man zu diesem Hintergrund
noch die Bildungsziele in Artt. 131 Abs. 23% und 135 Satz 2 BV3% hinzunimmt,
kann aufgrund der gerade erfolgten Darlegungen kein Zweifel daran bestehen,
dass dem Staat im Rahmen dessen, was das BVerfG zur Christlichen Gemein-
schaftsschule ausgefiihrt hat, auch erlaubt ist, ein Kreuz in den Klassenzimmern
der Schulen jenes Typs anzubringen. Der Staat fordert damit primér seine eigenen
Erziehungsziele, die unabhédngig vom elterlichen Erziehungsrecht bestehen, und
unterstiitzt damit automatisch sekundir auch dieses?!?, insoweit die Eltern eine
christliche Erziehung wiinschen, ohne allerdings die Kreuze deshalb anzubringen,
um diesem Wunsch Raum zu geben — was nicht das gleiche wire! —, denn damit
wiirde sich der Staat seitens der Eltern in Dienst nehmen lassen und gerade seine
Neutralitit aufgeben. Dass sich die Verpflichtung zur Kreuzanbringung nach Art.
7 Abs. 3 BayEUG auf Grund- und Hauptschulen beschrénkt, steht dem nicht ent-
gegen, sondern unterstreicht sogar die hier vorgetragene Argumentationslinie, da
nur diese Schulen Christliche Gemeinschaftsschulen sind und deshalb auch nur in
diesen Schulen Kreuze als Reprisentanz der in diesem Schultyp vermittelten
Werte hdngen sollen. Diese Einschidtzung ist insbesondere auch von dem Gedan-
ken getragen, dass ein Schulkreuz zum einen keine Reaktion eines Schiilers ver-
langt oder hervorruft, so dass auch sein religioses Bekenntnis nicht offenbart zu
werden braucht; dass zum anderen eine solche Offenbarung angesichts der Schul-
gebetsentscheidung des BVerfG ohnehin unproblematisch wére; und dass zum
dritten das religiose Bekenntnis der Schiiler durch die Teilnahme oder Nichtteil-
nahme am freiwilligen Religionsunterricht, dessen Zuléssigkeit weitgehend aul3er
Diskussion steht, in der Schulgemeinschaft ohnedies bekannt ist. Wenn dariiber
hinaus der Staat durch die Aufthdngung von Schulkreuzen seine Neutralitit nicht
verletzt, so gibt es keinen Grund, dies nicht zu tun. Alles andere wiirde liberdies
bedeuten, dass der Staat rechtswidrig handelt, wenn er Kreuze in Hoheitszeichen
wie Flaggen, Wappen u.d. verwendet®!!, wo der Gebrauch dieses Symbols die
staatliche Identitdt — mit der sich alle Staatsbiirger identifizieren konnen sollen —
wesentlich enger beriihrt als bei einem Schulkreuz und wo der religiose Bedeu-
tungsgehalt genauso wenig eliminiert werden kann.

308 Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religidser Uberzeugung und

vor der Wiirde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefiihl und Verant-
wortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit fiir alles Wahre, Gute und
Schone und Verantwortungsbewusstsein fiir Natur und Umwelt.*

,»In thnen [sc. den 6ffentlichen Volksschulen] werden die Schiiler nach den Grundsétzen
der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen.

310 Vgl. Art. 126 Abs. 1 Satz 2 BV: ,,Sie sind darin [sc. im natiirlichen Recht und der obersten
Pflicht, ihre Kinder zur leiblichen, geistigen und seelischen Tiichtigkeit zu erziehen]
durch Staat und Gemeinden zu unterstiitzen.*

Nachweis in Anm. 197.
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Nachdem also mit gutem Grund auch seitens der juristischen Wissenschaft ver-
schiedenster Einspruch gegen den Kruzifix-Beschluss des BVerfG erhoben wor-
den war, hitte die Kammer des EGMR in ihrer Entscheidung in der Rechtssache
Lautsi gewarnt sein konnen, zumal die italienische und die europédische Rechts-
lage vergleichbar mit der deutschen sind. Stattdessen hat die Kammer die gleichen
Fehler gemacht wie das BVerfG und noch dazu die durch den EGMR selbst ent-
wickelte Theorie vom Ermessensspielraum der Konventionsstaaten (vgl. o. 3.5.3)
mit keinem Wort gestreift, obwohl Italien als Beschwerdegegner explizit darauf
eingegangen war’!2 und in Europa in keiner Weise von einem Konsens in der
entscheidungserheblichen Frage die Rede sein kann, nachdem die einzelnen Kon-
ventionsstaaten das Verhéltnis zwischen Staat und Religionsgemeinschaften du-
Berst unterschiedlich geregelt haben.’'® Dementsprechend wurde parallel zum
Kruzifix-Beschluss des BVerfG von ,,handwerklichen Schwichen® der Kammer
des EGMR gesprochen®'* und festgehalten, der Gerichtshof habe damit einen
neuen Rechtssatz kreiert:

,,Es ist ein Menschenrecht, in einem sdkularisierten Staat zu leben, in dem sich die
Religion vollstindig in die Privatsphire zuriickgezogen hat.**!

So sparte die Wissenschaft nicht mit Kritik; dabei ging es nicht zuletzt um den
Vorwurf, die Kammer des EGMR habe ein zielgerichtetes Urteil gefillt und
Rechtspolitik betrieben:

,Das Urteil des EGMR ist jedoch auf eine Laisierung Europas angelegt ...*!®. | Die
Kammer schiitzt nicht die Religionsfreiheit, sondern reklamiert einen vollstandig reli-
gionsfreien 6ffentlichen Raum qua eines der EMRK gar nicht immanenten Prinzips des
Sakularismus. Es huldigt einem kulturkdmpferischen liberalen Fundamentalismus ... .
... Die Kammer hat mit der Uberdehnung der Abwehrfunktion der negativen Religions-
freiheit das Gebot der weltanschaulich-religiosen Neutralitdt als Verpflichtung des
Staates zur Indifferenz oder zum Laizismus fehlgedeutet, damit in Wahrheit einseitig
zugunsten der Areligidsitit Partei genommen und damit das Neutralitdtsgebot selbst

312 EGMR, Urteil v. 03.11.2009, Lautsi vs. Italien, Antrag Nr. 30814/06, Rn. 38-41.

313 Beispielsweise haben 16 der 47 Konventionsstaaten entweder eine Staatskirche oder er-
wiéhnen in ihren Verfassungen explizit eine besondere Beziehung zu einer bestimmten
Religionsgemeinschaft: Andorra, Armenien, Bulgarien, Ddnemark, Georgien, Griechen-
land, Island, Italien, Liechtenstein, Malta, Mazedonien, Norwegen, Polen, Spanien, das
Vereinigte Konigreich und Zypern: Puppinck, Lautsi v. Italy (Anm. 106), S. 4 Anm. 17.
Das System einer Staatskirche wurde vom EGMR bislang freilich nie als konventions-
widrig verurteilt. Zu den verschiedenen staatskirchenrechtlichen Systemen in Europa vgl.
z.B. Brugger, Varianten (Anm. 179), S. 9-22; Rees, Wilhelm (Hrsg.), Katholische Kirche
im neuen Europa. Religionsunterricht, Finanzierung und Ehe in kirchlichem und staatli-
chem Recht. Mit einem Ausblick auf zwei afrikanische Lander, Berlin u.a. 2007; Rob-
bers, Gerhard (Hrsg.), Staat und Kirche in der europdischen Union, Baden-Baden 22005.

314 Waldhoff, Kreuz (Anm. 16), S. 173.

315 Kriele, Martin, Ein Menschenrecht auf Sikularisierung?, in: http://www.faz.net/aktuell/
feuilleton/europaeisches-kruzifixurteil-ein-menschenrecht-auf-saekularisierung-160555
6.html (eingesehen: 18.03.2012); vgl. Woehrling, Kreuze (Anm. 15), S. 444.

316 Erkens, Torheit (Anm. 8), S. 150.
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verletzt. ... Nach der inneren Logik der Kammerentscheidung miissten Staatskirchen,
wie sie in mehreren Konventionsstaaten bestehen, wegen der darin liegenden grof3t-
moglichen Identifikation eines Staates mit einer bestimmten Religion(sgemeinschaft)
und eines davon ausgehenden, ubiquitdren Anpassungsdrucks auf religiose und welt-
anschauliche AuBenseiter ausnahmslos konventionswidrig sein L3170 Im Urteil vom
3. November 20009 ... hat der Gerichtshof nun diesem Begriff der Neutralitéit einen au-
tonomen Stellenwert gegeben, dhnlich jenem der franzodsischen Laicité. Dies hat zu
einer starken Einschrankung, wenn nicht zur volligen Zuriickdrdngung des Gestal-
tungsspielraums jener Staaten gefiihrt, welche ein vergleichbares Konzept einer Laicité
nicht kennen, und hat diesen Staaten gleichsam vorgegeben, ihre Beziehungen zu den
Religionen in einer ganz bestimmten Weise auszugestalten.*>'8  Damit hat er das Neut-
ralitdtsgebot dogmatisch angreifbar ausgedehnt ..., was in einem Spannungsverhéltnis
zur bisherigen Praxis der Nicht-Beeinflussung der institutionellen Beziechungen der
Staaten zu den Religionsgemeinschaften treten konnte.**!”

Damit habe der Gerichtshof allerdings seine Kompetenz iiberschritten und sich
im Sinne eines Super-Verfassungsgerichts geriert, was er als subsididr angelegtes

supranationales Organ

320 nicht sei. Auch im Hinblick auf eine unterbliebene

Rechtsvergleichung sei dies bedenklich:

,,Der nach der friheren Judikatur noch fiir erforderlich erklarte Konsens wird, da er
sich nicht finden ldsst, nunmehr durch das Gericht selbst geschaffen. Das Gericht setzt
mit seiner Rechtsprechung den europaweit einheitlichen Mafistab, der fiir die National-
staaten verbindlich sein soll. ... Der EGMR folgt mit dieser Linie dem Vorbild des
EuGH, durch judikative Selbstermichtigung eine sowohl territorial wie inhaltlich im-
mer weiter ausgreifende Rechtsprechungseinheit zu kreieren. ... Eine derartige Praxis
diirfte ... die Akzeptanz der EGMR-Rechtsprechung in noch stérker traditionell-religids
geprigten Gesellschaften unterminieren.*3?!

Deshalb entfalte die Entscheidung eine Bedeutung {iber den Einzelfall hinaus:

,,Das Urteil des EGMR vom 3. November 2009 ist weit liber die vielleicht eher rand-
stindige Frage eines Schulkreuzes ... hinausgegangen. Es steht vielmehr deutlich im
Zeichen der Entwicklung der Beziehungen zwischen den européischen Staaten und den
Religionen und sogar zwischen den Staaten und dem Gerichtshof selbst vor dem Hin-
tergrund der Religionsfreiheit.*3?

Uberhaupt sei zu erwarten, dass der EGMR unabhiingig vom Ausgang des Ur-
teils der Groflen Kammer weiterhin versuchen werde, eine laicité im franzosi-
schen Sinne zu fordern.** Durch die rein laizistische Argumentation des Urteils
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Hillgruber, Minderheiten (Anm. 16), S. 23.

Woehrling, Kreuze (Anm. 15), S. 442 (Hervorhebungen im Original).

Waldhoff, Christian, Neue Religionskonflikte und staatliche Neutralitdt. Erfordern welt-
anschauliche und religiose Entwicklungen Antworten des Staates? Gutachten D fiir den
68. Deutschen Juristentag, 0.0. und 0.J. (2010), S. 55f.

Augsberg/Engelbrecht, Staatlicher Gebrauch (Anm. 182), S. 458; Erkens, Torheit (Anm.
8), S. 150.

Augsberg/Engelbrecht, Staatlicher Gebrauch (Anm. 182), S. 457.

Woehrling, Kreuze (Anm. 15), S. 441.

Pavone, Redefining Religious Neutrality (Anm. 10), S. 15f.
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konne dieses freilich schon per se nicht mit einem religiésen Pluralismus, wie ihn
die EMRK vorsehe, kompatibel sein:
... die Hingabe des Gerichts an eine Art sdkulare Logik war besonders bedeutsam,

insofern sie seine Fahigkeit einschrinkte, Urteile zu féllen, die mit dem Prinzip eines
normativen religidsen Pluralismus kompatibel sind.*3**

Auch die einseitige Bevorzugung der negativen Religionsfreiheit ist richtiger-
weise geriigt worden.*?®> Zwar hat das Urteil daneben durchaus nicht nur margi-
nale Zustimmung gefunden, sei es, weil nur so die Religionsfreiheit der Kinder
geschiitzt werden kénne?°, sei es, weil nur eine laizistische Offentlichkeit religi-
ose Spannungen vermeiden konne®?” bzw. weil nur ein Klassenzimmer ohne jedes
religiose Symbol niemanden in seinen Grundrechten verletze.’*® Diesen Argu-
menten kann aber ohne weiteres mit den oben zum Kruzifix-Beschluss des
BVerfG angefiihrten Begriindungen entgegengetreten werden. Wenn freilich be-
hauptet wird, dass das Urteil der Kammer des EGMR

»auf Prazedenzfillen aufbaute ... . Jeder Schritt der ... Entscheidung stiitzte sich solide

auf den Wortlaut der Européischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und

Grundfreiheiten und auf vorgingige Urteile des Gerichts*3%,

so nimmt dies offenbar die stindige Rechtsprechung des EGMR, wie sie oben
(3.5.) dargelegt wurde, nicht korrekt wahr, und zwar im Hinblick auf die Religi-
onsfreiheit, auf das elterliche Erziehungsrecht und auf den Ermessensspielraum
der Konventionsstaaten. Wer letzteren nur als ,,Feigenblatt ... zur Vertuschung
von Menschenrechtsverletzungen‘**° bezeichnet, ist nicht nur polemisch, sondern
hat dieses vom EGMR entwickelte Rechtsprinzip offensichtlich nicht einmal an-
satzweise verstanden. Wie oben dargelegt wurde, kann ja auch auf europdischer
Ebene nicht die Rede davon sein, es bestehe ein Recht darauf, ein religioses Sym-
bol nicht sehen zu miissen; zudem haben die Eltern zwar ein Recht auf Respekt
der eigenen weltanschaulichen Uberzeugungen durch den Staat in Wahrnehmung

324 ... the Court’s commitment to a mode of secular logic has been particularly important in

limiting its ability to render decisions consistent with the principle of normative religious

pluralism*: Calo, Secularism (Anm. 284), S. 108.

,»Das erstinstanzliche Urteil zeichnete sich leider dadurch aus, dass es einseitig der nega-

tiven Religionsfreiheit den Vorzug gab. ... Wer eine einseitige Stirkung der negativen

Religionsfreiheit als Starkung des elterlichen Erziehungsrechts ansieht, der verkennt ganz

klar den Charakter, der auch unserem Schulwesen zu Grunde liegt. Schule ist kein

,Wunschkonzert® der Eltern. Der Staat muss in der Bewertung seiner Bildungsziele frei

bleiben‘: Geuer, Kruzifix-Entscheidung (Anm. 225), S. 262.

326 Andreescu/Andreescu, European Court (Anm. 10), S. 66.

327 Ebd., S. 67.

328 Panara, Lautsi v. Italy (Anm. 17), S. 163 und 166.

329 ... built on precedent ... . Each step of the ... decision rested firmly in the words of the
European Convention on Human Rights and previous decisions of the Court ...“: Lamb,
Human Rights (Anm. 14), S. 753.

330 Panara, Lautsi v. Italy (Anm. 17), S. 163: ,,The Member States cannot invoke the fig leaf
of the ,margin of appreciation® ... in order to cover their human rights violations.*
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seines Erziehungsauftrags, aber eben kein absolutes Recht zur Bestimmung der
Ausgestaltung desselben. Wenn nun schon bestimmte aktive Unterrichtsgestal-
tungen nicht gegen Artt. 9 EMRK und 2 1. Zusatzprotokoll verstoen, dann kann
dies auch nicht ein passives Symbol. Daher kristallisiert sich auch im Falle Lautsi
als entscheidend die Frage der staatlichen Neutralitét heraus.

Auf europarechtlicher Ebene ist zudem der Ermessensspielraum der Konventi-
onsstaaten zu berticksichtigen, der von diesen keine vollige Trennung von Staat
und Kirche verlangt, sondern sogar unter bestimmten Bedingungen eine Bevor-
zugung der Mehrheitsreligion erlaubt. Wenn man dazu noch berticksichtigt, dass
die Mitgliedsstaaten des Europarats in dessen Satzung

,»ihre unerschiitterliche Verbundenheit mit den geistigen und sittlichen Werten [besté-
tigen], die das gemeinsame Erbe ihrer Volker und von jeher die Quelle fiir Freiheit der

Einzelperson, politische Freiheit und Herrschaft des Rechts sind, jene Prinzipien, wel-

che die Grundlage jeder wahren Demokratie bilden**!,

so steht europarechtlich einer besonderen Beriicksichtigung des Katholizismus in
Italien, wo sich immer noch etwa 85 % der Bevdlkerung zu dieser Konfession
bekennen, nichts entgegen. Dass nach italienischem Recht kein strenger Laizis-
mus verlangt wird, sondern das Neutralititsverstindnis ein offenes wie in
Deutschland ist, konnte oben gezeigt werden, so dass die Schlussfolgerungen hin-
sichtlich der staatlichen Neutralitit in Deutschland auch fiir Italien Geltung besit-
zen. Dieses Ergebnis mag auch stiitzen, dass selbst in den USA mit ihrer im Be-
griff ,,wall of separation” zum Ausdruck gebrachten strikten Trennung von Staat
und Kirche*? das Aufstellen einer Krippe im Rahmen einer stidtischen Weih-
nachtsdekoration durch den Supreme Court gutgeheilen wurde, obwohl es sich
dabei um ein religidses Symbol handele.3*
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Satzung des Europarats, Praambel.

Vgl. dazu z.B. Brugger, Varianten (Anm. 179), S. 13-20 sowie zu Beispielfillen ebd., S.
22-38.

,Notwithstanding the religious significance of the creche, Pawtucket has not violated the
Establishment Clause. ... The concept of a ,wall* of separation between church and state
is a useful metaphor but is not an accurate description of the practical aspects of the rela-
tionship that in fact exists. The Constitution does not require complete separation of
church and state; it affirmatively mandates accommodation, not merely tolerance, of all
religions, and forbids hostility toward any. ... Here, the focus of the inquiry must be on
the creche in the context of the Christmas season. Focus exclusively on the religious com-
ponent of any activity would inevitably lead to its invalidation under the Establishment
Clause. ... Based on the record in this case, the city has a secular purpose for including
the creche in its Christmas display and has not impermissibly advanced religion or created
an excessive entanglement between religion and government. The display is sponsored
by the city to celebrate the Holiday recognized by Congress and national tradition and to
depict the origins of that Holiday; these are legitimate secular purposes. Whatever benefit
to one faith or religion or to all religions inclusion of the creche in the display effects, is
indirect, remote, and incidental ... . As to administrative entanglement, there is no evi-
dence of contact with church authorities concerning the content or design of the exhibition
prior to or since the city’s purchase of the creche. ... It would be ironic if the inclusion of
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Daher hat das Urteil der Grof3en Kammer des EGMR ,.,die frithere Judikaturlinie
des Gerichtshofs wiederhergestellt und den Exzess der ersten Instanz korri-
giert**** und damit einiges wieder ins richtige Licht gertickt; vor allem geht es
dabei um den einzelstaatlichen Ermessensspielraum, die Passivitét des Kreuzsym-
bols und die Tatsache, dass eine Grundrechtsverletzung nicht aufgrund rein sub-
jektiven Vorbringens festgestellt werden kann — drei zentrale Punkte, die sowohl
im Kruzifix-Beschluss des BVerfG als auch in der Kammerentscheidung des
EGMR voéllig aus dem Blick geraten waren. Gerade durch den Verweis auf die
lediglich passive Natur des Kreuzes als Religionssymbol konnen auch alle Dis-
kussionen dariiber umgangen werden, ob die negative Religionsfreiheit durch das
Aufhingen eines Schulkreuzes tangiert ist bzw. wie positive und negative Religi-
onsfreiheit zu einem konkordanten Ausgleich gebracht werden konnen, ohne das
Kreuz willkiirlich seines religiosen Gehalts zu entkleiden. Nachdem zudem zu-
mindest de facto Urteile des EGMR eine iiber die am Verfahren beteiligten Staa-
ten hinausgehende Bindungswirkung entfalten®3®, kann nach der letztinstanzli-
chen Klarung durch die GroBe Kammer von einer einigermallen gesicherten Basis
ausgegangen werden, auf der man festhalten kann:

the creche in the display, as part of a celebration of an event acknowledged in the Western
World for 20 centuries, ...) would so ,taint* the exhibition as to render it violative of the
Establishment Clause. To forbid the use of this one passive symbol while hymns and
carols are sung and played in public places including schools, and while Congress and
state legislatures open public sessions with prayers, would be an overreaction contrary to
this Nation’s history and this Court’s holdings*: U.S. Supreme Court, Urteil v.
05.03.1984, Lynch vs. Donnelly, Az. 465 U.S. 668, Leitsitze. Vgl. dagegen Allegheny
County vs. Greater Pittsburgh ACLU, Az. 492 U.S. 573 (1989), mit dem entgegengesetz-
ten Ergebnis vor allem wegen eines an der Krippe angebrachten Spruchbands ,,Gloria in
excelsis Deo®. Wenn in Lynch vs. Donnelly, Az. 465 U.S. 668 im Jahre 1984 die Richter
Blackmun und Stevens in ihrer abweichenden Meinung im Hinblick auf die Verwendung
der Krippe vom ,,Missbrauch eines religiosen Symbols* (,,misuse of a sacred symbol*)
sprechen, verkennen sie, dass Symbole mehrdeutig sein konnen und dass insbesondere
seitens der Religionsgemeinschaften kein ausschlieliches Recht auf Verwendung der-
selben besteht.

334 Woehrling, Kreuze (Anm. 15), S. 445.

335 Gleichwohl gehen die Wirkungen der Urteile des EGMR iiber die Wirkungen anderer
internationaler Gerichte hinaus, und zwar aus zwei Griinden: Zum einen entfalten sie ei-
nen quasi erga omnes-Effekt. Zwar zeigt ein Urteil des Gerichtshofes nur Rechtskraft-
wirkung inter partes, d.h. es bindet aus sich heraus lediglich den Vertragsstaat, der die
Verletzung begangen hat, nicht jedoch die {ibrigen Staaten. ... Fiir die iibrigen, nicht be-
teiligten Staaten ... haben die Urteile des EGMR jedoch eine Orientierungswirkung, da
die darin vertretene Auslegung, auch wenn sie keine echte erga omnes-Wirkung hat, den-
noch Autoritét bei der Auslegung der Konvention i.S. von Artikel 1| EMRK entfaltet. Die
Vertragsstaaten miissen sich, schon um die kiinftige Feststellung von Konventionsverlet-
zungen gegen sich zu vermeiden, auch nach Urteilen richten, die gegen andere Staaten
ergangen sind““: Ress, Georg, Supranationaler Menschenrechtsschutz und der Wandel der
Staatlichkeit, in: Za6RV 64 (2004), S. 621-639, hier S. 630f. (Hervorhebungen im Origi-
nal).
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,2Zumindest in den Liandern, deren Landesverfassungen eine christliche Grundpriagung
des Schulwesens vorsehen, konnen und sollten Schulkreuze angebracht werden .33

Dieses Ergebnis ist im Sinne einer hereinnehmenden Neutralitit des Staates zu
begriiBen, zumal es aus lebenspraktischen Erwédgungen heraus sinnvoller er-
scheint, Schiiler im Rahmen ihrer Erziehung und Ausbildung mit religidsen Phé-
nomenen zu konfrontieren, und zwar umso mehr, wenn sie diese auch aullerhalb
der Schule antreffen, anstatt sie quasi in einer kiinstlich von allem Religidsen be-
freiten Laboratmosphire aufwachsen zu lassen, die fernab der Realitdt i1st. Wer
von einer strikten Trennung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften aus-
ginge, konnte dieses Ergebnis zwar kaum mittragen, wiirde damit aber zugleich
die geltenden religionsverfassungsrechtlichen Systeme in Deutschland und Italien
in Frage stellen.

Zweifellos ist dies ein Resultat im Interesse der Religionsgemeinschaften; auch
nichtchristliche Glaubensgemeinschaften miissten es begriilen, wenn das Religi-
Ose nicht génzlich aus dem Offentlichen Raum verdrangt wird. Bezogen auf die
EU entspricht dem Ergebnis die Achtung des Status der Kirchen und Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften in den Mitgliedsstaaten durch die EU ge-
maf} Art. 17 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der EU.**7 Andererseits konnen
sich die Kirchen darauf kaum ausruhen, denn gerade der Fall Lautsi hat wieder
einmal gezeigt, dass althergebrachte Rechtfertigungsmuster fiir religiose Traditi-
onen in der religios pluralen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts immer weniger
iiberzeugen; die Angreifbarkeit kirchlicher Positionen aufgrund der europarecht-
lichen Zentralisierung nimmt zu.

Allerdings sollten die modernen Religionskonflikte dann auch als das ausgetra-
gen werden, was sie wirklich sind: Anfragen an das Selbstverstindnis der Staaten
und ihr Verhéltnis zu den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, wie
es sich in den einzelnen Verfassungen niedergeschlagen hat — es geht um die Gret-
chenfrage der Staaten. Im Interesse der Staaten, auch in Zukunft eine ,,Heimstatt
aller Staatsbiirger3*® zu sein, konnten Anderungen an den Verfassungen notig
werden, die von den Staaten allerdings besser aktiv angegangen wiirden, anstelle
Stellvertreterkriege®*® auf dem Gebiet angeblicher Grundrechtsverletzungen ab-
zuwarten.>*

336 Waldhoff, Kreuz (Anm. 16), S. 173.

337 (1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religidse Vereinigungen oder Gemein-
schaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genie3en, und beeintridch-
tigt ihn nicht. (2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche
Gemeinschaften nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genieflen.*

338 BVerfG, Urteil v. 14.12.1965, Az. 1 BvR 413/60, C.1.2.

339 Vgl. Heinig, Auseinandersetzungen (Anm. 140), S. 85.

340 Ob also beispielsweise angesichts religids pluraler Gesellschaften des 21. Jahrhunderts
weiterhin nur christliche Werte in den Schulen eine bevorzugte Beriicksichtigung erfah-
ren oder irgendwann einmal auch islamische oder Inhalte anderer Religionen erwihnt
werden sollten, stellt sich eher als eine demokratisch zu entscheidende Anfrage an den
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Verfassungsgeber dar als eine vor dem Hintergrund der Grundrechte durch Gerichte zu
entscheidende Rechtsfrage.



	Ihli_027_Deckblatt.pdf
	Ihli_027_Manuskript.pdf
	Die Kruzifixurteile des BVerfG und des EGMR im Vergleich
	1. Einleitung
	2. Kruzifix-Beschluss des BVerfG
	2.1. Hintergrund des Falles
	2.2. Entscheidungsgründe des BVerfG
	2.3. Ständige Rechtsprechung des BVerfG
	2.3.1. Beschluss über Kreuze in Gerichtssälen
	2.3.2. Beschluss über die Christliche Gemeinschaftsschule
	2.3.3. Beschluss über das freiwillige Schulgebet


	3. Kruzifix-Urteile des EGMR
	3.1. Hintergrund
	3.2. Entscheidung der Kammer des EGMR vom 3. November 2009
	3.3. Entscheidung der Großen Kammer des EGMR vom 18. März 2011
	3.4. Italienische Judikatur zum Kruzifix
	3.5. Ständige Rechtsprechung des EGMR
	3.5.1. Religionsfreiheit (Art. 9 EMRK)
	3.5.2. Erziehungsfreiheit (Art. 2 1. Zusatzprotokoll)
	3.5.3. Ermessensspielraum der Konventionsstaaten


	4. Schulkreuz vor Gericht: Die Urteile im Vergleich
	4.1. Zusammenschau der Urteile
	4.2. Kreuz als religiöses Symbol
	4.3. Negative Religionsfreiheit
	4.4. Religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates
	4.5. Schlussfolgerungen



